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1 EINLEITUNG 

Die Erzeugung von Raumwärme gehört vor allem während den kalten Jahres-
zeiten zu den fundamentalen Bedürfnissen in unseren Breitengraden. Mit 
2.240 PJ entfiel 2007 rund ein Viertel des deutschen Endenergieverbrauchs auf 
die Erzeugung von Raumwärme. Betrachtet man die privaten Haushalte ohne 
den Verkehrssektor isoliert für sich, so ist die Raumwärmeerzeugung sogar für 
knapp 70 % ihres Endenergieverbrauchs verantwortlich (Tzscheutschler et al. 
2009). Folglich wird diesem energieintensiven Bereich ein entsprechend großes 
Potenzial beim Klimaschutz durch Reduktion der mit dem Energieeinsatz ver-
bundenen Treibhausgasemissionen beigemessen. Durch den Einsatz effiziente-
rer Raumheiztechnik und besserer Gebäudeisolierung, sowie durch den ver-
mehrten Einsatz von Gas und erneuerbaren Energieträgern anstelle von Heizöl 
als Brennstoff, kann jeder einzelne einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Gleichzeitig können so die laufenden Kosten zur Raumwärmeerzeu-
gung reduziert werden, sodass auch ein monetärer Anreiz für Investitionen in 
diesem Bereich besteht. 

Eine besondere Bedeutung im Hinblick auf die Klimaschutzziele sowie die hin-
sichtlich einer vielfach erwünschten stärkeren Unabhängigkeit von den begrenzt 
vorhandenen und im Preisniveau relativ stark schwankenden fossilen Energie-
trägern wird der energetischen Nutzung regenerativer Biomasse beigemessen. 
Im Raumwärmebereich betrifft dies vor allem die Verfeuerung von Holz in Form 
von Pellets, Hackschnitzeln oder Scheitholz. Diese gilt als annähernd klima-
neutral, da bei der Verbrennung von Biomasse nur jene Menge an Kohlendioxid 
(CO2) freigesetzt wird, die der Baum durch sein Wachstum gebunden hat. Dar-
über hinaus zeichnet sich Biomasse in unseren Breitengeraden durch eine ho-
he Verfügbarkeit aus, sodass ihre Verwendung die regionale Wertschöpfung 
stärkt. 

Vor diesem Hintergrund wurden seit dem Jahr 2000 moderne Holzfeuerungsan-
lagen in eine Reihe von finanziellen Förderprogrammen des Bundes, der Län-
der sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen (siehe Kapi-
tel 3.2). Dadurch konnte sich in den vergangenen Jahren ein großer und dyna-
misch wachsender Markt solcher Heizsysteme entwickeln. Die Emission von 
Luftschadstoffen konnte in diesem Zuge stark reduziert werden und liegt mitt-
lerweile auf einem vergleichbaren Niveau wie bei modernen Öl- und Gas-
heizsystemen. Auch hinsichtlich Funktionssicherheit und Bedienkomfort stehen 
moderne Holzfeuerungen aufgrund konsequenter Automatisierung von Steue-
rung und Brennstoffzufuhr den konventionellen Anlagen ebenbürtig gegenüber. 
Deutlich geringere und bisher weniger stark schwankende Brennstoffkosten 
können die meist deutlich höheren Anschaffungskosten häufig kompensieren. 
So ist es nicht verwunderlich, dass auf regenerativen Festbrennstoffen basie-
rende Heizsysteme in Deutschland 2008 bereits Marktanteile von über 5 % 
erreichen konnten (siehe Kapitel 4). 
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Für potenzielle Käufer solcher bereits als „hoch effizient“ geltenden Anlagen 
stellt sich vor einer Kaufentscheidung die Frage, ob die Anlage nicht nur hin-
sichtlich der rationellen Energienutzung sondern auch bezüglich ihrer Emission 
an Luftschadstoffen als vorbildlich einzustufen ist. Schließlich soll Effizienz und 
Klimaschutz nicht zu Lasten anderer Umweltbelange erkauft werden. Der 
„Blaue Engel“ gilt hier als weltweit erstes Umweltzeichen, mit dem die positiven 
Umwelteigenschaften von Produkten und Dienstleistungen für den Verbraucher 
kenntlich gemacht werden (Der Blaue Engel 2010). Derzeit besteht im Raum-
wärmebereich für sechs Produktgruppen die Möglichkeit, die positiven Umwelt-
eigenschaften der Produkte mit dem Blauen Engel zu kennzeichnen (Abbildung 
1). Die Kriterien, die für die Vergabe des Umweltzeichens erfüllt werden müs-
sen, werden für jede Produktgruppe in bestimmten zeitlichen Abständen über-
arbeitet und an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Dadurch soll ein 
ständiger Innovationsanreiz hinsichtlich der Umwelteigenschaften gesetzt und 
gleichzeitig ein „Zementieren“ des Status Quo vermieden werden. 

 

 

Abbildung 1: Bestehende Produktgruppen des Blauen Engels im Raumwärmebereich (Grafik: UBA 2010)  

Zielstellung und methodisches Vorgehen 
Ziel dieser Studie ist es, Vorschläge für die Anpassung der Vergabekriterien 
des Blauen Engels für Holzpelletöfen und Holzpelletkessel zu erarbeiten. Dies 
betrifft die Umweltzeichen RAL-UZ 111 und RAL-UZ 112. Darüber hinaus soll 
geklärt werden, ob auch für Wärmeerzeuger auf Basis von Holzhackschnitzeln 
ein Umweltzeichen eingeführt werden sollte und inwiefern Vergabegrundlagen 
für Holzpelletkessel als Vorlage für diese Produktgruppe dienen könnten. Dazu 
wird im Folgenden zunächst ein kurzer Überblick über die betrachteten techni-
schen Systeme (Kapitel 1.1) und deren Funktionsweise (Kapitel 1.2) gegeben. 
Dem folgen eine Auswertung der vorhandenen Vergabegrundlagen sowie die 
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zu Grunde liegende Machbarkeitsstudie des IÖW aus dem Jahr 2003 (Kapitel 
2). Kapitel 3 gibt eine Übersicht über die Anforderungen gesetzlicher Regelun-
gen, Förderprogramme, Prüfnormen und anderer Umweltzeichen, sowie eine 
Marktübersicht und eine ausführliche Analyse des aktuellen Stands der Technik 
(Kapitel 4). Aufbauend auf dieser Datengrundlage werden abschließend Vor-
schläge für neue Vergabegrundlagen abgeleitet und präsentiert (Kapitel 5). 

1.1 Überblick über die technischen Systeme 

Im Folgenden werden zunächst die im Rahmen dieser Studie betrachteten Sys-
teme kurz beschrieben und voneinander abgegrenzt. Kapitel 1.2 geht darauf 
aufbauend näher auf die zu Grunde liegende Technik ein. Beides kann zusam-
men mit den Erkenntnissen aus Kapitel 4 Rückschlüsse über den Geltungsbe-
reich und potenzielle Kriterien für die betrachteten Produktgruppen zulassen.  

Öfen, werden generell im Wohnbereich aufgestellt und geben ihre Wärme zu 
einem Großteil direkt per Abstrahlung in den Aufstellungsraum ab. Man kann 
Öfen auch über eine Wassertasche an das Zentralheizungssystem anbinden, 
und so einen Teil der erzeugten Wärme über den gesamten Wohnbereich ver-
teilen. In diesem Fall spricht man von wassergeführten Öfen, während Geräte, 
die nicht über eine Wassertasche verfügen auch als luftgeführte Öfen, Warm-
luftgeräte oder Einzelraumfeuerungen bezeichnet werden.  

Im Gegensatz zu den Öfen werden Kessel häufig außerhalb des Wohnbereichs 
(bspw. im Keller) aufgestellt. Sie versorgen das Zentralheizungssystem sowie 
die Warmwasserbereitstellung einer ganzen Wohneinheit oder eines Gebäudes. 
Abstrahlungsverluste in den Aufstellungsraum sind hierbei nicht erwünscht und 
werden durch eine entsprechende Isolierung weitgehend vermieden.  Einige 
Anlagen bieten die Möglichkeit zwischen verschiedenen Brennstoffen wie Pel-
lets, Hackschnitzeln, Scheitholz, Stroh, Sägespänen, Abfall oder Energiekorn 
zu wechseln (Kombianlagen). Dazu müssen meist mehr oder weniger auf-
wendige Umbauten oder Einstellungen an den Anlagen vorgenommen werden. 

 

Tabelle 1:  Übersicht über verfügbare Holzfeuerungsanlagen 

System Typische Nennleistung 

1)  Einzel- / Raumheizung 
1.1)  Offener Kamin (nur als Zusatzheizung) 
1.2)  Kachelofen (als Zusatz- oder Ganzhausheizung) 
1.3)  Kaminofen für Scheitholz 
1.4)  Pelletofen (halb-) automatisch; z. T. wassergeführt 

 
 
 
3–10 kW 
3–15 kW 

2)  Zentralheizungssysteme 
2.1)  Pelletkessel 
2.2)  Pellet/Stückholz-Kombinationsgerät 
2.3)  Pellet-Brenneraufsätze 
2.4)  Automatisch beschickte Hackschnitzelanlagen 
2.5)  Scheitholzvergaser 

 
10–50 kW 
10–50 kW 
10–50 kW 
25–200 kW 
20–70 kW 

3)  Komplettsysteme für die Aufstellung außerhalb von Gebäuden 
– Für Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz oder andere Festbrennstoffe 

10–500 kW 

4)  Heiz(kraft)werke (Nah-, Fern- und Prozesswärme) 
– Für Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz oder andere Festbrennstoffe 

50 kW – 5 MW 
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Im Folgenden werden vornehmlich Anlagen betrachtet, für welche die Vergabe-
grundlagen für den Blauen Engel überarbeitet werden sollen bzw. welche vom 
Umweltbundesamt in die engere Auswahl für eine Aufnahme in die Kennzeich-
nung aufgenommen wurden. Ersteres betrifft die Kessel und Öfen auf Basis von 
Holzpellets, Letzteres die Holzhackschnitzelanlagen. 

1.1.1 Pelletheizungen 

Die Geschichte der Nutzung von pelletiertem Holz zur Wärmeerzeugung be-
gann in den 1970er Jahren in den USA und Kanada. Dänemark, Schweden und 
Österreich waren die ersten Länder, die in den 1980er Jahren die Technik auf 
dem europäischen Kontinent einsetzten. Für Privathaushalte wurden zunächst 
Pelletöfen und zunehmend auch Pelletbrenner entwickelt, welche ähnlich wie 
Ölbrenner funktionierten und anstelle dieser in Ölkesseln eingesetzt werden 
konnten. In Deutschland sind Holzpellets seit 1996 auch für Kleinstfeuerungs-
anlagen mit einer Nennleistung von weniger als 15 kW zugelassen. Die indust-
rielle Pelletproduktion begann in Deutschland aber erst Ende der 1990er Jahre 
(Hilgers 2010; FNR 2007a). 

1.1.1.1 Brennstoff Holzpellets 

Der Brennstoff Holzpellets besteht aus zylindrischen Presslingen aus naturbe-
lassenem, getrocknetem Holz. Als Rohstoffe dienen überwiegend Späne und 
Hackschnitzel, welche als Reststoffe bei der Sägeindustrie anfallen. Für größe-
re Industriepellets, welche etwa 30 % der Gesamtproduktion ausmachen und 
vor allem in großen Heiz(kraft)werken eingesetzt werden, dient vor allem nicht 
sägefähiges Rundholz als Ausgangsmaterial. Darüber hinaus gibt es noch Na-
WaRo-Pellets, welche aus rindenlosem Waldrestholz bestehen und daher auch 
als Waldpellets bezeichnet werden. Sie werden vor allem in kleinen BHKW zur 
gekoppelten Strom-Wärme-Gewinnung verheizt (Hilgers 2010). Pellets enthal-
ten keine chemischen Zusatzstoffe – der natürliche Holzbestandteil Lignin wirkt 
beim Pressvorgang als Klebstoff. Zumeist werden vor dem Pressen aber gerin-
ge Mengen Stärke als Presshilfsmittel zugesetzt, um den Pressvorgang zu ver-
bessern und den Abrieb der Presslinge zu verringern. Da Holzpellets unter ho-
hen Drücken komprimiert werden, ist ihre Energiedichte für einen Holzbrenn-
stoff relativ hoch: 2 kg Pellets entsprechen etwa dem Heizwert von einem Liter 
Heizöl (Hilgers 2010; FNR 2007a). 

Pellets für das Verheizen zu Hause haben i. d. R. einen Durchmesser von 
6 mm und eine Länge von 2–3 cm. Für den störungsfreien und emissionsarmen 
Betrieb wird die Verwendung zertifizierter Qualitätspellets vorgeschrieben. Die 
Garantiebestimmungen der Heizungshersteller machen häufig entsprechende 
Mindestanforderungen. Entsprechende Qualitätsanforderungen wurden in deut-
schen, österreichischen und europäischen Normen festgeschrieben (DIN 
51731, ÖNORM M 7135, EN 14961-2). Pellets haben demnach einen Heizwert 
von mindestens 16,5 MJ/kg, einen Wassergehalt kleiner 10 % und einen 
Aschegehalt von weniger als 1,5 %. Das darauf aufbauende Zertifikat „DINplus“ 
der DIN CERTO stellt weitergehende Anforderungen an die Abriebfestigkeit und 
Prüfverfahren. Seit 2010 gibt es darüber hinaus das ENplus-Zeritfikat des Deut-
schen Pelletinstituts (DEPI), welches die gesamte Produktions- und Logistikket-
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te vom Hersteller über den Vertrieb bis zum Endkunden überwacht und zertifi-
ziert. Ähnliches leistete bisher nur die Zertifizierung des DIN CERTO zum „DIN 
Pelletlogistik geprüfter Fachbetrieb“, welcher die ÖNORM M 7136 als Grundla-
ge dient. Hintergrund ist die Beeinflussung von Abrieb und Staubanteil durch 
Umschlag und Transport der Pellets, was unmittelbaren Einfluss auf das Ver-
brennungs- und Emissionsverhalten des Anlagenbetriebs hat (FNR 2007a). 

1.1.1.2 Bauarten von Pelletheizungen 

Grundsätzlich können bei den auf dem Markt befindlichen Pelletheizungen drei 
Bauarten unterschieden werden: Pelletöfen, Pellet-Zentralheizungen und Pellet-
Brenneraufsätze. 

Pelletöfen sind für die Aufstellung im Wohnbereich konzipiert und dienen vor-
wiegend der Beheizung einzelner Räume über Konvektion und Strahlung. Es 
besteht aber auch die Möglichkeit Pelletöfen über eine Wassertasche an das 
Zentralheizungssystem anzuschließen. Bis zu 95 % der Wärme können an das 
Heizungswasser abgegeben werden und so vor allem Niedrigenergiehäuser 
komplett beheizen oder eine vorhandene Heizanlage unterstützten. Insbeson-
dere im Sommer ist aber eine alternative Brauchwassererwärmung notwendig, 
z. B. eine Solarthermieanlage.  

Pelletkessel dienen als Zentralheizungen zur Beheizung ganzer Gebäude und 
werden in einem Heizungsraum aufgestellt. Beschickung, Zündung, Steuerung 
und Entaschung sind meist vollständig automatisiert.  

Bei Pellet-Brenneraufsätzen handelt es sich um Vorrichtungen, um noch funk-
tionsfähige Ölheizkessel auf den Betrieb mit Pellets umzustellen. Sie stammen 
vorwiegend aus dem skandinavischen Raum und sind nicht Gegenstand dieser 
Studie. Das gleiche gilt für Kombianlagen zur Verbrennung von Pellets und/oder 
Scheitholz. 

Bei der Auswahl des Heizsystems spielen neben der grundsätzlichen Entschei-
dung für oder gegen ein Zentralheizungssystem insbesondere bei Öfen auch 
Aspekte der Raumgestaltung eine wichtige Rolle. Bei einem Zentralheizungs-
system, insbesondere bei Kesseln, ist die Wärmeleistung des Systems auf den 
Wärmebedarf abzustimmen. Ein zu groß bemessener Heizkessel verursacht 
unnötig hohe Kosten und läuft überwiegend in ungünstigen Leistungsbereichen 
bei geringeren Wirkungsgraden, erhöhtem Brennstoffbedarf und schlechteren 
Emissionswerten. Geht die Neuanschaffung eines Heizsystems mit einer ener-
getischen Gebäudesanierung einher, so sollte eine Wärmebedarfsrechnung 
durch einen fachkundigen Architekten, Installateur oder Energieberater erfol-
gen, da der Wärmebedarf durch solche Maßnahmen um bis zu 50 % reduziert 
werden kann. Umgekehrt kann durch Hausan- oder Ausbau der Wärmebedarf 
steigen. Bei einigen Heizsystemen ist für diesen Fall eine Leistungserweiterung 
durch geringe Umbaumaßnahmen möglich (FNR 2007a). 

1.1.2 Hackschnitzelanlagen 

Hackschnitzelanlagen weisen starke Ähnlichkeiten mit Pelletkesseln auf, ver-
wenden als Brennstoff aber Hackschnitzel anstelle von Presslingen. Hack-
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schnitzel sind einfacher herzustellen und daher auch preiswerter als Pellets, 
weisen aber bezüglich der Brennstoff-Eigenschaften erheblich höhere Schwan-
kungen auf als diese. Die Anforderungen an Anlagen und Betreiber sind dem-
entsprechend höher, sodass sich Hackschnitzelanlagen i. d. R. erst ab Nenn-
leistungen >30 kW wirtschaftlich betreiben lassen. Am Markt sind daher über-
wiegend Anlagen mit einer Nennleistung von 25–400 kW vertreten (73,5 %), 
während kleine Anlagen nur einen Anteil von knapp 9 % ausmachen (BAFA 
2010a). Ein Großteil (79 %) der Anlagen lässt sich alternativ auch mit anderen 
Brennstoffen wie Pellets, Spänen oder Industrierestholz betreiben. 

1.1.2.1 Brennstoff Hackschnitzel 

Hackschnitzel, auch als Holzhackschnitzel oder Hackgut bezeichnet, sind ei-
gentlich als Rohstoff für Holzwerkstoffe sowie für die Papier- und Zellstoffindust-
rie bekannt. In den letzten Jahren fand ihre energetische Nutzung zunehmen-
des Interesse, da sie in der Herstellung weniger Aufwand und Kosten verursa-
chen als Holzpellets. Die Herkunft des Holzes kann dabei vielfältig sein: In klei-
nen Anlagen wird überwiegend Hackgut aus Waldrestholz und anderem 
Schwachholz sowie Holz aus Durchforstungs- und Landschaftspflegemaßnah-
men verheizt. Größere Anlagen werden auch mit Hackschnitzeln aus landwirt-
schaftlichen Kurzumtriebsplantagen, Industrierestholz und Gebrauchholz be-
trieben. Hackschnitzel können als reine Sortimente oder als Mischungen Ein-
satz finden. 

Wesentliche Eigenschaftsparameter von Hackschnitzeln sind der Wassergehalt, 
Aschegehalt, Korngrößenverteilung, Schüttraumdichte, Stickstoff- und Chlor-
gehalt sowie der Heizwert. Letzterer hängt dabei in erster Linie vom Wasser-
gehalt und nicht von der Baumart ab (Abbildung 2). Waldfrisches Holz hat einen 
Wassergehalt von 50–60 %. Aufgrund mikrobiologischer Aktivität gilt Hackgut 
erst ab einem Wassergehalt <30 % als „für die Lagerung geeignet“. Der Heiz-
wert des Brennstoffes ist dann mit ca. 3 kWh/kg bereits doppelt so hoch wie im 
frischen Zustand. Anders als der Heizwert je kg Holz ist Energiegehalt je Volu-
meneinheit relativ stark von der Baumart abhängig. So ist der Heizwert je 
Schüttraummeter von Eichenhackgut etwa um Faktor 1,6 höher als der von 
Pappelholz. Dies hat vor allem Auswirkungen auf den Raumbedarf bei Trans-
port und Lagerung und sollte dringend bei der Anlagenplanung berücksichtigt 
werden (Tabelle 2, FNR 2007a). 
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Abbildung 2: Zusammenhang von Wassergehalt und Heizwert (FNR 2010a) 

 

Tabelle 2: Heizwertvergleich verschiedener Holzbrennstoffe (Quelle: FNR (2007b)) 

Brennstoff Heizwert Heizölmenge 
1 Kubikmeter Pellets 3.200 kWh 320 l 
1 Raummeter Buchenscheitholz 2.000 kWh 200 l 
1 Schüttraummeter Fichtenhackgut 800 kWh 80 l 

 

In Ermangelung einer deutschen Norm werden Hackschnitzel bisher gemäß der 
österreichischen Norm M7133 klassifiziert. Die meisten Anlagen zur Wärmeer-
zeugung im Privathaushalt sind für Brennstoff der Klasse G30/W30 ausgelegt – 
also für Hackgut mit einem Querschnitt von 30 mm (G30) und einem Wasser-
gehalt von maximal 30 % (W30). Seit 2010 fordert die europäische Norm 
EN 14961 („Feste Biobrennstoffe – Brennstoffspezifikationen und -Klassen“) 
darüber hinaus Angaben zu Aschegehalt, Heizwert, Schüttdichte, Feinanteil 
sowie zu Gehalt bestimmter Elemente (u. a. Stickstoff, Schwefel, Chlor, 
Schwermetalle). Gleichzeitig wird sie Regelungen zur Probennahme und Pro-
benaufbereitung sowie für Prüf- und Analyseverfahren und die Qualitätssiche-
rung treffen. Dadurch erhofft man sich auch bei Hackschnitzeln einen ähnlich 
transparenten und gut funktionierenden Brennstoffmarkt wie bei den Holzpellets 
zu schaffen, und die enormen Spannen von Preis und Qualität des Hackgutes 
zu verringern (FNR 2010a). 

1.1.2.2 Betrieb von Hackschnitzelanlagen 

Beim Betrieb von Hackschnitzelanlagen ist darauf zu achten, dass der Brenn-
stoff den Anforderungen entspricht, für die die Anlage ausgelegt wurde. Beim 
Einsatz von zu feuchtem Holz können die für eine vollständige Verbrennung 
notwendigen Temperaturen oft nicht erreicht werden. Die Folge sind eine ver-
minderte Effizienz, erhöhte Emissionen und eine Zunahme der Korrosion bei 
Taupunktunterschreitung in Wärmetauscher und Abgasanlage. Zur groß dimen-
sionierte Hackschnitzel oder Holz ungeeigneter Herkunft können zur Verschla-
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ckung der Anlage führen, welche meist nur mit erheblichen Zeit- und Kosten-
aufwand zu beheben ist (FNR 2010a). 

Aufgrund der starken Schwankungen von Qualität und Preis der Hackschnitzel 
erzeugt der überwiegende Teil der Betreiber die benötigten Hackschnitzel 
selbst durch Einsatz eines geeigneten Hackers oder eines Anbieters entspre-
chender Dienstleistungen. Dementsprechend werden Hackschnitzelanlagen 
überwiegend in Wohnhäusern, Betrieben und Einrichtungen im Umfeld der 
Land- und Forstwirtschaft genutzt (FNR 2010a).  

1.2 Technik regenerativer Festbrennstoffheizungen 

Im Folgenden werden die wichtigsten technischen Grundlagen des Heizens mit 
regenerativen Festbrennstoffen kurz erläutert. Für eine ausführliche Darstellung 
sei an dieser Stelle auf einschlägige und frei verfügbare Publikationen verwie-
sen (Behnke und Kemper 2010; Englisch und Rubick 2008; FNR 2007a; FNR 
2007b). 

1.2.1 Brennstoffzuführung und Feuerungstypen 

Bei modernen Pellet- und Hackgutheizungen wird der Brennstoff automatisch 
und bedarfsgerecht von einem Vorratsbehälter in den Feuerraum befördert. 
Dies geschieht über eine Schnecke, welche mit einer Rückbrandsicherung aus-
gestattet ist. Ein Rückbrand des Brennstoffs bis in den Vorratsbehälter wird 
somit ausgeschlossen. Je nach Feuerungsaufbau werden drei grundlegende 
Systeme unterschieden: 

• Schubfeuerungssysteme (Seiteneinschub- oder Unterschubsysteme) 
schieben die Pellets von der Seite auf ein Rost oder von unten auf ei-
nen Stahlteller. Durch einfache Niveaufühler kann der Füllstand leicht 
kontrolliert werden. Allerdings stehen die Pellets in der Schubschnecke 
in direkter Verbindung mit der Glutzone, sodass diese beim Abschal-
ten der Anlage nachschwelen. Häufige Ein- und Ausschaltzyklen kön-
nen daher zu schlechteren Emissionswerten und einem leicht erhöhten 
Brennstoffverbrauch führen (FNR 2007a). 

• Fallstufensysteme (Einwurffeuerung) befördern die Pellets durch eine 
Zuführungsschnecke zunächst über den Feuerungsraum um sie an-
schließend durch einen Fallschacht auf den Feuerungsrost oder 
Brennteller abzuwerfen. Da die Pellets in der Schnecke nicht mit der 
Glutzone in Kontakt stehen, kann ein Abschalten der Anlage nicht zu 
einem Nachschwelen führen. Eine Füllstandsüberwachung in einfa-
cher mechanischer Form ist dabei jedoch nicht möglich und muss op-
tisch oder mittels einer Lambdasonde realisiert werden. 

• Vorschubrostfeuerungen sind für größere Brennstoffmengen vorteilhaft 
und lassen sich dementsprechend weniger gut regeln. Sie kommen 
daher eher in Großanlagen mit mehr als 100 kW Leistung zum Einsatz 
(FNR 2007b). 

15 
 



Teilleistung 
Überarbeitung des Umweltzeichens für Pellet-Heizungen (RAL-UZ 111/112) 
 

Bei der Brennstoffzuführung in den Vorratsbehälter der Heizung wird zwischen 
automatischen und halbautomatischen Anlagen unterschieden. Automatische 
Anlagen verbinden den Vorratsbehälter (< 100 l) über eine Förderschnecke 
oder eine Saugaustragung mit einem Silo oder Lagerraum. Saugeinrichtungen 
kommen dabei nur bei größeren Entfernungen bis max. 25 m zum Einsatz. Ihr 
Geräuschpegel ist dem eines Staubsaugers vergleichbar, Ruhestörungen las-
sen sich aber mittels einer Schallisolierung oder Zeitschaltung vermeiden. 
Halbautomatische Anlagen verfügen über einen größeren Vorratsbehälter 
(200–800 l), der von Hand zu befüllen ist. Durch den Anschluss an ein Silo las-
sen sie sich nachträglich zu automatischen Anlagen aufrüsten. Dies gilt auch für 
Pelletöfen, welche in der Regel nur über einen im Gerät integrierten und von 
Hand zu befüllenden Vorratsbehälter verfügen. 

1.2.2 Regelungstechnik 

1.2.2.1 Leistungs- und Verbrennungssteuerung 

Je nach Aufgabenbereich lassen sich bei Holzpelletfeuerungen grundsätzlich 
Techniken zur Regelung der Leistung und solche zur Regelung der Verbren-
nung unterscheiden. Bei kleinen Anlagen kommen für gewöhnlich beide Rege-
lungsarten in Kombination zur Anwendung, wohingegen die Leistungsregelung 
bei großen Anlagen von sekundärer Bedeutung ist, da diese in der Regel unter 
Volllast betrieben werden.  

Ziel der Leistungsregelung ist es, die Wärmeproduktion der Heizung auf den 
geforderten Wärmebedarf anzupassen, welcher sich in Abhängigkeit von Witte-
rung, Tageszeit, gewünschter Raumtemperatur und ggf. Warmwasserbedarf 
ergibt. Die Regelung der Raumtemperatur kann bei Öfen direkt manuell über 
einen gestuften oder stufenlosen Schalter oder über die Vorgabe einer Tempe-
ratur per Raumthermostat erfolgen. Auch eine Steuerung per Fernbedienung 
oder eine zeitgesteuerte Programmierung sind möglich. Darüber hinaus bieten 
einige Anbieter weitere Komfortoptionen wie das Zünden eines Ofens per Mo-
biltelefon an. An Kesseln wird dagegen nur die Vorlauftemperatur geregelt, 
während die Raumtemperatur meist über Thermostatventile an den Heizkörpern 
eingestellt wird. 

Anlagenintern wird die Leistungsregelung einerseits durch automatisches Ein- 
und Ausschalten des Brenners (Takten) und anderseits durch Modulation von 
Luft- und Brennstoffzufuhr (Betrieb im Teillastbereich) eingestellt. Dies wirft vor 
allem bei kleinen Anlagen, etwa für die Wärmeversorgung von Ein- oder Zwei-
familienhäusern, Probleme auf. Einerseits sollen unnötig lange Kessellaufzeiten 
vermieden werden, andererseits ist ein häufiges Takten umweltbezogen wie 
betriebstechnisch gesehen negativ zu bewerten. Das stellt erhebliche Anforde-
rungen an die Peripherie, beginnend mit der automatischen Brennstoffzufuhr 
bis hin zur Primär- und Sekundärluft-Versorgung. Daher empfiehlt es sich, ge-
rade bei kleineren Anlagen, die „Modulation“ durch einen ausreichend bemes-
senen Pufferspeicher vorzunehmen (Genath 2009). Ratsam ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Kombination von Holzpelletanlagen, insbes. von Öfen, 
mit Solarthermieanlagen. Letztere können im Sommer die Warmwasserversor-
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gung gewährleisten und so das häufige, emissionsreiche und verschleißintensi-
ve Takten des Brenners deutlich vermindern (Berner 2010).  

Die Verbrennungsregelung hat neben einem möglichst vollständigen Aus-
brand des Brennstoffs zum Ziel, den Wirkungsgrad der Feuerung durch eine 
Reduzierung unverbrannter Gase zu erhöhen und gleichzeitig die Emission von 
Schadstoffen im Abgas zu vermeiden. Im Folgenden werden einige verschiede-
ne Möglichkeiten der Verbrennungsregelung vorgestellt, denen jedoch immer 
das gleiche Prinzip zugrunde liegt: Durch die Veränderung von Brennstoff- 
und/oder Luftzufuhr für eine vollständigere, schadstoffärmere und effizientere 
Verbrennung zu sorgen. Anders als bei einfachen Scheitholzöfen oder -kesseln, 
welche mit Naturzug arbeiten, erfolgt die Zufuhr der für die Verbrennung not-
wendigen Luft durch ein Gebläse, was den Anlagenbetrieb unabhängig von den 
natürlichen Zugbedingungen werden lässt. Hierfür können Druck- oder Saug-
zuggebläse oder eine Kombination beider Gebläsearten eingesetzt werden. 
Die Vorteile des Druckgebläses liegen in der guten Durchmischung mit Sekun-
därluft und der preiswerten Realisierbarkeit, die des Saugzuggebläses in der 
optimalen Betriebsweise und Rückbrandsicherheit. Eine Rückbrandsicherung 
ist bei allen Kesseln Standard, wenngleich die Ausführung von Anbieter zu An-
bieter bisweilen unterschiedlich ist (FNR 2007a). 

• Bei der Lambda-Regelung wird mittels einer Lambda-Sonde der Sau-
erstoffgehalt im Abgasstrom gemessen und mit dem der Zuluft ins 
Verhältnis gesetzt. Für jede Anlage-Brennstoff-Kombination wird ein 
optimaler Lambda-Wert bestimmt, bei dem der Ausbrand maximal und 
die Kohlenmonoxid-Emissionen minimal sind. Treten Abweichungen 
von diesem optimalen Wert auf, werden Luft- bzw. Brennstoffzufuhr 
entsprechend automatisch angepasst. Der Einsatz von Lambda-
Sonden in Holzheizkesseln ist mittlerweile Stand der Technik.  

• Auch ohne Lambda-Sonden können gute Verbrennungs- und Abgas-
werte erzielt werden, sofern qualitativ hochwertige Holzpellets sowie 
ein intelligentes Mess- und Regelsystem für die Luft- und Brennstoffzu-
fuhr zum Einsatz kommen. So wird die Verbrennung bei der soge-
nannten Luftmengensensorik entsprechend eines vorgegebenen (op-
timalen) Luft-/ Brennstoffmengenverhältnisses geregelt.  

• Bei der Regelung über die Verbrennungstemperatur macht man sich 
den Umstand zunutze, dass zwischen der Vollständigkeit der Verbren-
nung und der Verbrennungstemperatur ein Zusammenhang besteht. 
Hierbei ist ebenfalls anlagenspezifisch eine Soll-Temperatur zu ermit-
teln und durch eine entsprechende Luft- und Brennstoffzufuhr einzu-
stellen.  

• Insbesondere bei einer ständigen Veränderung der Brennstoffeigen-
schaften (z. B. Wassergehalt) stellt des Weiteren die Abgasregelung 
eine sinnvolle Art der Verbrennungsregelung dar. Dabei werden direkt 
die unverbrannten Gase (CO und/oder Kohlenwasserstoffe) im Abgas 
sowie oftmals auch die Luftüberschusszahl (Lambda) gemessen. Ein 
im Regelsystem eingebauter Minimalwertregler versucht über eine 
Suchfunktion kontinuierlich, den gemessenen Wert über eine Verände-
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rung der Brennstoff- und Luftzufuhr zu minimieren. Da die Verbren-
nung durch die Suchfunktion ständig in suboptimale Luftüberschuss 
oder -mangelgebiete geführt werden kann, wurden inzwischen Regler 
mit eingestellten Sollwert- und Regelvorhaben entwickelt. 

1.2.2.2 Zündung 

Wenn auch heute noch einfache Pelletöfen existieren, die von Hand in Betrieb 
zu nehmen sind, verfügen die meisten modernen Anlagen über eine automati-
sche Zündung durch einen Glühstab oder ein Heißluftgebläse, wobei letzte bei 
Hackschnitzelanlagen dominiert. Beiden Zündungsarten ist gemein, dass sie 
eine Feuerung nach Bedarf und erneute Zündungen ohne zusätzlichen Arbeits-
aufwand ermöglichen, und diese vergleichsweise effizient und emissionsarm 
durchführen. Trotzdem bleibt der Zündvorgang nach dem Ausschaltvorgang die 
zweitemissionsreichste Betriebsphase. Pelletkessel bzw. für Pellets und Holz-
hackschnitzel geeignete Kessel ohne automatische Zündung verfügen oftmals 
über eine sogenannte Gluterhaltungstechnik. Diese eignet sich vornehmlich 
für größere Heizanlagen, welche hauptsächlich als Grundlastkessel gefahren 
und durch einen Spitzenlastkessel ergänzt werden, um ein Auskühlen des Kes-
sels zu unterbinden. Die Zündung erfolgt einmalig per Hand. Sinkt die Wärme-
anforderung, schaltet die Regelung auf Gluterhaltung, die (je nach verwende-
tem Brennstoff) mehrere Stunden bis Tage vorhält, was jedoch mit sehr hohen 
Emissionen verbunden ist. Steigt die Wärmeanforderung wieder, erfolgt die 
Zündung des neu in den Brennraum zugeführten Brennstoffes aus dem Glutbett 
heraus, sodass die Notwendigkeit einer erneuten Zündung entfällt (FNR 
2007a). 

1.2.3 Raumluftunabhängiger Betrieb 

Die meisten Heizsysteme beziehen die für die Verbrennung notwendige Luft 
aus der direkten Umgebungsluft der Anlage. In bestimmten Fällen ist es sinnvoll 
oder gar notwendig, die benötigte Luft über eine Leitung von außen zuzuführen. 
Man spricht dann von einem raumluftunabhängigen Betrieb, der für viele Anla-
gen optional angeboten wird. Notwendig ist dies ist vor allem bei Raumheizern 
in Passivhäusern, wenn deren Lüftungsanlage nicht auf den zusätzlichen Luft-
bedarf eingestellt werden kann. Die Heizung würde ansonsten einen Unterdruck 
in den Wohnräumen erzeugen. Für den raumluftunabhängigen Betrieb ist eine 
Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) erforderlich. Obwohl 
das DBIt die Prüfung lediglich formal nach Aktenlage durchführt, sorgen in letz-
ter Zeit unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeiten von bis zu zwei Jahren für 
Unmut unter den Herstellern (Bruschke-Reimer 2010a). 

 

1.2.4 Niedertemperatur- und Brennwertkessel 

Bei Öl- und Gasheizungen sind Niedertemperaturheizungen schon seit vielen 
Jahren üblich. Durch Anpassung des Wärmetauschers kann bei niedertempera-
turfähigen Kesseln die Vorlauftemperatur je nach Außen- oder Wohnraumtem-
peratur bis auf 30 °C abgesenkt werden. Abstrahlungsverluste durch Kessel 
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und Heizungsrohre werden so deutlich reduziert und der Wirkungsgrad um ca. 
2–4 % erhöht. Allerdings erhöht sich die Trägheit der Regelung einer solchen 
Heizung insbesondere bei großen Gebäudemassen. Darüber hinaus fällt 
Warmwasser nicht mehr ohne weitere Maßnahmen als Nebenprodukt ab (FNR 
2007a). 

Niedertemperaturheizsysteme werden häufig mit Brennwertkesseln oder Wär-
mepumpen betrieben. Brennwertkessel ermöglichen durch die Nutzung der 
Kondensationswärme des Wasserdampfes über einen Abgaswärmetauscher 
eine weitere Erhöhung des Wirkungsgrades. Da für die Berechnung des Wir-
kungsgrades nach DIN EN 303-5 der Heizwert Hu des Brennstoffs als Referenz 
herangezogen wird, können sich so rechnerisch Wirkungsgrade von über 
100 % ergeben. Allerdings sind Brennwertkessel in der Anschaffung deutlich 
teuerer als herkömmliche Systeme.  

Einige Hersteller bieten auch für Pelletfeuerungen Kessel an, die einen Nieder-
temperaturbetrieb ermöglichen oder gar die Brennwerttechnik einsetzen. Letzte-
re wird darüber hinaus durch das Markanreizprogramm mit einem Innovations-
bonus von 500 € gefördert (Stand 12.07.2010). Die Auswahl ist aber gegenüber 
Gas- und Ölheizungen noch sehr gering, was auf mehrere Gründe zurückzufüh-
ren ist (Genath 2009): 

• Brennwerttechnik ist für Holzfeuerungen auf absehbare Zeit nicht wirt-
schaftlich: Aufgrund der hohen Luftzahl (um 1,5) von Pelletfeuerungen 
entstehen große Rauchgasvolumen die entsprechend große Wärme-
tauscher erfordern. Darüber hinaus ist die Verbrennung von Holz ein 
komplexer mehrstufiger Vorgang (Trocknung, Entgasung, Brennphase 
und Ausbrand). Bei Temperaturen > 120 °C gasen Harze, Teere und 
Fettsäuren aus, die im Wärmetauscher bei ca. 70 °C kondensieren 
und einen klebrigen Belag bilden. Dieser muss durch einen physikali-
schen Wäscher abgespült werden, was zusätzliche Kosten (> 1.500 €) 
und Energieaufwand verursacht. Alternativ befindet sich die Adsorption 
der Problemstoffe mittels Holzstaub in der Entwicklung. Beide Syste-
me wird man voraussichtlich allenfalls in Anlagen > 50 kW wirtschaft-
lich realisieren können. 

• Verlagerung von Umweltproblemen ins Abwasser: Durch das Konden-
sieren und auswaschen im Wärmetauscher werden die Emissionen 
gasförmiger organischer Substanzen und Feinstäube von der Luft ins 
Abwasser verlagert. Rechtlich zulässig ist dies bisher nur in Bayern – 
in allen anderen Bundesländern ist dies abwasserrechtlich bisher nicht 
geregelt und bedarf der Klarstellung. 

• Hauptmarkt für Holzfeuerungen ist derzeit das Sanierungsgeschäft 
und somit der Austausch von Heizwertanlagen. Die aufwendige und 
kostspielige Entwicklung von Brennwertanlagen wird daher von den 
meisten Herstellern gemieden. Bei Neubauten geht der Trend dage-
gen hin zu kleinen kompakten Einheiten – ein großer Abgaswärmetau-
scher würde dem entgegenstehen. 
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• Zwar sind definitiv Vorteile hinsichtlich des Klimaschutzes zu verzeich-
nen, diese werden aber häufig nur als gering eingeschätzt, da die 
Holzfeuerung bereits als klimafreundlich gilt. 

Zusammenfassend kann man schlussfolgern, dass der Einsatz der Brennwert-
technik bei Holzfeuerungen auf absehbare Zeit eine Randerscheinung bleiben 
und sich aufgrund der hohen Zusatzkosten vermutlich eher bei Großanlagen 
durchsetzen wird. 

1.2.5 Reinigung und Wartung 

1.2.5.1 Reinigung des Rauchgaswärmetauschers 

Für eine ungestörte Wärmeübertragung zwischen Kesselwand und Heizwasser 
– und damit für einen optimalen Wirkungsgrad – ist eine saubere, von Ablage-
rungen freie Wärmetauscheroberfläche unerlässlich. Da bei der Verbrennung 
von Pellets geringe Mengen Flugasche entstehen, verfügen alle Pelletkessel 
über eine Reinigungseinrichtung. Den größten Komfort, vor allem aber die 
größtmögliche Sicherheit und Effizienz bietet die automatische Reinigung. So-
fern regelmäßig (einmal pro Woche) angewandt, führt eine halbautomatische 
Reinigung mit einem Hebel von außen zu vergleichbar guten Ergebnissen wie 
die automatische Reinigung. Darüber hinaus ist eine manuelle Reinigung mit 
Hilfe einer Bürste möglich, wenngleich dies mit einem größeren Aufwand sowie 
Aschestaubelastungen verbunden ist und erfahrungsgemäß zu schlechteren 
Ergebnissen führt. Grundsätzlich sollte jedoch bedacht werden, dass selbst bei 
automatischen Reinigungsystemen eine Pelletheizung alljährlich einer Kom-
plettreinigung unterzogen werden sollte (FNR 2007a). 

1.2.5.2 Entaschung 

Der Ascheanfall ist bei Pelletheizungen relativ gering, da Holzpellets bei optima-
ler Verbrennung einen Ascheanteil von unter 1 % besitzen. Daraus ergibt sich 
bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus ein jährliches Ascheaufkommen 
von etwa 20 kg. Die Mehrheit der Pelletkesselmodelle verfügt über eine auto-
matische Entaschung, bei den einfacheren Modellen dagegen muss der Rost in 
regelmäßigen Abständen manuell mit einer Bürste oder einem Staubsauger 
entascht werden. Je nach Größe muss die Aschelade in Abständen von ein bis 
mehreren Wochen entleert werden. Durch den Einbau einer Aschekompression 
können die Abstände auf mehrere Monate verlängert werden. Bei der Novellie-
rung der Düngemittelverordnung wurden u. a. Aschen aus der Verbrennung von 
unbelastetem Holz als Düngemittel anerkannt, sodass die in Pelletheizungen 
anfallende Asche als Dünger im Garten ausgebracht oder mit dem Hausmüll 
entsorgt werden kann (FNR 2007a). Das Umweltbundesamt empfiehlt jedoch 
keine Ausbringung als Dünger im Garten, da es dadurch zur Anreicherung von 
organischen Schadstoffen und Schwermetallen im Boden kommen kann und 
häufig eine Überdüngung stattfindet1. 

1 Schriftliche Mitteilung von Anja Behnke, Umweltbundesamt (2010). 
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1.2.5.3 Garantie und Service 

Mit dem 01.01.2002 wurde die Gewährleistungsfrist von sechs Monaten auf 
zwei Jahre verlängert. In dieser Neuregelung ist auch eine Haftung des Verkäu-
fers festgehalten, für den Fall, dass ein Produkt nicht die in der Werbung ver-
sprochenen Eigenschaften aufweist. Zusätzlich zu der gesetzlichen Mindestga-
rantie von zwei Jahren auf alle Einzelteile sind die Hersteller darüber hinaus 
dazu verpflichtet, die Lieferung von Ersatzteilen für eine Laufzeit von mindes-
tens 10 Jahren zu gewährleisten. Zahlreiche Kesselhersteller bieten deutlich 
längere Garantie- und Serviceleistungen an. Die Garantie ist dabei i. d. R. an 
die Verwendung einer vorgeschriebenen Brennstoffqualität geknüpft.  

Grundsätzlich sollte eine Heizungsanlage einmal pro Jahr eine gründliche Rei-
nigung erfahren sowie eine Überprüfung der Kesselregelung und der Förder-
systeme durchgeführt werden. Der Abschluss eines Servicevertrages mit dem 
Kesselhersteller oder dem Heizungsinstallateur kann in diesem Zusammenhang 
hilfreich sein, wobei häufig auch verlängerte Garantiezeiten gewährt werden 
(FNR 2007a). 

2 AKTUELLE VERGABEGRUNDLAGE 
UND DARÜBER HINAUS GEHENDE 
ASPEKTE DER 
MACHBARKEITSSTUDIE 2003 

Als Grundlage für die Überarbeitung der aktuellen Umweltanforderungen des 
Blauen Engels für Holzpelletöfen und -kessel wurden zunächst die entspre-
chenden Reglements („Vergabegrundlagen“) hinsichtlich ihres Geltungsbe-
reichs, ihrer Anforderungen und Nachweise sowie der vorgesehenen Nach-
weisverfahren untersucht. Zusätzlich werden in Abschnitt 2.2 die Empfehlungen 
der ebenfalls vom IÖW angefertigten Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2003 
mit den aktuellen Anforderungen der UZ 111 und 112 verglichen. Anschließend 
erfolgt der Abgleich der im folgenden Abschnitt dargestellten Umweltanforde-
rungen mit denjenigen von aktuellen gesetzlichen Regelungen, Förderpro-
grammen, Normen und anderen Umweltzeichen, sowie den Ergebnissen der 
Marktanalysen. So sollen Aktualität und Relevanz der derzeitigen Vergabe-
grundlagen geprüft, und Überarbeitungsvorschläge abgeleitet werden.  

2.1 Vergabegrundlagen des Blauen Engels für 
Holzpelletheizungsanlagen 

Die Anforderungen an Holzpelletheizungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ 
sind in so genannten Vergabegrundlagen getrennt für Holzpelletöfen (RAL-UZ 
111) und Holzpelletkessel (RAL-UZ 112) verzeichnet. Bei Einhaltung aller Vo-
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raussetzungen und Anforderungen kann ein Zeichenbenutzungsvertrag mit dem 
RAL abgeschlossen werden 

Der Geltungsbereich für Holzpelletöfen (nach DIN 18 894 bzw. DIN EN 14785) 
umfasst Anlagen:  

• mit einer Nennwärmeleistung bis 15 kW,  

• die ausschließlich mit Holzpellets (vorzugsweise gemäß DINplus oder 
nach ÖNORM M 7135 bzw. DIN 51731) betrieben werden können, um 
Verschlechterungen des Emissionsverhaltens und der Anlageneffizi-
enz durch „qualitativ ungünstigere“ Brennstoffe auszuschließen (keine 
Kombigeräte) 

• mit vollautomatischer Zündung und Verbrennungsregelung zur Ver-
meidung von Fehlern durch unsachgemäße Bedienung (keine manuel-
len Bedienungseinrichtungen). 

• „die ein vollständiges System darstellen und so die Beurteilung des 
Systemwirkungsgrades und der Emissionen des Systems ermögli-
chen“, daher keine Holzpelletbrenner.2 

Der Anwendungsbereich für Holzpelletheizkessel (nach DIN EN 303-5) er-
streckt sich auf Anlagen: 

• mit einer Nennwärmeleistung bis einschließlich 50 kW 

• die ebenfalls ausschließlich mit Holzpellets(vorzugsweise gemäß DIN-
plus oder nach ÖNORM M 7135 bzw. DIN 51731) betrieben werden 
können, um Verschlechterungen des Emissionsverhaltens und der An-
lageneffizienz durch „qualitativ ungünstigere“ Brennstoffe auszuschlie-
ßen (keine Kombigeräte) 

• mit vollautomatischer Zündung und Verbrennungsregelung zur Ver-
meidung von Fehlern durch unsachgemäße Bedienung (keine manuel-
len Bedienungseinrichtungen) 

• „die ein vollständiges System darstellen und so die Beurteilung des 
Systemwirkungsgrades und der Emissionen des Systems ermögli-
chen“, daher keine Holzpelletbrenner.3 

Die Anforderungen der Umweltzeichen an gekennzeichnete Pelletöfen und -
kessel sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst für die UZ 111 und 
112 dargestellt. Notwendige allgemeine Angaben sind in Tabelle 3, Umweltan-
forderungen in Tabelle 4, sicherheitstechnische Anforderungen sowie solche an 
Einstell- und Bedienungsanleitung in  

Tabelle 5 verzeichnet. 

 

2  RAL e. V. (2007): Vergabegrundlagen für Umweltzeichen - Holzpelletöfen - RAL-UZ 111. Ausga-
be Februar 2007, Sankt Augustin. 

3  RAL e. V. (2007): Vergabegrundlagen für Umweltzeichen - Holzpelletheizkessel - RAL-UZ 112. 
Ausgabe Februar 2007, Sankt Augustin. 
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Tabelle 3: Notwendige allgemeine Angaben des Blauen Engels (RAL-UZ 111 und RAL-UZ 112) 

Allgemeine Angaben Hersteller 

 Inverkehrbringer 
Typbezeichnung 
Nennwärmeleistung/ Wärmeleistungsbereich 

Angaben zu Messverfahren/-geräten Staub 
CO 
Organische Stoffe (Cgesamt) 
NOx 
Wirkungsgrad 
Elektrische Leistungsaufnahme 

 

Tabelle 4: Umweltbezogene Anforderungen des Blauen Engels (RAL-UZ 111 und RAL-UZ 112) 

Effizienz- und Emissionskriterien Einheit Anforderung UZ 111 Anforderung UZ 112 
Wirkungsgrad bei Nennlast % ≥ 90 ≥ 90 
Wirkungsgrad bei Teillast (kleinste einstellbare 
Leistung) 

% ≥ 90 ≥ 88 

Hilfsstrombedarf 
Betriebszustand 
Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (Mess-
zeit ≥ 60 min) bei 
Nennlast 
 
Teillast 

 
 
 
W 
 
W 

 
 
 
≤1% der erzeugten 
thermischen Leistung 
Zu dokumentieren 

 
 
 
≤1% der erzeugten thermi-
schen Leistung 
Zu dokumentieren 

Schlummerbetrieb 
Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (Mess-
zeit ≥ 10 min) 

 
W 

 
Zu dokumentieren 

 
Zu dokumentieren 

Zündungsvorgang 
Elektrische Arbeit 

Wh Zu dokumentieren Zu dokumentieren 

Elektr. Leistungsaufnahme zentraler Verbrau-
cher (soweit vorhanden) 
Gebläsemotor 
Motoren für Wärmetauscherreinigung 
Motoren für Entaschung 
Motoren für Brennstoffförderschnecken 
Motoren für Brennstoff-Raumaustragung 

 
 
W 
W 
W 
W 
W 

Zu dokumentieren Zu dokumentieren 

Wasserseitiger Widerstand mbar Ermittlung nach DIN 
18884 bzw. DIN EN 
14785 

nicht in Prüfberichtsvorlage 
im Anhang enthalten, 
im Text nach DIN EN 303-5 

Heizungsumwälzpumpe 
Art der Pumpenregelung (selbsttätig regelbar 
oder mehrstufig) 
Minimale Leistungsaufnahme 
Maximale Leistungsaufnahme 

 
[Anz. Stufen] 
 
W 
W 

Zu dokumentieren Zu dokumentieren 

Emissionen 
NOx bei Nennlast mg/Nm³ ≤ 150 ≤ 150 
CO bei Nennlast mg/Nm³ ≤ 180 ≤ 90 
CO bei Teillast mg/Nm³ ≤ 400 ≤ 200 
Organik (Cgesamt) bei Nennlast mg/Nm³ ≤ 10 ≤ 5 
Organik (Cgesamt) bei Teillast  mg/Nm³ ≤ 15 ≤ 5 
Staub bei Nennlast mg/Nm³ ≤ 25 ≤ 20 
Staub bei Teillast mg/Nm³ Zu dokumentieren Zu dokumentieren 
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Tabelle 5: Anforderungen an Sicherheit, Einstell- und Bedienungsanleitung, Dienstleistungen und Verbraucherinfor-

mation des Blauen Engels (RAL-UZ 111 und RAL-UZ 112) 

Anforderung Konkretisierung der Anforderung Art der Erfüllung der 
Anforderung 

Einhaltung bau- und sicherheitstechni-
scher Kriterien nach DIN 18894 bzw. 
DIN EN 14785 / DIN EN 303-5 

 Im Prüfbericht zu doku-
mentieren 

Einstell- und Bedienungsanleitung: 
enthält klare, eindeutige und verständli-
che Aussagen zu 

Einstellung der Feuerung durch Fachpersonal um 
dauerhafte Einhaltung der UZ-Anforderungen zu 
gewährleisten 

Im Prüfbericht mit Seiten-
angabe zu dokumentieren 

Abstimmung des Gerätes mit der Abgasanlage 
Kombination mit einem Pufferspeicher 
Effizienten & emissionsarmen Betrieb durch den 
Betreiber 
Wartung/ Reinigung durch Fachbetrieb  
Brennstoffqualität der zu verwendenden Holzpel-
lets 

Gezielte Dienstleistungen bei Auswahl, 
Dimensionierung, Installation und 
Betrieb 

Technische Schulung für InstallateurInnen und 
VerkäuferInnen 

Bestätigung in der Anlage 
zum Vertrag 

Beratung und Angebot für die Installation eines 
Pufferspeichers 
Kundenschulung: Angebot der Erstinbetriebnah-
me des Wärmeerzeugers durch den Hersteller 
und Erläuterung der Parameter für eine effiziente, 
emissionsarme Verbrennung sowie der Steue-
rung der Anlage 
Angebot eines zu üblichen Kundendienstzeiten 
verfügbaren Wartungsdienstes 
Angebot einer jährlichen Überprüfung und 
Wartung der Anlage. 
Verfügbarkeit gleichwertiger Ersatzteile für 
mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen 

Verbraucherinformation Der Hersteller muss die Verbraucher über Quali-
tätsanforderungen an den Brennstoff und beste-
hende Normen etc. informieren. 

Bestätigung in der Anlage 
zum Vertrag 

Hinweise an den Verbraucher, dass in Feue-
rungsanlagen in privaten HH nur Holzpellets 
vorzugsweise gemäß DINplus oder nach 
ÖNORM M 7135 bzw. DIN 51731 zulässig sind. 

2.2 Machbarkeitsstudie für Umweltzeichen für 
Holzpelletfeuerungen 2003 

Im Rahmen der im Jahr 2003 veröffentlichten „Machbarkeitsstudie für neue 
Umweltzeichen für die Produktgruppe: Holzpelletfeuerungen“4 untersuchten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts für ökologische Wirt-
schaftsforschung die Relevanz sowie die Möglichkeiten für eine Kennzeichnung 
von Holzpelletöfen und -kesseln mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. Analy-
siert wurden u. a.: 

• Gerätetypen und Technik  

• Verbreitete Anlagenvarianten und Größenklassen 

4  Esther Hoffmann, Julika Weiß, Bernd Hirschl (2003): Machbarkeitsstudie für neue Umweltzeichen 
für die Produktgruppe: Holzpelletfeuerungen, UBA-Texte 3/03, herausgegeben vom Umweltbun-
desamt, Berlin. 
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• Marktrelevanz verschiedener Anlagentypen 

• Umweltrelevanz: 

o Effizienzparameter: 

 Leistungscharakteristika 

 Wirkungsgrade 

 Elektrische Leistungsaufnahme und Hilfsstrombedarfe 

 Wasserseitiger Widerstand 

o Emissionen 

 Kohlenstoffmonoxid 

 Organische Verbindungen (in Cges) 

 Stickstoffoxide (NOx) 

 Staub 

 Schall 

o Bedienung, Lebensdauer, Wartung 

o Ascheentsorgung 

o Recyclinggerechte Konstruktion, Gefahrstoffe, Entsorgung 

o Relevante Normen und Güte-/Umweltzeichen 

2.2.1 Empfehlungen & Vergleich mit Vergabegrundlagen 

Am Ende der Machbarkeitsstudie werden Empfehlungen für Vergabegrundla-
gen für Holzpelletöfen und -heizkessel gegeben. Sie stimmen im Wesentlichen 
mit den in den aktuell gültigen Vergabegrundlagen überein (Aufbau, Geltungs-
bereich, relevante Kriterien und Normen), letztere enthalten jedoch verschärfte 
Anforderungen an zwei Emissionskriterien: 

• CO-Emissionen 

o Holzpelletöfen: 180 (Nennlast)/ 400 (Teillast) mg/Nm³ statt 200/ 
400 mg/m³ laut Machbarkeitsstudie 

o Holzpelletheizkessel: 90 (Nennlast)/ 200 (Teillast) mg/Nm³ statt 
100/ 250 mg/m³ laut Machbarkeitsstudie 

• Staubemissionen 

o Holzpelletöfen: 25 mg/Nm³ statt 35 mg/m³ laut Machbarkeitsstudie 

o Holzpelletheizkessel: 20 mg/Nm³ statt 30 mg/m³ laut Machbar-
keitsstudie 

Die Begrenzung des Hilfsstrombedarfes auf 1 % der erzeugten Wärme wird von 
den Autoren der Machbarkeitsstudie als wenig ambitioniert beschrieben. Die 
Empfehlung dieses moderaten Wertes sowie das Fehlen von Maximalwerten für 
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den Teillast- und Schlummerbetrieb, werden durch eine schlechte Datenverfüg-
barkeit begründet. Da mittlerweile, z. B. durch die Anforderungen des Blauen 
Engels (z. B. Dokumentation des Hilfsstrombedarfes im Teillastbetrieb, Angabe 
der elektrischen Leistungsaufnahme Strom verbrauchender Einrichtungen etc.), 
jedoch eine bessere Datengrundlage zur Verfügung stehen sollte, wird eine 
Verschärfung des maximalen Hilfsstrombedarfes im Rahmen dieser Studie 
geprüft. 

3 RELEVANTE GESETZLICHE 
REGELUNGEN, 
FÖRDERPROGRAMME, 
PRÜFNORMEN UND ANDERE 
UMWELTZEICHEN/ LABELS 

Aufgrund der immer höheren Marktrelevanz von Holzheizungen werden mittler-
weile von verschiedensten Stakeholdern Umweltanforderungen an Holzpellet- 
und Holzhackschnitzelheizungsanlagen gestellt. Gesetzliche Regelungen wie 
die 1. BImSchV, das EE-Wärmegesetz oder künftige Ökodesign-Verordnungen 
der EU bilden den rechtlichen Rahmen für Errichtung und Betrieb der Heizun-
gen. Aufgrund ihrer allgemeinen Rechtsverbindlichkeit dienen die enthaltenen 
Grenz- und Richtwerte als Basis bzw. Mindestanforderungen auch für freiwillige 
Umweltzeichen wie den Blauen Engel. Die finanzielle Förderung von Holzhei-
zungsanlagen durch Programme von Bund und Ländern ist teilweise an die 
Einhaltung bestimmter Emissionsgrenzwerte etc. gebunden. Eine Vielzahl von 
Normen des DIN beschäftigt sich ebenfalls mit der Qualität verschiedener Ty-
pen von Heizungsanlagen - einige von Ihnen weisen aufgrund der Kennzeich-
nungspflicht nach EU-Bauproduktenrichtlinie ebenfalls einen (indirekt) verbindli-
chen Charakter auf. Neben dem Blauen Engel existiert außerdem eine Reihe 
weiterer freiwilliger Umweltzeichen für Holz- oder konkret Pelletheizungen. Die-
se relevanten gesetzlichen Regelungen, Förderprogramme, Prüf- und Quali-
tätsnormen sowie andere Umweltzeichen/ Labels werden in den folgenden Ab-
schnitten hinsichtlich wichtiger Umweltanforderungen untersucht, um aus dem 
Abgleich mit den aktuellen Vergabekriterien für die UZ 111 und 112 die Not-
wendigkeit und Möglichkeiten für ihre Überarbeitung sowie eine möglichen Ein-
führung eines Umweltzeichens für Hackschnitzelheizungsanlagen abzuleiten. 

3.1 Gesetzliche Regelungen 

Eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen beschäftigt sich - direkt oder indirekt - 
auf nationaler oder europäischer Ebene mit der Umweltverträglichkeit von Pel-
let- und Hackschnitzelheizungen. Diese werden im Folgenden kurz beschrie-
ben. 
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3.1.1 1. BImSchV (1. BImSchV 2010) 

Die erste Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, die so genannte 1. 
BImSchV, stellt Anforderungen an Emissionen aus kleinen und mittleren Feue-
rungsanlagen, die mit festen Brennstoffen (Braun-, Stein- oder Grillkohlen, 
Brenntorf, naturbelassenes stückiges Holz, Presslinge, Sperrholz, Stroh und 
andere nachwachsende Rohstoffe), Öl oder Gas betrieben werden. Durch eine 
am 22. März 2010 in Kraft getretene Novelle wurden wesentliche Änderungen 
an der Verordnung vorgenommen: Waren zuvor Emissionsgrenzwerte für nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen für feste Brennstoffe erst ab 15 kW Nennleis-
tung festgelegt, so gelten Grenzwerte nun bereits für Kleinfeuerungen ab 4 kW, 
die in den letzten Jahren einen hohen Verbreitungsstand erreicht haben. Auch 
Einzelraumfeuerungsanlagen, die in älteren Versionen der 1. BImSchV nicht 
reglementiert wurden, müssen nun bestimmte Anforderungen einhalten. We-
sentliches Umweltkriterium der 1. BImSchV sind die Staubemissionen, die nun 
für verschiedene Anlagentypen und Brennstoffe begrenzt werden. Die für Holz- 
bzw. Pelletfeuerungen relevantesten Inhalte und Regelungen sind: 

Anforderungen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, ausgenom-
men Einzelraumfeuerungen (relevant für Holzpelletheizkessel und ggf. 
Pelletöfen mit Wassertasche zur Beheizung mehrerer Räume) 
Abhängig von Brennstoff und Nennwärmeleistung werden verschiedene Anfor-
derungen an Staub- und CO-Emissionen gestellt. Die für Holzhackschnitzel und 
Holzpellets relevanten Grenzwerte sind in Tabelle 6 zusammengestellt. 

Tabelle 6: Anforderungen der 1. BImSchV an Feuerungsanlagen für Holzhackschnitzel und Pellets, ausgenommen 
Einzelfeuerungsanlagen 

 Brennstoff nach § 3 Nennwärme-
leistung [kW] 

Staub [g/m³] CO [g/m³] 

Stufe 1: Anlagen, die ab 
dem 22.3.2010 errichtet 
werden 

Naturbelassenes stückiges/ nicht stücki-
ges Holz (z. B. Holzhackschnitzel) 

≥ 4 ≤ 500 0,10 1,0 

Presslinge (z. B. Holzpellets) ≥ 4 ≤ 500 0,06 0,8 
Stufe 1: Anlagen, die 
nach dem 31.12.2014 
errichtet werden 

Kohlen, Torf, naturbelassenes Holz, 
Presslinge (u. a. Hackschnitzel & Pellets) 

≥ 4 0,02 0,4 

Emissionsanforderungen bezogen auf Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 13 Prozent 

 

Für Feuerungsanlagen mit flüssigem Wärmeträgermedium ist bei Errichtung ab 
dem 22. März 2010 ein Wasser-Wärmespeichervolumen (bzw. Wärmespeicher 
gleicher Kapazität) von 12 l pro Liter Brennstofffüllraum und mindestens 55 l pro 
kW Nennwärmeleistung, bzw. abweichend von der ersten Anforderung bei au-
tomatisch beschickten Anlagen von mindestens 20 l pro kW Nennwärmeleis-
tung vorgeschrieben. Dies gilt nicht für Anlagen, die nur bei Volllast betrieben 
werden oder die oben genannten Emissionsanforderungen auch bei kleinster 
einstellbarer Leistung (Teillast) einhalten können.  

Für bereits bestehende Feuerungsanlagen existieren abweichende Grenzwerte 
und Übergangsregelungen (§ 26). Diese sind, da Umweltzeichen lediglich für 
neue Anlagen vergeben werden, für die Überarbeitung der Vergabegrundlagen 
für Holzpelletheizungen jedoch nicht relevant. 
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Die Einhaltung der Emissionsanforderungen nach § 5 (siehe Tabelle 6) muss 
innerhalb von 4 Wochen nach Inbetriebnahme oder wesentlicher Änderung 
durch eine Schornsteinfegerin / einen Schornsteinfeger festgestellt und in je-
dem zweiten Kalenderjahr überprüft werden (§§ 14 & 15). Eine länderübergrei-
fende Übersicht der Ergebnisse wird dem BMU jeweils bis zum 30. Juni des 
Folgejahres vom zuständigen Zentralinnungsverband des Schornsteinfeger-
handwerks vorgelegt.  

Anforderungen an Einzelraumfeuerungen 
Im Falle von Einzelraumfeuerungen wird die Einhaltung der Anforderungen an 
Schadstoffemissionen und Wirkungsgrade nach Anlage 4 der 1. BImSchV nicht 
regelmäßig durch Schornsteinfegerinnen/ Schornsteinfeger überprüft, sondern 
muss durch eine Typprüfung des Herstellers belegt werden. Die Anforderungen 
an Pelletöfen sind in Tabelle 7 dargestellt. 

Tabelle 7: Anforderungen der 1. BImSchV (Anlage 4) an Einzelraumfeuerungsanlagen für Pellets 

 Stufe 1 (Errichtung ab 22.3.2010) Stufe 2 (Errichtung nach 31.12.2014) 
Mindestwir-

kungsgrad [%] 
CO [g/m³] Staub [g/m³] CO [g/m³] Staub [g/m³] 

Pelletöfen ohne 
Wassertasche 85 0,4 0,05 0,25 0,03 

Pelletöfen mit 
Wassertasche 90 0,4 0,03 0,25 0,02 

Emissionsanforderungen bezogen auf Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 13 Prozent 

 

Betreiber von handbeschickten Feuerungsanlagen sind verpflichtet, sich inner-
halb eines Jahres nach Errichtung oder Betreiberwechsel von einer Schorn-
steinfegerin/ einem Schornsteinfeger zur sachgerechten Bedienung der Anlage 
und zum Umgang mit dem verwendeten Brennstoff beraten zu lassen.  

Für bereits bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen existieren abweichende 
Grenzwerte und Übergangsregelungen (§ 26). Diese sind, da Umweltzeichen 
lediglich für neue Anlagen vergeben werden, für die Überarbeitung der Verga-
begrundlagen für Holzpelletheizungen jedoch nicht relevant. 

3.1.2 EE-WärmeG (EEWärmeG 2008) 

Das 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich (EEWärmeG) hat es zum Ziel, mit einer Mischung aus Anreizen 
und Regulierung die Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt auszu-
bauen. Dazu sind im EEWärmeG die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien 
zur Wärmeerzeugung in Neubauten sowie finanzielle Förderungen in Höhe von 
500 Mio. € pro Jahr von 2009-2012 zur schnelleren Durchdringung des Wär-
memarkts mit emissionsarmen oder –freien Heizungsanlagen vorgesehen. 

Nach dem EEWärmeG müssen Eigentümer von Gebäuden, die neu errichtet 
werden, den Wärmeenergiebedarf für Heizung (einschließlich Warmwasserbe-
reitung) und Kühlung anteilig durch erneuerbare Energien decken (die „Nut-
zungspflicht“ nach (§ 3 Abs. 1 EEWärmeG 2009). Dieser Anteil muss im Falle 
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flüssiger oder fester Biomasse (wie z. B. Holzpellets oder Holzhackschnitzel) 
mindestens 50 % betragen (§ 5 Abs. 1-4 EEWärmeG 2009). Die technischen 
Anforderungen an die entsprechenden Biomasseanlagen sind in Anlage 2 des 
EEWärmeG 2009 festgelegt: 

Die Nutzung von fester Biomasse in kleinen und mittleren Feuerungsanlagen 
nach 1. BImSchV gilt nur dann als Erfüllung der Nutzungspflicht wenn 

• die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllt werden, 

• ausschließlich naturbelassenes stückiges oder nichtstückiges Holz, 
Presslinge sowie Stroh und ähnliche pflanzliche Stoffe gemäß 1. BIm-
SchV als Brennstoff verwendet werden, 

• der nach DIN EN 303-5 (1999-06) ermittelte Kesselwirkungsgrad für 
Biomassezentralheizungsanlagen 

o bis einschließlich einer Leistung von 50 Kilowatt 86 Prozent und 

o bei einer Leistung über 50 Kilowatt 88 Prozent nicht unterschreitet. 

Die Nutzungspflichten des EEWärmeG können jedoch auch durch Ersatzmaß-
nahmen nach (§ 7 EEWärmeG 2009) erfüllt werden.  

3.1.3 EnEV 

Seit dem Jahr 2002 werden durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) Anfor-
derungen an den energetischen Zustand von Gebäuden gestellt. Die EnEV legt 
Kennzahlen und Berechnungsmethoden für die Energiebilanz fest und begrenzt 
den Primärenergiebedarf (vom Kraftwerk bis zum Verbraucher) von Gebäuden. 
Durch die Verwendung des Indikators Primärenergiebedarf wird ein Vergleich 
von Erneuerbaren Energien und herkömmlichen Energieträgern möglich. In die 
Berechnungen fließen auch Wärmeverluste und der Einsatz von Hilfsenergie 
ein. Der betroffene Bauherr kann frei entscheiden, ob er die vorgegebenen 
Werte durch einen verbesserten Wärmeschutz oder eine Optimierung der Anla-
gentechnik erreichen will. Die Anforderungen der EnEV sind vorrangig für Neu-
bauten relevant, jedoch bestehen auch für den Gebäudebestand verbindliche 
Nachrüstpflichten, wie etwa zum Austausch alter Heizkessel oder zur nachträg-
lichen Dämmung von Leitungen und obersten Geschossdecken (EnEV-online 
2009).  

Heizkessel dürfen in Gebäuden in Betrieb genommen werden, wenn sie die 
Anforderungen nach Anlage 4a der EnEV eingehalten werden. Laut dieser An-
lage darf das Produkt aus Erzeugeraufwandszahl eg und Primärenergiefaktor fp 
nicht größer als 1,30 sein. Die Erzeugeraufwandszahl eg sowie die Primärener-
giefaktoren fp (soweit nicht unmittelbar in der EnEV festgelegt sind) für den 
nicht erneuerbaren Anteil sind nach DIN V 4701-10 zu bestimmen. In dieser 
Norm ist ein pauschaler Primärenergiefaktor von lediglich 0,2 für Holzheizungen 
verzeichnet (IBS 2010). Somit kann die Anforderung an Heizungsanlagen der 
EnEV auch bei relativ hohen Aufwandszahlen (laut Norm für Standardanwen-
dungen bis zu 1,25 (IBS 2010)) problemlos eingehalten werden. 
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3.1.4 Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO 

Die KÜO, verordnet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im 
Juni 2009, legt die Häufigkeit, Durchführung und Gebühren von Kehrungen und 
Überprüfungen von Abgasanlagen, Heizgaswegen von Feuerstätten etc. fest. 
Zu den dort vorgegebenen Pflichten der BezirksschornsteinfegermeisterInnen 
gehören u. a. die Emissionsmessungen nach 1. BImSchV. Holzpelletanlagen 
mit erkennbar rückstandsarmer Verbrennung müssen lediglich 2-mal - anstatt 
wie „regelmäßig in der üblichen Heizperiode benutzte Feuerstätten“ 3-mal - 
jährlich gekehrt werden. 

Für Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe, Blockheizkraftwerke, Wärmepum-
pen und ortsfeste Verbrennungsmotoren ist zusätzlich ein Kohlenstoffmonoxid-
grenzwert von 1.000 ppm festgeschrieben (KÜO 2009). 

3.1.5 Verordnungen der Bundesländer und Kommunen 

3.1.5.1 Feuerungsverordnungen 

Zur Regelung des Aufstellens und Betriebes von Feuerungsanlagen (Feuerstät-
ten, Blockheizkraftwerke und Wärmepumpen zur Beheizung von Räumen und 
zur Warmwasserversorgung) wurden von den Bundesländern auf Basis ihrer 
Bauordnungen bzw. Landesbauordnungen sogenannte Feuerungsverordnun-
gen erlassen5. In diesen werden Anforderungen an Aufstell- und Heizräume, 
Abgasanlagen und Abstände zu brennbaren Bauteilen, Abgasabführung, 
Brennstofflagerung, Verbrennungsluftversorgung etc. gestellt. Da all diese As-
pekte die Aufstellung von Feuerungsanlagen oder ihren Betrieb vor Ort betref-
fen, sind die Feuerungsverordnungen für den produktbezogenen Ansatz des 
Blauen Engels nicht relevant. 

3.1.5.2 Brennstoffverordnungen 

Städte wie München oder Regensburg haben schon Ende der 1990er Jahre 
(Regensburg 1997, München 1999) sogenannte Brennstoffverordnungen erlas-
sen und sukzessive verschärft, um z. B. die Belastung mit Luftschadstoffen 
(z. B. Feinstaub) durch Kleinfeuerstätten einzudämmen. Diese Verordnungen 
untersagen den Betrieb von (in München: handbeschickten) Feuerungsanlagen 
für feste Brennstoffe, wenn nicht die Einhaltung gewisser Anforderungen nach-
gewiesen ist (Stadt Regensburg 2006; BStV 1999). Obwohl Emissionsanforde-
rungen an Kleinfeuerungsanlagen seit 2010 auch auf Bundesebene durch die 1. 
BImSchV gestellt werden (siehe 3.1.1) und die teilweise höheren Grenzwerte 
derzeitiger Brennstoffverordnungen damit irrelevant werden, prüft auch Aachen 
die Einführung einer Brennstoffverordnung (uregio-Aktuell 2009). Auch in Mün-
chen forderte etwa die Fraktion Die Grünen Anfang März 2010 die Verschär-
fung der Anforderungen der Brennstoffverordnung über diejenigen der 1. BIm-
SchV hinaus (Krieger 2010).  

5  Links zu den entsprechenden Verordnungen siehe Akzentro (2010) 
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3.1.6 Bauproduktenrichtlinie/ Bauproduktengesetz 

Die EU-Bauproduktenrichtlinie (BPR, Richtlinie 89/106/EWG) wurde 1989 ein-
geführt, um die Anforderungen an Bauprodukte auf europäischer Ebene zu 
harmonisieren und somit Handelshemmnisse abzubauen. Die BPR wurde 1992 
mit dem Bauproduktengesetz in deutsches Recht umgesetzt. Ein Bauprodukt 
darf gemäß BPG nur in Verkehr gebracht und frei gehandelt werden, wenn die 
Konformität oder mit wesentlichen Anforderungen durch CE-Kennzeichnung 
nachgewiesen ist. Diese Kennzeichnungspflicht gilt in der Realität für alle Pro-
duktgruppen, für die entsprechende Anforderungen in sogenannten „harmoni-
sierten und anerkannten Normen“, die z.B. auf den Internetseiten der Europäi-
schen Kommission gelistet sind (COM 2010), vorhanden sind (COM 2009). 
Sind entsprechende Normen nicht vorhanden, erfolgt der Nachweis über eine 
europäische technische Zulassung (Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 2005). 

Für die Kennzeichnung von Heizungsanlagen für Festbrennstoffe sind etwa die 
harmonisierten Normen EN 13240 (Raumheizer für feste Brennstoffe) und EN 
14785 (Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets) relevant (siehe auch Ab-
schnitt 3.3, für Kaminöfen oder Herde gelten andere Normen). In Deutschland 
dürfen nur Bauprodukte, die den vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) in 
Bauregellisten bekannt gemachten technischen Regeln entsprechen verwendet 
werden. Dazu dient die Kennzeichnung mit einem CE- oder einem Ü-Zeichen 
(Kilian und Deimling o. J.). Heizungsanlagen für feste Brennstoffe, die nicht in 
den Geltungsbereich der harmonisierten Normen fallen (etwa raumluftunabhän-
gige Festbrennstofffeuerstätten oder Heizkessel nach DIN EN 303-5 für Heiz-
kessel ohne motorischen Antrieb für feste Brennstoffe), benötigen ein soge-
nanntes Ü-Zeichen (Übereinstimmungszeichen), das die Übereinstimmung mit 
technischen Regeln, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüf-
zeugnissen oder Zustimmungen nachweist (Ofen-Wissen 2010). 

3.1.7 Ökodesignrichtlinie und -verordnungen 

Die EU EuP/ ErP-Richtlinie (2005/32/EC – Energy Using Products Directive, 
Ende 2009 ersetzt durch die Energy Related Products Directive 2009/125/EG), 
auch Ökodesign-Richtlinie genannt, hat es zum Ziel, mit Hilfen von politischen 
Instrumenten ressourcen- und v. a. energieeffizientes Produktdesign zu fördern. 
Die Richtlinie soll die „integrierte Produktpolitik“ (IPP) der EU umsetzen. 

Auf der Grundlage dieser Rahmenrichtlinie sollen für bestimmte Produktgrup-
pen spezifische Durchführungsmaßnahmen festgelegt werden. Die ErP-RL 
beschreibt, für welche Produktgruppen Maßnahmen durchgeführt werden sol-
len, und was bei ihrer Erstellung beachtet werden muss. 

Energieverbrauchsrelevante Produkte sind – mit Ausnahme des Bereiches Mo-
bilität – grundsätzlich von der Richtlinie betroffen, wenn sie 

• ein Marktvolumen im EG-Binnenmarkt von größer als 200 000 Stück 
pro Jahr aufweisen 

• erhebliche Umweltauswirkungen mit sich bringen und  
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• ein hohes Potenzial für eine Verbesserung ihrer Umweltverträglichkeit 
bei vertretbaren Kosten haben. 

In Deutschland wurde die EuP-RL (mit Verspätung im März 2008) durch das 
„Energiebetriebene-Produkte-Gesetz“ (EBPG) in nationales Recht umgesetzt 
und soll im Laufe des Jahres 2010 an die Neufassung der Richtlinie angepasst 
werden (BAM 2009). 

Durchführungsmaßnahmen werden auf EU-Ebene in Form von Verordnungen 
umgesetzt. Dazu wurden in einer ersten Phase (2005 bis 2008) 19, und an-
schließend weitere vorrangige Produktgruppen im Rahmen von (Folgenab-
schätzungen und Konsultationen) untersucht. Zurzeit werden Durchführungs-
maßnahmen für 29 Produktgruppen und zwei Durchführungsmaßnahmen für 
eine gruppenübergreifende Funktion (Leerlauf / Stand-by) behandelt. Bei vielen 
Produktgruppen ist die Vorstudie abgeschlossen, für einige Maßnahmen ist 
bereits eine Verordnung der EU-Kommission erlassen (Ökopol 2010). 

Relevant für Holzpelletöfen und -kessel ist das ErP-Los TREN 15 - Kleinfeue-
rungsanlagen für feste Brennstoffe6. Die Vorstudie für diese Produktgruppe 
steht kurz vor dem Abschluss7, anschließend wird die Durchführungsmaßnah-
me im Konsultationsforum beraten werden8. 

Im Rahmen der Erstellung der Vorstudie für Festbrennstofffeuerungsanlagen 
wurden auf Basis von Markt- und technischen Analysen sogenannte Base 
Cases für typische Produktgruppen definiert und in einem im Oktober 2009 
veröffentlichten Dokument (Bio Intelligence Service 2009a) Verbesserungsopti-
onen („improvement options) für bestimmte „Product Cases“ dargestellt. 

Für Pellet oder Hackschnitzelanlagen sind die Base Cases 5 - pellet stoves- 
und 9 - pellet boiler sowie die „Improvement Option - Product Cases“ 4 und 5 - 
pellet stoves und pellet boiler relevant. Die wichtigsten Richtwerte9 dieser Refe-
renzfälle sind in Tabelle 8 dargestellt. Der teilweise Einsatz von Hackschnitzeln 
ist außerdem in Base Case 10 - industrial boiler - vorgesehen. Für diesen Refe-
renzfall ist jedoch ein Kohleanteil von 45 % Prozent des eingesetzten Brenn-
stoffs definiert, die durchschnittliche Leistung von 160 kW eher für den industri-
ellen Bereich geeignet.  

6  Homepage zur Vorstudie: http://www.ecosolidfuel.org/index_15.php   
7  Nach Informationen der BAM (2009)  
8  In der Vergangenheit lagen zwischen Konsultationsforen einzelner Produktgruppen und dem 

Beschluss einer entsprechenden Verordnung durch den Regelungsausschuss zwischen 3 und 15 
Monate, durchschnittlich ca. 8 Monate Zeit. Die Zeitspanne zwischen Beschluss und Inkrafttreten 
betrug zwischen 4 und 7, im Mittel ca. 5 Monate. Einzelinformationen auf EBPG-Seite der BAM 
(2009) 

9  Stand Oktober 2009 (Juni 2010 noch keine neueren Daten verfügbar), Änderungen möglich 
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Tabelle 8: Vorläufige Richtwerte der Base Cases (BC) und Improvement Option Product Cases (PC) (Bio Intelligence 

Service 2009a; Bio Intelligence Service 2009b)  

 BC 5 
Pellet stove 

BC 9 
Pellet boiler 

BC 10 
Industrial boiler 

PC 4 
Pellet 
stove 

PC 5 
Pellet 
boiler 

PC 8 
Chips/coal 
boiler 

Produktbeschreibung Freistehende 
Direktheizer 
<15 kW, Wir-
kungsgrad 75-
95%, automati-
sche Beschi-
ckung, gemäß EN 
14785  

Indirekte Raum-
heizer, Wirkungs-
grad 75-90%, 
automatische 
Beschickung, 
gemäß EN 303-5 

Indirekte Raum-
heizer <500 kW 
Nennleistung, 
Wirkungsgrad 75-
90%, automati-
sche Beschi-
ckung, gemäß EN 
303-5 

   

Nennleistung [kW] 7 25 160 7 25 160 
Wirkungsgrad [%] 88 88 88 92 92 91 
Saisonaler Wirkungs-
grad [%] 

64 70 70 80 84 86 

CO [mg/m³]    170 170 170 
NOx [mg/m³]    140 140 140 
PM [mg/m³]    30 25 30 
OGC [mg/m³]    4 4 10 
Stromverbrauch 
[Whel/kWhth] 

   4 4 2 

Bezugssauerstoffgehalt vermutlich 13 % (entsprechend der wichtigsten Normen) 

3.1.8 Sonstige gesetzliche Regelungen 

Für Heizungsanlagen bzw. einzelne Bauteile können ggf. zusätzliche europäi-
sche Regelungen mit ihren Anforderungen an mechanische und elektrische 
Sicherheit von Relevanz sein10: 

• 89/392/EG Maschinen-Richtlinie (anzuwendende Normen DIN EN 
292-1 und E DIN EN 292-2 (Sicherheit von Maschinen)) 

• 73/23/EG Niederspannungsrichtlinie (anzuwendende Norm DIN EN 
50165 (Elektrische Ausrüstung von nichtelektrischen Geräten für den 
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)) 

• 89/336/EG Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (anzu-
wendende Normen DIN EN 55014-1 und DIN EN 55014-2, DIN EN 
60335-1 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke)) 

• 97/23/EG Druckgeräte-Richtlinie (anzuwendende Norm DIN EN 303-5, 
siehe auch 3.3.1) 

3.2 Förderprogramme 

In Deutschland existiert eine Reihe von Förderprogrammen für Sanierungs-
maßnahmen oder die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, in deren Geltungsbereich auch Pellet- oder Hackschnitzelanlagen fallen. 

10 Nach DIN 18894 
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Voraussetzung für die Teilnahme an einigen dieser Programme ist die Einhal-
tung gewisser Umweltstandards, die im folgenden Abschnitt dargestellt werden. 

3.2.1 Förderprogramme des Bundes 

Das wichtigste Förderprogramm für Holzpellet- und Hackschnitzelheizungen im 
Leistungsbereich bis 100 kW Nennleistung (Ein- bis. Mehrfamilienhausbereich) 
ist die Förderung für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Rahmen 
des Marktanreizprogramms (MAP), die bisher durch das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) abgewickelt wurde. Die Auszahlung von 
Zuschüssen durch das Förderprogramm zahlt Zuschüsse ist an die Einhaltung 
von Emissionsgrenzwerten und maximalen Kesselwirkungsgraden gebunden, 
siehe Tabelle 9 (BMU 2010). Am 3.5.2010 wurden die Fördermittel des MAP 
Erneuerbare Energien zeitweise gesperrt (BAFA 2010b), seit dem 12.7.2010 
können jedoch wieder Förderanträge gestellt werden. Anlagen im Neubau, so-
wie vergleichsweise wirtschaftliche Anlagen wie u. a. luftgeführte Pelletöfen, 
werden jedoch nicht mehr gefördert (BMU 2010).  

Daneben wird ein Heizkesseltausch im Rahmen einer energetischen Sanierung 
auch im KfW Programm „Energieeffizient Sanieren“  (KfW Bankengruppe 
2009) gefördert (sowohl Darlehen als auch Zuschüsse). Die Förderungen kön-
nen Pellet- bzw. Hackschnitzelheizungen gewährt werden, wenn sie in Ergän-
zung zu Niedertemperatur- oder Brennwertkesseln sowie KWK-Anlagen errich-
tet werden.  

Das KfW-Programm „Erneuerbare Energien“ (KfW Bankengruppe 2010a) 
gliedert sich in die Programmteile „Standard“ und „Premium“. Der Programmteil 
Premium gehört zum MAP und berücksichtigt Biomasseheizungsanlagen mit 
einer Nennleistung von über 100 kW. Zur Gewährung von Tilgungszuschüssen 
müssen Anlagen zur Verfeuerung von fester Biomasse ebenfalls die Emissi-
onsgrenzwerte des MAP einhalten (KfW Bankengruppe 2010b). Für Anlagen 
mit besonders niedrigen Staubemissionen (unter 15 mg/m³) und solche mit 
Pufferspeicher (ab 30 l/kW) können Boni vergeben werden (KfW Bankengruppe 
2010a). 

Im Programmteil „Standard“ sind laut den Förderbedingungen (KfW Banken-
gruppe 2010c) Anlagen zur Wärmeerzeugung, die nicht groß genug für die 
"Premium"-Förderung sind oder deren Qualitätskriterien nicht erfüllen förderfä-
hig.  

3.2.2 Förderprogramme der Länder 

In den meisten Bundesländern11 ist eine Förderung für Pellets- bzw. Hack-
schnitzelheizungen, in Modernisierungs- bzw. Sanierungsprogrammen als 
„Tausch der Heizanlage“ berücksichtigt. Es werden dabei hauptsächlich zins-

11 z.B. Bayern (Bayerisches Staatsministerium des Innern 2009), Bremen (Senat für Umwelt, Bau, 
Verkehr und Europa Bremen 2009), Mecklenburg-Vorpommern (MWAT 2009), Niedersachsen 
(NBank 2010), Rheinland-Pfalz (Landestreuhandbank Rheinland-Pfalz 2010), Saarland (Saarlän-
dische Investitionskreditbank AG 2009), Sachsen (SAB 2010a; SAB 2010b), Schleswig-Holstein 
(MWV Schleswig-Holstein 2007) und Thüringen (Aufbaubank 2010) 
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verbilligte Kredite von den Landesbanken vergeben. Oft richten sich die Förder-
kriterien auch an Soziale Kriterien wie die Einkommensgrenze. Dabei sind i. d. 
R. keine Anforderungen an die Heizanlagen in den Richtlinien bzw. Merkblät-
tern angegeben   

Förderprogramme die speziell Pellets- und Hackschnitzelheizungen adressieren 
gibt es in Baden-Württemberg (L-Bank 2009), Hamburg (SolarZentrum Ham-
burg 2010), Hessen (Hessen Energie 2009) und Nordrhein-Westfalen (Bezirks-
regierung Arnsberg 2010). Während in Baden Württemberg (für die Nutzung 
erneuerbarer Energien allgemein) Darlehen vergeben werden, wird in Hamburg, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen mit Zuschüssen gefördert. Die Förderpro-
gramme in Hamburg und Hessen haben dabei MAP-Charakter (Basisförderung) 
und stellen Anforderungen an Emissionswerte oder den Kesselwirkungsgrad. In 
Nordrhein-Westfalen wird ebenfalls ein Zuschuss gewährt allerdings nur in Ver-
bindung mit der Installation einer Solarkollektoranlage.  

3.2.3 Förderprogramme und –kriterien 

Tabelle 9: Anforderungen durch bundesweite Förderprogramme für Holzpellet- und Hackschnitzelanlagen  

Programm Anforderungen 
Marktanreizprogramm (MAP, 
Darlehen und Zuschüsse) 
BAFA: bis 100 kW 
KfW-Programm: „Erneuerbare 
Energien Premium: ab 100 kW 

U. a. Kessel für Holzpellets und Holzhackschnitzel 
Emissionsgrenzwerte (bezogen auf 13 % O2 im Abgas): 
Kohlenmonoxid: 250 mg/m3 bei Nennwärmeleistung, 250 mg/m3 bei Teillastbetrieb 
staubförmige Emissionen: 50 mg/m3 
Kesselwirkungsgrad: mindestens 89 % 
Pufferspeicher mit min. 30 l/kW für Hackschnitzelanlagen grundlegende Vorausset-
zung, bei Pelletkesseln Grundlage für erhöhte Förderung 

KfW-Programm: „Energieeffizient 
Sanieren“ (Darlehen und Zu-
schüsse) 

Niedertemperaturkessel mit mind. 50 kW Nennleistung und einem nachgeschalteten 
Brennwertwärmetauscher 

KfW-Programm: „Erneuerbare 
Energien - Standard“ (Darlehen) 

- 

 

Tabelle 10: Anforderungen durch Förderprogramme der Bundesländer  für Holzpellet- und Hackschnitzelanlagen 

Bundesland Programm Anforderungen 
Baden Württemberg (Darle-
hen) 

Wohnen mit Zukunft: Erneuerbare Energien - 

Bayern (Darlehen) Bayerisches Modernisierungsprogramm Siehe Anforderungen KfW-Programm 
„Energieeffizient Sanieren“ 

Brandenburg (Darlehen bzw. 
Zuschüsse) 

Förderung von selbstgenutztem Wohneigen-
tum, Modernisierung/ Instandsetzung 
(Soziale Kriterien) 
„REN-Programm: Energieeffizienz und 
Nutzung erneuerbarer Energien (Förderung 
im Bereich Wirtschaft) 

- 

Bremen (Zuschüsse) Ersatz von Elektroheizungen Bedingung: ein bundesweites Förderpro-
gramm muss in Anspruch genommen 
werden 
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Bundesland Programm Anforderungen 
Hamburg (Zuschüsse) Klimaschutzprogramm Bioenergie - Holzpel-

let-Heizungsanlagen 
Holzpelletheizungen bis 100 kW (bezogen 
auf 13 % O2 im Abgas): 
Staub: 30 mg/Nm³  
CO: 100 mg/Nm³  
C-Gesamt: 5 mg/Nm³  
NOx: 150 mg/Nm³  
Konformität nach DIN EN 303-5 oder RAL-
UZ 112 
Hackschnitzelheizungen und Holzpel-
letheizungen >100 kW (bezogen auf 11 % 
O2 im Abgas): 
Staub: 40 mg/Nm³  
CO: 150 mg/Nm³  
C-Gesamt: 10 mg/Nm³  
NOx: 250 mg/Nm³  
„Qualitäts-Management Holzheizwerke“ für 
große Anlagen 

Hessen (Zuschüsse) Förderung von Holzfeuerungsanlagen Mindestkesselwirkungsgrad bei Pelletkes-
seln von 90 % und bei Holzhackschnitzel-
kesseln von 88 % 

Mecklenburg-Vorpommern 
(Darlehen) 

Förderung der Modernisierung und Instand-
setzung von Wohnraum (Soziale Kriterien) 

- 

Niedersachsen (Darlehen) N-Bank: Energieeffizienzdarlehen Siehe Anforderungen KfW-Programm 
Nordrhein-Westfalen (Zu-
schüsse) 

Progres.nrw – Förderbereich „Markter-
schließung entwickelter Techniken“ 

Bedingung: Nur in Verbindung mit Solar-
kollektoranlage und in einem Gebäude mit 
Primärenergiebedarf nach EnEV 2009 

Rheinland-Pfalz (Darlehen 
und Zuschüsse) 

Soziale Wohnraumförderung – Modernisie-
rung von selbstgenutztem Wohneigentum 

- 

Saarland (Darlehen) Wohnraumförderungsprogramm (Soziale 
Kriterien) 

- 

Sachsen (Darlehen) Energetische Sanierung - 
Thüringen (Darlehen) Thüringer Modernisierungsdarlehen Siehe Anforderungen KfW-Programm 

3.3 Relevante Prüf-/ und Qualitätsnormen 

Bereits in den derzeitigen Vergabegrundlagen für die „Blauer Engel“-
Umweltzeichen 111 (Pelletöfen) und 112 (Pelletkessel) wird eine Reihe von 
Prüf- und Qualitätsnormen als Referenz für Prüfverfahren o. Ä. aufgeführt: 

• DIN EN 303-5 Heizkessel - Teil 5: Heizkessel für feste Brennstoffe, 
hand- und automatisch beschickte Feuerungen, Nenn-Wärmeleistung 
bis 300 kW - Begriffe, Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung; 
Deutsche Fassung EN 303-5:1999 

• DIN 18 891 Feuerstätten für feste Brennstoffe - Raumluftunabhängige 
Feuerstätten - Teil 1: Raumheizer 

• DIN 18 894 Feuerstätten für feste Brennstoffe - Pelletöfen - Anforde-
rungen, Prüfung und Kennzeichnung 

• DIN EN 14785 Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets - Anforde-
rungen und Prüfverfahren; bei Abschluss der Machbarkeitsstudie noch 
in Vorbereitung. 

• DIN EN 62079 Erstellen von Anleitungen - Gliederung, Inhalt und Dar-
stellung (IEC 62079:2001); Deutsche Fassung EN 62079:2001 

• DIN EN ISO 17025 bzw. DIN EN 45001 - Kompetenz von Laboratorien 
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Zusätzlich zu den bereits genannten können für die Brennstoffe Holzpellets und 
Hackschnitzel aktuell grundsätzlich folgende Prüfnormen relevant sein  

• DIN EN 13240: Raumheizer für feste Brennstoffe - Anforderungen und 
Prüfungen,  

• DIN EN 12809: Heizkessel für feste Brennstoffe - Nennwärmeleistung 
bis 50 kW,  

• DIN 18897-1: Feuerstätten für feste Brennstoffe- Raumluftunabhängi-
ge Feuerstätten: Teil 1: Raumheizer, sowie  

• DIN EN 15270: Pelletbrenner für kleine Heizkessel und 

• DIN EN 13229: Kamineinsätze einschließlich offene Kamine für feste 
Brennstoffe (die hier nicht näher behandelt wird, da typische Pellet- 
und Hackschnitzelanlagen nicht in den Geltungsbereich dieser Norm 
fallen)  

Auch für die Brennstoffe Holzpellets und Holzhackschnitzel existieren mehrere 
Qualitätsnormen und Labels: 

• ÖNORM M 7135 – österreichische Norm 

• DIN 51731 Prüfung fester Brennstoffe - Preßlinge aus naturbelasse-
nem Holz - Anforderungen und Prüfung 

• DINplus-Zertifizierungsprogramm „Holzpellets zur Verwendung in 
Kleinfeuerungsstätten“ von DIN CERTCO 

• Swan Labelling of biofuel pellets  

• Die Mitte 2010 veröffentlichte EN 14961 „Feste Biobrennstoffe - 
Brennstoffspezifikationen und -klassen“, deren zweiter Teil sich mit 
Holzpellets und deren vierter Teil sich mit Hackschnitzeln für die nicht-
industrielle Verwendung beschäftigt. 

• ENplus-Zertifizierungsprogramm des Deutschen Pelletinstituts DEPI, 
basierend auf der EN 14961 

Die für den deutschen Markt inhaltlich relevantesten Prüf- und Qualitätsnormen 
werden im Folgenden genauer beschrieben. 

3.3.1 DIN EN 303-5: Heizkessel - Teil 5: Heizkessel für feste 
Brennstoffe, hand- und automatisch beschickte Feuerungen, 
Nenn-Wärmeleistung bis 300 kW (DIN 1999) 

Der Anwendungsbereich der DIN EN 303-5 umfasst Heizkessel bis 300 kW 
Nennwärmeleistung zur ausschließlichen Verfeuerung von festen Brennstoffen, 
die entweder mit Unterdruck oder mit Überdruck im Brennraum betrieben wer-
den. Die Beschickung kann händisch oder automatisch erfolgen, ein Betrieb ist 
mit Naturzug oder Gebläse möglich. Feste Brennstoffe im Sinne der Norm sind 
die biogenen Brennstoffe Stückholz, Hackgut, Presslinge und Sägespäne, so-
wie fossile Brennstoffarten.  

Die DIN EN 303-5 enthält Anforderungen an: 
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• Bau bzw. Ausführung der Anlagen 

o Werkstoffe, Schweißnähte, Mindestwanddicken 

o Dämmung und Dichtheit 

o Anschlüsse etc.  

• Heiztechnische Anforderungen: Bei den Anforderungen hinsichtlich 
des Wirkungsgrades und der Emissionsgrenzwerte werden 3 Klassen 
unterschieden. Zum Erreichen einer Klasse müssen alle Anforderun-
gen der Wirkungsgrade und Emissionsgrenzen dieser Klasse erfüllt 
werden 

o Kesselwirkungsgrad: für Klasse 3 (höchste Anforderungen) zwi-
schen 73 und 82 % - je nach Nennwärmeleistung 

o Abgastemperatur: weniger als 160 K über Raumtemperatur 

o Oberflächentemperaturen 

o Förderdruck (Maximalwerte in Abbildung in der Norm verzeichnet) 

o Brenndauer 

o Kleinste Wärmeleistung: 

 darf bei automatischer Beschickungen maximal 30 % 
der Nennwärmeleistung betragen,  

 darf bei händischer Beschickung größer sein, dann ist 
aber anzugeben, wie die erzeugte Wärmemenge abge-
führt werden kann (z.B. durch Pufferspeicher) 

o Richtwerte für den minimalen Pufferspeicher (siehe folgende For-
mel), Der Pufferspeicher kann laut Norm entfallen, wenn der er-
forderliche Inhalt weniger als 300 l beträgt. 

 

 VSp = Pufferspeicherinhalt [l] 

 QN = Nennwärmeleistung  [kW] 

 tB = Abbrandperiode   [h] 

 QH = Heizlast des Gebäudes [kW] 

 Qmin = Kleinste Wärmeleistung  [kW] 

 

o Emissionsgrenzwerte: die in Tabelle 11 verzeichneten Emissions-
grenzwerte in den verschiedenen Klassen dürfen bei Betrieb mit 
Nennwärmeleistung bzw. bei Kesseln mit Wärmeleistungsbereich 
bei Betrieb mit Nennwärmeleistung und kleinster Wärmeleistung 
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nicht überschritten werden. Der Staub-Grenzwert gilt bei kleinster 
Wärmeleistung als eingehalten, wenn die Anforderung bei Nenn-
wärmeleistung erfüllt ist. 

Tabelle 11: Emissionsgrenzwerte bei 10 % O2 nach DIN EN 303-5:1999 für biogene Brennstoffe  

Beschickung Nennwärme-
leistung 

CO [mg/m³] OGC [mg/m³] Staub [mg/m³] 

 [kW] Klasse 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 
händisch ≤ 50 25.000 8.000 5.000 2.000 300 150 200 180 150 
händisch 50 - 150 12.500 5.000 2.500 1.500 200 100 200 180 150 
händisch 150 - 300 12.500 2.000 1.200 1.500 200 100 200 180 150 
automatisch ≤ 50 15.000 5.000 3.000 1.750 200 100 200 180 150 
automatisch 50 - 150 12.500 4.500 2.500 1.250 150 80 200 180 150 
automatisch 150 - 300 12.500 2.000 1.200 1.250 150 80 200 180 150 

 

• Prüfung 

o Prüfgrundlagen 

o Messgeräte und Verfahren  

o Prüfbrennstoff 

o Drückprüfung von Heizkesseln 

o Heizgasseitige Dichtheitsprüfung 

o Heiztechnische Prüfung 

o Bestimmung von Wärmeleistung und Kesselwirkungsgrad 

o Bestimmung der Emissionswerte 

o Berechnungen 

o Bestimmung des wasserseitigen Widerstandes 

o Oberflächentemperaturen 

o Funktionsüberprüfung von Temperaturregler, Sicherheitstempera-
turbegrenzer und Einrichtung zur Abfuhr überschüssiger Wärme 

• Prüfbericht und Prüfunterlagen 

• Kennzeichnung 

• Technische Unterlagen und Lieferumfang: Montage- und Bedienungs-
anleitung etc. 

Bereits vor der 2010 in Kraft getretenen Revision der 1. BImSchV (siehe auch 
3.1.1) war aufgrund der dort festgelegten Grenzwerte in Deutschland nur die 
Klasse 3 der EN 303-5 akzeptabel. Aufgrund der Verschärfung der Grenzwerte 
durch die Revision der Verordnung sind die (für Pellet- und Hackschnitzelheiz-
kessel) deutlich höheren Grenzwerte der EN 303-5 in Deutschland im Moment 
nicht mehr relevant.   

39 
 



Teilleistung 
Überarbeitung des Umweltzeichens für Pellet-Heizungen (RAL-UZ 111/112) 
 

Die EN 303-5 befindet sich seit 2008 in Überarbeitung, wobei der Geltungsbe-
reich auf Anlagen bis 500 kW Nennwärmeleistung ausgedehnt werden soll (DIN 
2009). 

3.3.2 DIN EN 12809: Heizkessel für feste Brennstoffe - 
Nennwärmeleistung bis 50 kW (DIN 2005a) 

Die europäische Norm 12809 gilt für hand- und automatisch beschickte Heiz-
kessel mit einer Nennwärmeleistung von 5 bis 50 kW, deren Hauptfunktion die 
Erwärmung von Heiz- und Brauchwasser ist und die „ausschließlich für den 
Einbau in offene Systeme mit einem Arbeitsdruck von höchstens 2 bar verwen-
det werden“. Außer zur Erwärmung von Heiz- und Brauchwasser muss die 
Feuerstätte auch für die Beheizung des Aufstellungsraumes vorgesehen 
sein. In diesen Anlagen ist die Verfeuerung von festen mineralische Brennstof-
fe, Torfbriketts, Holzbriketts, Holzscheite oder mehrere dieser Brennstoffe nach 
Anleitung des Feuerstättenherstellers möglich.  

• Zu verwendende Werkstoffe, technische Auslegung und Ausführung 

o Dokumentation der Fertigung, allgemeine Ausführung, Mindest-
wanddicken, Ausführung von Stutzen, Wasserwegen, Ascheraum- 
und Feuertüren etc., Zufuhr von Verbrennungsluft, Einstellung der 
Abgasregelung etc. pp. 

• Sicherheit 

o Temperaturen an angrenzenden brennbaren Bauteilen, im Brenn-
stoffvorratsbehälter und von Bedienungswerkzeugen 

o Festigkeit und Dichtheit der Wandungen 

o Sicherheitsabschaltvorrichtung des Gebläses  

o Elektrische Sicherheit 

• Leistungsvermögen 

o Mindest-Brenndauer bei Nennwärmeleistung 

o Wirkungsgrad: der Gesamtwirkungsgrad darf je nach Nennwärme-
leistung und Brennstoff gewisse Werte nicht unterschreiten. Für 
den Prüfbrennstoff Holz liegen diese zwischen 65 % (bei 5 kW) 
und 70 % (bei 50 kW). 

o Messung der Abgastemperatur und Prüfung der Nennwärmeleis-
tung 

o Förderdruck (einzustellende Werte in Abbildung in Norm verzeich-
net) 

o Schwachlast und Wiederhochheizen des Feuers 

o CO-Emissionen: bezogen auf 13 % O2-Gehalt im Abgas maximal 
1 % 

• Aufstell- und Bedienungsanleitung 
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• Kennzeichnung 

• Konformitätsprüfung (Typprüfung, werkseigene Produktionskontrolle) 

In den Anhängen finden sich detaillierte Anforderungen an: 

• Prüfraum und Prüfaufbau 

• Messeinrichtung 

• Durchführung der Prüfung, Prüfergebnisse, Berechnungsverfahren 
und Prüfbericht 

• Prüfbrennstoffe 

• Bestimmungen der Norm zur Umsetzung der EU-
Bauproduktenrichtlinie (siehe auch 3.1.6) 

3.3.3 DIN EN 13240: Raumheizer für feste Brennstoffe (DIN 2005b) 

DIN EN 13240 beschreibt Anforderungen an Raumheizer für feste Brennstoffe. 
Raumheizer werden als frei stehende oder einzubauende Feuerstätten (mit 
geschlossenen bzw. offenen oder geschlossenen Feuerraumtüren) ohne funkti-
onale Änderungen definiert. Ohne funktionale Änderung bedeutet laut Norm 
„eine Veränderung der Verkleidung der Feuerstätte, die die Wärmeabgabe ver-
ändert, die Verbrennung jedoch nicht beeinflusst.“ Diese Feuerstätten beheizen 
den Aufstellungsraum und ggf.  - sofern sie mit wasserführenden Bauteilen 
ausgestattet sind - auch Heizwasser und/oder Brauchwasser. DIN EN 13240 
gilt nicht für mechanisch beschickte Feuerstätten oder Feuerstätten mit 
Verbrennungsluftgebläse. 
Als feste Brennstoffe sind natürliche, feste, mineralische Brennstoffe oder sol-
che, die daraus hergestellt sind, sowie Scheitholz, Holzbriketts und Torfbriketts 
definiert. Demnach würden auch nicht mechanisch beschickte Holzpellet-
Raumheizer unter den Anwendungsbereich der EN 13240 fallen. 

Die EN 13240 stellt Anforderungen an: 

• Werkstoffe, Auslegung und Ausführung (vergleichbar mit denjenigen 
der EN 14785, siehe 3.3.5) 

• Sicherheit (vergleichbar mit denjenigen der EN 14785, siehe 3.3.5, 
teilweise speziellen Anforderungen, z. B. an den Betrieb bei offenen 
Feuerraumtüren) 

• Leistungsvermögen 

o Förderdruck 

o Messung der Abgastemperatur 

o Mindestbrenndauer und Wiederhochheizen 

o Wasser- und Raumwärmeleistung 

o Bedienung durch den Betreiber 
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o CO-Grenzwerte: maximal 1 % bei Nennwärmeleistung bezogen 
auf 13 % 02-Gehalt im Abgas 

o Gesamtwirkungsgrad: ermittelt aus mind. zwei Abbrandperioden 
mindestens 50 % 

In den Anhängen finden sich detaillierte Anforderungen an: 

• Prüfraum und Prüfaufbau 

• Messeinrichtung 

• Durchführung der Prüfung, Prüfergebnisse, Berechnungsverfahren 
und Prüfbericht 

• Prüfbrennstoff 

• Zusammenhang mit und Anforderungen der EU-Bauproduktenrichtlinie 
(siehe auch 3.1.6) 

3.3.4 DIN 18894: Feuerstätten für feste Brennstoffe - Pelletöfen 
(DIN 2005c) 

Der Anwendungsbereich der deutschen Norm DIN 18894 umfasst „automatisch 
beschickte Pelletöfen bis zu einer Nennwärmeleistung von 15 kW mit Schalen-
brenner und oberer Beschickung, die im Normalbetrieb ohne Überdruck im 
Feuerraum und am Abgasstutzen arbeiten“. 

Die Norm enthält eine Vielzahl (sicherheits- und prüf-)technischer Anforderun-
gen an: 

• Prüfeinrichtungen 

• Prüfarten und -unterlagen 

• Aufstellung des Pelletofens 

• Die Bauteile Brennerschale, Aschekasten, Einstelleinrichtungen, Feu-
erraum, Heizgaszüge, Abgasstutzen 

• Brandsicherheit, Werkstoffe und Anordnung von Bauteilen 

• Konformität mit relevanten EU-Richtlinien (Maschinen-, Niederspan-
nungs-, Druckgeräte-Richtlinie und Richtlinie zur elektromagnetischen 
Verträglichkeit (siehe 3.1.8) 

• Pelletöfen mit dem Wärmeträger Wasser: Bestimmung des wassersei-
tigen Widerstands, Anforderungen an wasserführende Bauteile (Min-
destwanddicken, Schweißarbeiten und -nähte), Wasserwege des 
Wärmeaustauschkörpers, Entlüften wasserführender Bauteile und 
Wasserdichtheit 

• Einrichtungen zur Abfuhr überschüssiger Wärme 

• Sicherheitstechnik raumluftunabhängiger Pelletöfen (Dichtheitsklassen 
und Leckageraten, thermische Belastung und Produktionskontrolle) 
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• Sicherheitstechnik heizgasseitig schnell abschaltbarer Pelletöfen (Ab-
schalteinrichtung, Ausfall von Komponenten, Leckageraten) 

• Prüfungs- und Berechnungsverfahren wärme- und feuerungstechni-
scher Anforderungen 

• Wärme- und Feuerungstechnik bei Kleinstellung (Teillast bzw. kleinste 
Leistung bzw. 30 % der Nennwärmeleistung (wenn kleinste Leistung ≤ 
30 %)) 

o Wirkungsgrad ≥ 78 % () (  

o Verbrennungsgüte (CO-Konzentration im Abgas) ≤500 mg/Nm³ 
bezogen auf 13 % O2 

• Wärme- und Feuerungstechnik bei Nennwärmeleistung (Volllast) 

o Wirkungsgrad ≥ 80 % 

o Verbrennungsgüte (CO-Konzentration im Abgas) ≤250 mg/Nm³ 
bezogen auf 13 % O2 

o Messung von Abgastemperaturklasse, elektrischer Hilfsenergie 
und wasserseitigem Widerstand 

• Prüfung der Brandsicherheit, Ausschluss des Rückzündens in den 
Brennstoffbehälter 

3.3.5 DIN EN 14785: Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets 
(DIN 2006) 

Die europäische Norm EN 14785 richtet sich an mechanisch beschickte12 
Raumheizer für Holzpellets mit einer Nennwärmeleistung bis 50 kW. Die Anla-
gen dienen der Raumheizung, ggf. aber auch der Brauchwassererwärmung. 

Die EN 14785 enthält Anforderungen an: 

• Zu verwendende Werkstoffe, technische Auslegung und Ausführung 

o Dokumentation der Fertigung, allgemeine Ausführung, Ausführung 
einzelner Bauteile etc. (Abgasstutzen, Feuertüren, Verbrennungs-
luftzufuhr etc.), Anforderungen an wasserführende Bauteile (Min-
destwanddicken, Stutzen, Wasserwege etc.), Einstelleinrichtung 
der Abgasregulierung usw. 

• Sicherheit 

o Temperaturen an angrenzenden brennbaren Bauteilen und im 
Brennstoffvorratsbehälter 

o Sicherheitsprüfung gegen Heizgasaustritt und Herausfallen von 
Glut 

12 Ausgenommen sind damit pneumatisch beschickte Anlagen 
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o Sicherheit gegen Rückbrand über das Fördersystem und Überhit-
zung des Kesselwassers 

o Thermische Ablaufsicherung, Festigkeit und Dichtheit der Wan-
dungen 

o Elektrische Sicherheit 

• Leistungsvermögen 

o Förderdruck, Vorratsbehälterkapazität 

o Messung der Abgastemperatur 

o Wasser- und Raumwärmeleistung 

o Bedienung durch den Betreiber 

o CO-Grenzwerte: im Mittel aus mindestens zwei Prüfergebnissen 
bei 13 % O2 im Abgas max. 0,04 % (500 mg/m³) bei Nennwärme-
leistung und 0,06 % (750 mg/m³) bei Teillast (kleinste mögliche 
Dauerwärmeleistung) 

o Wirkungsgrade: ermittelt aus mind. zwei Abbrandperioden min-
destens 75 % bei Nennwärmeleistung und 70 % bei Teillast, Ver-
hältnis von Gesamtwärmeleistung zu Gesamtwärmezufuhr 

• Aufstell- und Bedienungsanleitung 

• Kennzeichnung K 

• Konformitätsprüfung (Typprüfung, werkseigene Produktionskontrolle) 

In den Anhängen finden sich detaillierte Anforderungen an: 

• Prüfumgebung und Prüfaufbau 

• Messeinrichtung 

• Durchführung der Prüfung, Berechnungsverfahren und Prüfbericht 

• Prüfbrennstoff 

• Bestimmungen der Norm zur Umsetzung der EU-
Bauproduktenrichtlinie (siehe auch 3.1.6) 

3.3.6 DIN 18897-1: Feuerstätten für feste Brennstoffe- 
Raumluftunabhängige Feuerstätten: Teil 1: Raumheizer (DIN 
2005d) 

Die Norm DIN 18897-1 gilt für Feuerstätten für feste Brennstoffe zum aus-
schließlichen Betrieb mit geschlossenem Feuerraum u. a. nach den Normen 
DIN EN 13240 und DIN EN 14785 (bzw. deren Vorläufern). In der DIN 18897-1 
sind Grundsätze zur Bewertung der Feuerstätten hinsichtlich ihrer Dichtheit 
gegenüber dem Aufstellraum enthalten. Sie kann somit als Ergänzung der si-
cherheitstechnischen und umweltbezogenen Anforderungen der genannten 
Bezugsnormen interpretiert werden.  
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Die DIN 18897-1 stellt Anforderungen an: 

• Anschlussleitungen der Feuerstätte 

• Dichtheit für verschiedene Typen von Feuerstätten 

• Dichtheit nach thermischer Belastung 

• Kennzeichnung 

• Ergänzende Hinweise in Aufstell- und Bedienungsanleitungen 

3.3.7 DIN EN 15270: Pelletbrenner für kleine Heizkessel (DIN 2008) 

Die DIN EN 15270 stellt Anfoderungen an Pelletbrenner für kleine Heizkessel. 
Da für das Umweltzeichen „Blauer Engel“ jedoch vollständige Heizungssysteme 
in den Blick genommen werden, wird die DIN EN 15270 hier nicht näher be-
leuchtet. 

3.3.8 DIN EN 62079 Erstellen von Anleitungen - Gliederung, Inhalt 
und Darstellung  

In der Norm DIN EN 62079 sind allgemeine Grundlagen sowie detaillierte An-
forderungen für den Entwurf und die Erstellung aller Arten von Anleitungen 
(keine Einschränkung auf bestimmte Produktbereiche) enthalten. Zusätzlich 
existieren Checklisten zur technischen und Darstellungsüberprüfung von Anlei-
tungen nach dieser Norm, die Aspekte wie die Inhalte von Installations- und 
Bedienungsanleitung, die Widerspruchsfreiheit der Information, Leserlichkeit, 
Sprache, Text und Fachbegriffe etc. aufgreifen (Arcor 2002). 

3.3.9 DIN EN ISO 17025 Kompetenz von Laboratorien (DIN 2005e) 

Die DIN EN ISO 17025 legt als internationale Norm einheitliche allgemeine 
Anforderungen an die Kompetenz für die Durchführung von Prüfungen und/oder 
Kalibrierungen, einschließlich Probenahmen, fest. Es handelt sich dabei um: 

• Anforderungen an das Management 

o Organisation 

o Managementsystem 

o Dienstleistung für den Kunden Verbesserung und Korrekturmaß-
ahmen  

o Etc. 

• Technische Anforderungen 

o Personal und Räumlichkeiten 

o Prüf- und Kalibrierverfahren und deren Validierung 

o Einrichtungen 

o Probenahme 
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o Qualitätssicherung der Ergebnisse  

o Etc. 

3.3.10 Qualitätsnormen für Holzpellets und Holzhackschnitzel 

Im deutschsprachigen bzw. EU-Raum existieren verschiedene Qualitätsnormen 
für die Brennstoffe Holzpellets und Holzhackschnitzel. Diese sind indirekt auch 
für Umweltanforderungen an Heizungsanlagen relevant, da die Art des Brenn-
stoffes die entstehenden Schadstoffemissionen beeinflusst. 

• ÖNORM M 7135 - Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbe-
lassener Rinde - Pellets und Briketts - Anforderungen und Prüfbe-
stimmungen 

• DIN 51731 Prüfung fester Brennstoffe - Presslinge aus naturbelasse-
nem Holz - Anforderungen und Prüfung 

• DINplus-Zertifizierungsprogramm „Holzpellets zur Verwendung in 
Kleinfeuerungsstätten“ von DIN CERTCO - seit Juli 2010 an Anforde-
rungen der EN 14961-2 angepasst. 

• Im April 2010 wurde der erste Teil der neuen europäischen Norm EN 
14961 „Feste Biobrennstoffe - Brennstoffspezifikationen und -klassen“ 
veröffentlicht. Im 2. Teil der Norm (DIN 2010a) sind für Holzpellets für 
nichtindustrielle Verwendung zwei Qualitätsklassen (A1 und A2) vor-
gesehen. Für Industriepellets ist die Qualitätsklasse B mit deutlich 
niedrigeren Anforderungen relevant (HolzpelletsExperten 2010).  

• Aufbauend auf die EN 14961-2 vergibt das Deutsche Pelletinstitut 
(DEPI) unter Mitwirkung des Deutschen Energieholz- und Pellet-
Verbands e.V. (DEPV) und proPellets Austria das Qualitätssiegel EN-
plus an Holzpellets, die nicht nur die Anforderungen der EN 14961-2, 
sondern auch solche an Produktion und Handel erfüllen. Herkunft und 
Vertrieb jeder Holzpelletlieferung soll über eine Identifikationsnummer 
transparent gemacht werden (DEPI 2010a). 

 

Tabelle 12: Anforderungen verschiedener Qualitätsnormen für Holzpellets (Heizpellets24 2010) 

 Einheit DIN 51731 DINplus (alt) 
Ö Norm M 

7135 
EN 14961 
Klasse A1 

EN 14961 
Klasse A2 

EN 14961 
Klasse B 

Länge mm < 50 5 x D 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 - 
Durchmesser mm 4 bis 10 4 bis 10 6 (± 1) 6 (± 1) 4 bis 10 
Rohdichte (einzelnes Pellet) g/cm3 > 1,12 1,0 bis 1,4 - - - 
Schüttdichte ("Pellethaufen") kg/m3 - - ≥ 600 ≥ 600 - 
Heizwert MJ/kg 17,5 bis 19,5 > 18 ≥ 16,5 ≥ 16,5 - 
Wassergehalt % < 12 < 10 ≤ 10 ≤ 10 < 12 
Feinanteil % - < 1 ≤ 1 ≤ 1 - 
Mechanische Festigkeit % - - ≥ 97,5 ≥ 97,5 - 
Aschegehalt % < 1,5 < 0,5 ≤ 0,7 ≤ 1,0 - 
Ascheerweichungstemperatur ° C - - ≥ 1200 ≥ 1100 - 
Gehalt an Schadstoffen, Schwermetallen etc.: 
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Arsen mg/kg - - ≤ 1 ≤ 1 - 
Blei mg/kg - - ≤ 10 ≤ 10 - 
Cadmium mg/kg - - ≤ 0,5 ≤ 0,5 - 
Chlor % < 0,03 < 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 < 0,03 
Chrom mg/kg - - ≤ 10 ≤ 10 - 
Kupfer mg/kg - - ≤ 10 ≤ 10 - 
Nickel mg/kg - - ≤ 10 ≤ 10 - 
Quecksilber mg/kg - - ≤ 0,1 ≤ 0,1 - 
Schwefel % < 0,08 < 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,05 < 0,08 
Stickstoff % < 0,3 < 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,5 < 0,3 
Zink mg/kg - - ≤ 100 ≤ 100 - 
Legende: - = keine Normung 

 

Da bis vor kurzem die Qualität von Holzhackschnitzeln durch keine deutsche 
Norm geregelt/ klassifiziert wurde, wurde dieser Brennstoff in der Vergangen-
heit oft entsprechend der österreichischen Norm 7133 gehandelt (FNR 2010b). 
Im Juli dieses Jahres wurde jedoch mit Teil 4 der europäischen Norm 14961 
(DIN 2010b) eine einheitliche Klassifizierungsgrundlage für Holzhackschnitzel 
zur Verwendung im nichtindustriellen Bereich geschaffen. In der Norm sind 
neben Partikelgrößenklassen (P16A, P16B, P31,5, P45) Eigenschaften wie 
Heizwert und Wassergehalt für verschiedene Klassen von Holzhackschnitzeln 
festgelegt (sieh Tabelle 13). 

Tabelle 13: Holzhackschnitzelklassen nach DIN EN 14961-4 (2010b) 

Eigenschaftsklasse 
Bestimmungsverfahren 

Einheit A1 A2 B1 B2 

Herkunft und Quelle  1.1.1 Vollbäume ohne Wurzeln; 
1.1.3 Stammholz;  
1.2.1 Chemisch unbehandelte 
Holzrückstände; 
1.1.4.3 Waldrestholz, trocken, Laub-
baumholz 

1.1 Wald- und 
Plantagenholz & 
anderes ern-
tefrisches Holz 
1.2.1 Chemisch 
unbehandelte 
Holzrückstände 

1.2. Industrie-
Restholz  
1.3.Gebraucht-
holz 

Wassergehalt, Mc,  
EN 14774-1 & 14774-2 

m-% M10 ≤ 10 
M25 ≤ 25 

M10 ≤ 10 
M25 ≤ 25 

Ist festzulegen 

Aschegehalt, A,  
EN 14775 

m-% was-
serfrei 

A1.0 ≤ 1,0 A1.5 ≤ 1,5 A3.0 ≤ 3,0 

Heizwert im Anlieferungszu-
stand, Q,  
EN 14918 

MJ/kg oder 
kWh/kg 

Q13.0 ≥ 13,0 oder 
Q3.6 ≥ 3,6 

Q11.0 ≥ 11,0 
oder 
Q3.1 ≥ 3,1 

Ist festzulegen 

Schüttdichte, BD, im Anliefe-
rungszustand,  
EN 15103 

kg/m3 
Schütt-
volumen 

BD150 ≥ 150 
BD200 ≥ 200 

BD150 ≥ 150 
BD200 ≥ 200 

Ist festzulegen 

Zusätzliche Anforderungen    Grenzwerte für Stickstoff, Schwefel, 
Chlor und Schwermetalle 

3.4 Labels und Selbstverpflichtungen  

In der IÖW-Machbarkeitsstudie für Holzpelletfeuerungen aus dem Jahr 2003 
wurden bereits einige bestehende/ geplante Umweltzeichen für Holzpelletanla-
gen ausgewertet: 

• Geplante Gütezeichen in Deutschland 
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o Im Zeitraum der Erstellung der Machbarkeitsstudie existierten das 
DINplus-Zeichen (vergeben durch DIN CERTCO) und ein Zertifi-
zierungszeichen des Zentralverbands Sanitär-Heizung-Klima 
(ZVSHK) für schadstoffarme Holzfeuerungen - die jedoch nicht an 
Pelletanlagen vergeben wurden. 

o Die bayerische Landesanstalt für Landtechnik entwickelte zum 
damaligen Zeitpunkt in Kooperation mit dem TÜV Bayern ein Qua-
litätszeichen für Holzzentralheizungen, das auch Pelletanlagen 
umfassen sollte. 

• Österreichisches Umweltzeichen UZ 37 

• Gütezeichen des Pelletsverbands Austria 

• Nordic Ecolabel 

• Schwedisches Gütezeichen „P-Märke“ 

Im Folgenden werden diese (sofern weiterhin gültig) sowie weitere aktuell im 
europäischen Raum relevante Labels für Holzpellet- bzw. Holzheizungen kurz 
erläutert und die wichtigsten Anforderungen in Abschnitt 3.5 getrennt nach Re-
levanz für Pellet- oder Hackschnitzelanlagen dargestellt. 

3.4.1 DINplus-Zertifizierungsprogramm für Pelletöfen 

„Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets mit schadstoffarmer Verbrennung 
(Pelletöfen), nach DIN EN 14785“ (DIN CERTCO 2008) 

Das Qualitätszeichen „DINplus“ wird durch die DIN CERTCO – Zertifizierungs-
gesellschaft, eine Einrichtung des DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) 
und der TÜV-Rheinland Gruppe, vergeben. Das Zertifizierungsprogramm für 
Pelletöfen stellt Anforderungen bezüglich Emissionen, Wirkungsgrad (siehe 
Abschnitt 3.5) und Einhaltung der DIN EN 14785. 

3.4.2 EFA-Qualitätssiegel 

Das Qualitätssiegel der Europäischen Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft (EFA) 
dient zur Kennzeichnung von Raumheizern, Speicheröfen, Kamin- und Kachel-
öfeneinsätzen sowie Pelletöfen mit oder ohne Wassertasche mit schadstoffar-
mer Verbrennung. Mit dem Siegel ausgezeichnete Feuerstätten halten u. a. die 
Anforderung der 1. BImSchV ein, sollen aber laut Verband „möglichst bald in 
jedem EU-Mitgliedsstaat anerkannt werden“ (EFA 2010). 

Der Anforderungskatalog für das EFA-Qualitätssiegel (EFA 2009) enthält u. a. 
Richtfragen für Aufstell- und Bedienungsanleitung, sowie Emissionsgrenzwerte 
für die verschiedenen Feuerstättentypen (siehe Abschnitt 3.5). 

3.4.3 Österreichisches Umweltzeichen UZ 37 

Das vom österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft eingeführte Umweltzeichen 37 – Holzheizungen 
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(Lebensministerium 2008) – gilt für automatisch und manuell bestückte Raum-
heizungen und Heizkessel bis 400 kW Brennstoffwärmeleistung. Zugelassene 
Brennstoffe sind Holz (Größe, Holzart, Wassergehalt beachten), Hackschnitzel 
(nach ÖNORM M 7133) und Holzpellets (nach Richtlinie UZ 38, ÖNORM M 
7135 mit Ö NORM M 7136).  

Neben Emissionsgrenzwerten und Mindestwirkungsgraden (siehe Abschnitt 
3.5) stellt die Richtlinie zusätzlich Anforderungen an: 

• Abstrahlverluste:  

Tabelle 14: Maximale Abstrahlverluste bei Nennwärmeleistung 

Kessel-Nennwärmeleistung Maximale Abstrahlverluste 
Bis 100 kW 2,5 % 

100 – 400 kW 1,5 % 
 

• Elektrische Leistungsaufnahme: Die elektrische Leistungsaufnahme 
darf im Dauerbetrieb nachstehende Werte nicht überschreiten: 

o händische Beschickung ≤30 kW  maximal 200 Watt 

o händische Beschickung >30 kW  ≤0,7 % der Nennwärmeleistung 

o automatische Beschickung:   ≤1,5 % der Nennwär-
meleistung 

• Pufferspeicher:  
Empfohlene Speicherarten des Herstellers beachten, Angabe zu Min-
destdämmstärke bei Leitungen einhalten 
Dämmung Speicher: ein maximaler Wärmeverlustkoeffizient von U ≤ 
0,35 W/m²K 

• Rohstoffe: 

o keine halogenisierten Kunststoffe, halogenisierten organischen 
Verbindungen oder krebserregenden Stoffe 

• Verpackung:  

o kein Einsatz halogenisierter und krebserregender Stoffe  

o Teilnahme an Sammel-, und Verwertungssystem 

• Produktion: 

o behördliche Auflagen einhalten (Umweltauflagen, Arbeitnehmerin-
nenschutz) 

o Einhaltung von EU-Regelungen und nationalen Bestimmung zu 
Produktionsstätten 

o Vorlage eines Abfallwirtschaftskonzeptes 

• Dienstleistungen, Anleitungen etc. 

o Erstinbetriebnahme durch Hersteller, Wartungsdienst, jährliche 
Überprüfung der Anlagen 
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o Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre, Sicher-
heitshinweis 

o Bedienung (Kundenschulung), technische Schulung für Verkäufer 
und Anlageninstallateure 

o Umfangreiche Deklaration des Produktes (Emissionswerte, Wir-
kungsgrad, Energieleistung) 

o Umfangreiche Bedienungsanleitung (Sicherheitshinweise, geeig-
nete Brennstoffe, Angaben für effizienten und umweltschonenden 
Betrieb der Anlage, Angaben zur Entsorgung von Asche) 

3.4.4 Schweizer Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz  

Das Schweizer Qualitätssiegel „Holzenergie Schweiz“ enthält Anforderungen an 
verschiedenste Arten von Holzfeuerungen - z. B. Holzheizkessel, Kaminöfen, 
Zentralheizungsherde, Pelletöfen etc. (Holzenergie Schweiz 2007). Neben Min-
destwirkungsgraden und Grenzwerten für CO- und Staubemissionen (siehe 
Abschnitt 3.5) stellt das Qualitätssiegel zusätzliche Anforderungen an:  

• Abgas- und Oberflächentemperaturen 

• Förderdruck 

• Kleinste Wärmeleistung 

• Mindestvolumen für Pufferspeicher:  
VSp = f • 15 • QN • TB (1 - 0,3 • QH/Qmin) 
Der Pufferspeicher kann entfallen, wenn das notwendige Volumen we-
niger als 300 l betragen würde (entspricht weitestgehend den Anforde-
rungen der DIN EN 303-5, siehe 3.3.1).  

3.4.5 Microgeneration Certification Scheme (MCS, UK) 

Das Microgeneration Certification Scheme (Vereinigtes Königreich) zertifiziert in 
der allgemeinen Kategorie „Biomasse“ u. a. Pelletöfen (MCS 2008). Das durch 
das Departement of Energy and Climate Change (DECC) eingeführt MCS-
Zertifikat wird an alle Anlagen bis 45 kW (bzw. 50 kW für Kessel) vergeben die 
Biomasse verbrennen. Die Anforderungen der Vergabegrundlage sind durch-
gehend an europäische Normen angelehnt:  

Effizienz: 

• Öfen: Klasse 1 der BS EN 13240 (in der entsprechenden DIN-Norm 
sind keine verschiedenen Klassen ausgewiesen) bzw. BS EN 14785 
(entspricht DIN EN 14785) 

• Kessel (bis 50 kW): BS EN 12809 bzw. Klasse 2 der BS EN 303-5 

Emissionen:  

• Öfen: Klasse 2 der BS EN 13240 bzw. BS EN 14785  

• Kessel (bis 50 kW): BS EN 12809 bzw. Klasse 3 der BS EN 303-5 
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Zusätzlich muss der Hersteller muss für innerbetriebliche Qualitätskontrolle 
nach Factory Production Control requirements (FPC) sorgen. 

3.4.6 Nordic Ecolabelling 

Nordic Ecolabelling und das Swan Label wurden 1989 als unabhängige und 
freiwillige Zertifikate durch den gemeinsamen Ministerrat der nordischen Länder 
(Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) eingeführt. 

3.4.6.1 Nordic Ecolabelling of closed fireplaces for biofuels - Version 2.3 

Das Nordic Ecoloabelling of closed fireplaces for biofuels ist ein Zertifizierungs-
system für alle mit festen Biobrennstoffen befeuerten Anlagen zur direkten 
Raumheizung (Beheizung des Aufstellungsraumes, selten Beheizung eines 
ganzen Gebäudes) - wie z. B. Pelletöfen. 

Neben den in Abschnitt 3.5 verzeichneten Emissionsgrenzwerten und Mindest-
wirkungsgraden werden folgende Bedingungen an eine Zertifizierung geknüpft 
(Nordic Ecolabelling 2006): 

• Lärm: 
Der Geräuschpegel darf bei automatisch bestückten Anlagen nicht 
über 45 dB(A) liegen. 

• Rohstoffe:- 
Produktbestandteile aus Plastik mit einem Gewicht über 50 g müssen 
gekennzeichnet werden. Im Plastik dürfen keine Schwermetalle (Cad-
mium, Blei und Quecksilber), sowie keine Phthalate und keine haloge-
nierten Flammschutzmittel (PBB, PBDE) enthalten sein. 
In Farbe und Beschichtung des Produkts dürfen keine Bestandteile 
von Cadmium, Chrom, Blei, Quecksilber und Nickel zu finden sein. 

• Dienstleistungen, Anleitungen etc. 

o Empfehlung geeigneter Installateure 

o Bedeutung der richtigen Installation für einwandfreien Betrieb 

o Technische Informationen 

o Sicherheitshinweise 

o Bedienungsanleitung: 

 Brennstoffe; Typ, Nutzung, Lagerung 

 Sicherheit 

 Luftzufuhr etc. 

3.4.6.2 Swan labelling of solid biofuel boilers - Version 2.0 
Das Zertifizierungsprogramm „Swan labelling of solid biofuel boilers“ umfasst 
Heizkessel bis zu einer maximalen Brennstoffwärmeleistung von 300 kW. Für 
die Anlagen zugelassene Brennstoffe sind Holzpellets, Scheitholz, Holzbriketts, 
Holzspan und Stroh nach EN 303-5. 
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Emissionsgrenzwerte und Mindestkesselwirkungsgrade sind in Abschnitt 3.5 
aufgeführt. Zusätzlich sind alle Bestandteile aus Plastik über 50 g auszuweisen. 
Die Beschichtungen des Geräts dürfen keine Anteile an Blei, Cadmium, Chrom 
und Quecksilber aufweisen, für die Verpackung dürfen keine halogenierten 
Stoffe benutzt werden (Nordic Ecolabelling 2007). 

3.4.7 Flamme Verte (FR) 

Das französische Label „Flamme Verte“ wurde durch die staatliche „Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie“ (ADEME) eingeführt und ist Teil 
des französischen 3x20 % Plans. Bis 2010 sollen die CO2-Emissionen um 20 % 
gesenkt, der gesamte Energieverbrauch durch Effizienzsteigerungen um 20 % 
verringert und der Anteil erneuerbarer Energien um 20 % gesteigert werden. 

Das Zertifizierungssystem „Flamme Verte“ stellt Anforderungen an Holzheizun-
gen, die bislang jährlich verschärft wurden. Das Zertifikat garantiert nicht nur für 
Qualitätssicherheit, sondern schafft auch finanzielle Anreize für den Kunden. 

Die verschiedenen Emissionsgrenzwerte und Mindestwirkungsgrade für Heiz-
kessel (Chaudières (Flamme Verte 2009)) sowie Kamineinsätze, geschlossene 
Feuerstätten, Öfen und Herde (zusammengefasst als „appareils de chauffage 
independants au bois“ (Flamme Verte 2010)) sind in Abschnitt 3.5 dargestellt.  

3.4.8 Schwedisches Gütezeichen „P-Märke“ 

Das P-Symbol des SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP Technical Re-
search Institute of Sweden) kennzeichnet u. a. Pelletöfen (Vergabegrundlage 
SPCR 093) bis zu einer Leistung von 15 kW. 

Neben Maximalwerten für Emissionen und Minimalwerten für den Wirkungsgrad 
(siehe Abschnitt 3.5) muss der Hersteller die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 
10 Jahre garantieren. Zusätzlich muss die Bedienungsanleitung Sicherheits- 
und Kontrollsysteme beschreiben, sowie technische Daten und geeignete 
Brennstoffe aufführen (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 2000). 

Ein weiteres P-Symbol dient zur Kennzeichnung von Pelletbrennern und -
kesseln (Pelletsbrännare och pelletspannor). In der entsprechenden Vergabe-
grundlage 029 (SP Certifiering / SITAC 2006) sind (ebenfalls in Abschnitt 3.5 
verzeichnete) Emissions- und Wirkungsgradgrenzwerte, sowie Anforderungen 
an Installations- und Bedienungsanleitung enthalten.  

3.5 Vergleich und Fazit 

Wichtige gesetzliche Regelungen, Förderprogramme, Normen und Labels und 
ihre Anforderungen sind in den folgenden Tabellen dargestellt, aufgeteilt in: 

• für Pellet- & Hackschnitzelheizungen (z. B. allgemein für Biomasse-/ 
Holzheizungen, Tabelle 15), 

• sowie in speziell für Pellet- (Tabelle 16) und  
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• speziell für Hackschnitzelheizungen (Tabelle 17) relevante Regelun-
gen.  

Alle Emissionsgrenzwerte wurden - falls in anderen Einheiten/ mit anderen Be-
zugssauerstoffgehalten vorliegend - auf mg/m³ bei 13 % O2 im Abgas umge-
rechnet. 
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Tabelle 15: Für Hackschnitzel- und Pelletheizungen relevante gesetzliche Regelungen, Förderprogramme, Normen und Labels (eigene Zusammenstellung aus Einzelinformationen) 

Gesetz, Förder-
programm, 
Label, Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich etc. 

Leis-
tungs-

spektrum 
kW 

Beschi-
ckung 

Brennstoff Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-

kungs-
grad % 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 

13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 

13% O2 

NOx 
mg/m³ bei 

13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

1. BImSchV Feuerungsanlagen für 
naturbelassenes Holz 
nach 22/3/2010 

4-500   Holz & 
Holzpro-
dukte - 
keine 
Pellets 

Kessel & 
Öfen 

  1.000     100 Mindestwärmespeichervolumen (außer nur 
Volllastbetrieb/ Einhaltung auch bei 
Teillast) 

1. BImSchV Feuerungsanlagen für 
Festbrennstoffe nach 
31/12/2014 

≥ 4   Kohlen, 
Torf, Holz, 
Presslinge 

Kessel & 
Öfen 

  400     20 Mindestwärmespeichervolumen (20 l/kW - 
außer ausschließlich Volllastbetrieb/ 
Einhaltung auch bei Teillast) 

EEWärmeG Anrechnung an die 
Nutzungspflicht nur, 
wenn 1. BImSchV 
erfüllt und folgende 
Anforderungen einge-
halten werden 

≤ 50   Holz, 
Presslinge, 
Stroh etc. 

Kessel & 
Öfen 

 86        

> 50   Holz, 
Presslinge, 
Stroh etc. 

Kessel & 
Öfen 

 88        

MAP (BAFA) Förderkriterien für 
Biomasseanlagen 

≤ 100   Pellets, 
Hack-
schnitzel 

Kessel  89 250     50 Pufferspeicher mit min. 30 l/kW für Hack-
schnitzelanlagen grundlegende Vorausset-
zung, bei Pelletkesseln Grundlage für 
erhöhte Förderung 

Förderprogramm 
des Landes 
Hamburg 

Förderprogramm 
Bioenergie  

≥ 100   Pellets & 
Hack-
schnitzel 

Kessel & 
Öfen 

  120    200 32  

DIN EN 303-5: 
Heizkessel 

Heizkessel für feste 
Brennstoffe, hand- und 
automatisch beschickte 
Feuerungen - Klasse 3 

≤ 50 händisch Festbrenn-
stoffe 

Kessel  73-77 3.635   109  109 Minimaler Pufferspeicher (kann entfallen 
wenn < 300 l), kleinste Wärmeleistung bei 
automatischer Beschickung max. 30 % 50 - 150 händisch Festbrenn-

stoffe 
Kessel  77-80 1.818   73  109 
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Gesetz, Förder-
programm, 
Label, Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich etc. 

Leis-
tungs-

spektrum 
kW 

Beschi-
ckung 

Brennstoff Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-

kungs-
grad % 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 

13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 

13% O2 

NOx 
mg/m³ bei 

13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

(höchste Anforderun-
gen) 

150 - 300 händisch Festbrenn-
stoffe 

Kessel  80-82 872   73  109 

≤ 50 automa-
tisch 

Festbrenn-
stoffe 

Kessel  73-77 2.181   73  109 

50 - 150 automa-
tisch 

Festbrenn-
stoffe 

Kessel  77-80 1.818   58  109 

150 - 300 automa-
tisch 

Festbrenn-
stoffe 

Kessel  80-82 872   58  109 

DIN EN 12809: 
Heizkessel für 
feste Brennstoffe 

Heizkessel für feste 
Brennstoffe  bis 50 kW 
- auch für die Behei-
zung des Aufstellungs-
raums vorgesehen 

≤ 50  Festbrenn-
stoffe 

Kessel 65-70  12.500       

DIN EN 13240: 
Raumheizer für 
feste Brennstoffe 

Zur Beheizung des 
Aufstellungsraums und 
ggf. Heiz-
/Brauchwasser, nicht 
für mechanisch be-
schickte Anlagen 

 nicht 
mecha-
nisch 

Festbrenn-
stoffe 

Öfen 50  12.500       

Österreichisches 
UZ 37 - Holzhei-
zungen 

Teillast ≤ 400 händisch Pellets & 
Hackgut 

Kessel  71,3+7,7lo
gQn 

1.179      Max. Abstrahlverluste bei Nennwärmeleis-
tung bis 100 kW 2,5%, 100-400 kW 1,5%, 
elektrische Leistungsaufnahme: händisch 
unter 30 kW max. 200 Watt, über 30 kW 
max. 0,7% Nennwärmeleistung; automa-
tisch max. 1,5% Nennwärmeleistung. 
Dämmung des Pufferspeichers, Anforde-
rungen an Rohstoffe, Verpackung, Produk-
tion, Anleitungen, Dienstleistungen etc. 

Volllast ≤ 400 händisch Pellets & 
Hackgut 

Kessel  71,3+7,7lo
gQn 

393 47   189 47 

Volllast ≤ 400 händisch Pellets & 
Hackgut 

Raumhei-
zung 

80  1.100 79   189 47 
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Gesetz, Förder-
programm, 
Label, Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich etc. 

Leis-
tungs-

spektrum 
kW 

Beschi-
ckung 

Brennstoff Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-

kungs-
grad % 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 

13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 

13% O2 

NOx 
mg/m³ bei 

13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

Microgeneration 
Certification 
Scheme  (UK) 

MCS Biomass ≤ 45  Feste 
Biomasse 

Öfen Klasse 1 
der BS EN 
13240 
(nicht 
bekannt), 
bzw. BS 
EN 14785 
(entspricht 
DIN)  

 Klasse 2 
der BS EN 
13240 
(nicht 
bekannt) 
bzw. BS 
EN 14785 
(entspricht 
DIN)  

     Anforderungen durchgehend an Normen 
angelehnt  

MCS Biomass ≤ 50  Feste 
Biomasse 

Kessel BS EN 
12809 
bzw. 
Klasse 2 
BS EN 
303-5 

BS EN 
12809 
bzw. 
Klasse 2 
BS EN 
303-6 

Klasse 3 
BS EN 
303-5 bzw. 
BS EN 
12809  

     

Nordic Ecolabel-
ling - Closed 
Fireplaces for 
biofuels 

  automa-
tisch 

Holz, 
Pellets, 
andere 
Biobrenn-
stoffe 

Öfen 75  1.000   50  848 Lärmbegrenzung auf 45 dB, Anforderun-
gen an Rohstoffe,  Anleitungen, Dienstleis-
tungen etc.  

  händisch Holz, 
Pellets, 
andere 
Biobrenn-
stoffe 

Öfen 75  2.500   150  848 Anforderungen an Rohstoffe,  Anleitungen, 
Dienstleistungen etc.  
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Gesetz, Förder-
programm, 
Label, Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich etc. 

Leis-
tungs-

spektrum 
kW 

Beschi-
ckung 

Brennstoff Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-

kungs-
grad % 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 

13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 

13% O2 

NOx 
mg/m³ bei 

13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

Swan Labelling 
solid biofuel 
boilers 

 ≤ 300 automa-
tisch 

Holz, 
Holzpro-
dukte, 
Stroh 
(nach EN 
303-5) 

Kessel  75+6logQn 291   18 247 29 Anforderungen an Rohstoffe & Verpackung 

 ≤ 100 händisch Holz, 
Holzpro-
dukte, 
Stroh 
(nach EN 
303-5) 

Kessel  73+6log 
Qn 

1.454   51 247 51 

 100-300 händisch Holz, 
Holzpro-
dukte, 
Stroh 
(nach EN 
303-5) 

Kessel  73+6log 
Qn 

727   36 247 51 

Flamme Verte 
(FR) 

Holzheizungskessel, 
Stand 2009 

≤ 50 automa-
tisch 

Holz Kessel  85 2.181   73  109  

Holzheizungskessel, 
Stand 2009 

50-70 automa-
tisch 

Holz Kessel  85 1.818   58  109  

Holzheizungskessel, 
Stand 2009 

≤ 50 händisch Holz Kessel  80 3.635   109  109  

Holzheizungskessel, 
Stand 2009 

50-70 händisch Holz Kessel  80 1.818   73  109  
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Tabelle 16: Speziell für Pelletheizungen relevante gesetzliche Regelungen, Förderprogramme, Normen und Labels (eigene Zusammenstellung aus Einzelinformationen) 

Gesetz, Förder-
programm, Label, 

Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich 

etc. 

Leistungs-
spektrum 

kW 

Beschick-
ung 

Brenn-
stoff 

Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-
kungsgrad 

% 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 
13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 
13% O2 

CnHm NOx 
mg/m³ bei 
13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

1. BImSchV Einzelraumfeue-
rungen: Pelletöfen 
ohne Wasserta-
sche nach 
22/3/2010 

  Pellets Öfen 85  400      50 Beratung zur sachgerechten 
Bedienung durch Schornstein-
fegerIn 

Einzelraumfeue-
rungen: Pelletöfen 
ohne Wasserta-
sche nach  
31/12/2014 

  Pellets Öfen 90  250      30 

Einzelraumfeue-
rungen: Pelletöfen 
mit Wassertasche 
nach 22/3/2010 

  Pellets Öfen 85  400      30 

Einzelraumfeue-
rungen: Pelletöfen 
mit Wassertasche 
nach 31/12/2014 

  Pellets Öfen 90  250      20 

Feuerungsanlagen 
für Presslinge 
nach 22/3/2010 

4-500  Presslinge Kessel & 
Öfen 

  800      60  

ErP: Vorläufige 
Richtwerte Prepa-
ratory Study für 
LOS 15  

Kleinfeuerungsan-
lagen für feste 
Brennstoffe: Base 
Case 5: Pellet 
stove 

7 automatisch Pellets Öfen 88          
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Gesetz, Förder-
programm, Label, 

Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich 

etc. 

Leistungs-
spektrum 

kW 

Beschick-
ung 

Brenn-
stoff 

Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-
kungsgrad 

% 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 
13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 
13% O2 

CnHm NOx 
mg/m³ bei 
13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

Kleinfeuerungsan-
lagen für feste 
Brennstoffe: Base 
Case 9: Pellet 
boiler 

25 automatisch Pellets Kessel 88          

Kleinfeuerungsan-
lagen für feste 
Brennstoffe: 
Improvement 
option - Product 
case 4: Pellet 
Stove 

7 automatisch Pellets Öfen 92  170   4  140 30 Maximaler Stromverbrauch von 
4 Whel/kWhth, Mindestwerte für 
saisonalen Wirkungsgrad 

Kleinfeuerungsan-
lagen für feste 
Brennstoffe: 
Improvement 
option - Product 
case 5: Pellet 
boiler 

25 automatisch Pellets Kessel 92  170   4  140 25 

Förderprogramm 
des Landes 
Hamburg 

Förderprogramm 
Holzpelletheizun-
gen 

≤ 100  Pellets Kessel & 
Öfen 

  100  5   150 30  

Förderprogramm 
des Landes 
Hessen 

Förderung von 
Holzfeuerungsan-
lagen 

50-100  Pellets Kessel  90         
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Gesetz, Förder-
programm, Label, 

Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich 

etc. 

Leistungs-
spektrum 

kW 

Beschick-
ung 

Brenn-
stoff 

Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-
kungsgrad 

% 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 
13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 
13% O2 

CnHm NOx 
mg/m³ bei 
13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

DIN 18894: 
Pelletöfen  

automatisch 
beschickte Pellet-
öfen bis 15 kW mit 
Schalenbrenner 
und oberer Be-
schickung - 
Teillast 

≤ 15 automatisch Pellets Öfen 78  500        

DIN 18894: 
Pelletöfen 

automatisch 
beschickte Pellet-
öfen bis 15 kW mit 
Schalenbrenner 
und oberer Be-
schickung - 
Volllast 

≤ 15   Öfen 80  250        

DIN EN 14785: 
Raumheizer für 
Holzpellets 

mechanisch 
beschickte  
Raumheizer für 
Holzpellets bis 50 
kW - Teillast 

≤ 50 mechanisch Pellets Öfen 70  750        

mechanisch 
beschickte  
Raumheizer für 
Holzpellets bis 50 
kW - Volllast 

≤ 50 mechanisch Pellets Öfen 75  500        

DINplus Raumheizer zur 
Verfeuerung von 
Holzpellets (Juni 
2008) 

≤ 50 wie 
DIN EN 
14785 

mechanisch 
wie DIN EN 
14785 

Pellets Öfen 90  200    10 150 35 Einhaltung der Anforderungen 
der DIN EN 14785 

EFA-
Qualitätssiegel 

Pelletöfen ohne 
Wassertaschen 

  Pellets Öfen 85  400      50 Richtfragen für Aufstell- und 
Bedienungsanleitung 

60 
 



FKZ 3709 95 302 
Ökopol - IÖW 

 

Gesetz, Förder-
programm, Label, 

Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich 

etc. 

Leistungs-
spektrum 

kW 

Beschick-
ung 

Brenn-
stoff 

Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-
kungsgrad 

% 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 
13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 
13% O2 

CnHm NOx 
mg/m³ bei 
13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

Pelletöfen mit 
Wassertaschen 

  Pellets Öfen 90  400      30 

Österreichisches 
UZ 37 - Holzhei-
zungen 

Teillast ≤ 400 automatisch Pellets Kessel  90 212 5      Max. Abstrahlverluste bei 
Nennwärmeleistung bis 100 kW 
2,5%, 100-400 kW 1,5%, 
elektrische Leistungsaufnahme: 
händisch unter 30 kW max. 200 
Watt, über 30 kW max. 0,7% 
Nennwärmeleistung; automa-
tisch max. 1,5% Nennwärme-
leistung. Dämmung des Puffer-
speichers, Anforderungen an 
Rohstoffe, Verpackung, Produk-
tion, Anleitungen, Dienstleis-
tungen etc. 

Volllast ≤ 400 automatisch Pellets Kessel  90 94 5    157 24 
Teillast ≤ 400 automatisch Pellets Raumhei-

zung 
90  416 16      

Volllast ≤ 400 automatisch Pellets Raumhei-
zung 

90  189 9    157 31 

Schweizer Quali-
tätssiegel Hol-
zenergie Schweiz 

Pelletkessel  ≤ 300  Holzpel-
lets aus 
naturbe-
lasses 
Holz 

Kessel  85 250    10  40 Minimaler Pufferspeicher (kann 
entfallen wenn < 300 l), Förder-
druck, kleinste 'Wärmeleistung 

Pelletöfen ≤ 300 bzw. 
entspre-
chend EN 
14785 

 Öfen 83  500      40 

Flamme Verte 
(FR) 

appareils inde-
pendants, z. B. 
Pelletöfen, Stand 
2009 

  Pellets Öfen 85  500       Sollvorgaben für Staubemissio-
nen berechnet über CO-Staub-
Korrelation 

P-Symbol des SP 
Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut 

Pelletöfen ≤ 15  Pellets Öfen 75  1.454   55   73 Lärmbegrenzung auf 45 dB 
Pelletbrenner und 
-kessel 

≤ 100  Pellets Kessel  80/86 je 
nach 
Anlagen-
größe 

1.091   36    Anforderungen an Installations- 
und Bedienungsanleitung 

UZ 111 - Holzpel-
letöfen 

Teillast ≤ 15  Pellets Öfen 90  400  15     Maximaler Hilfsstrombedarf für 
Kessel 1%, Anforderungen an Volllast ≤ 15  Pellets Öfen 90  180  10   150 25 
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Gesetz, Förder-
programm, Label, 

Norm 

Teilprogramm, 
Geltungsbereich 

etc. 

Leistungs-
spektrum 

kW 

Beschick-
ung 

Brenn-
stoff 

Anlagen-
typ (Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-
kungsgrad 

% 

CO 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Corg 
[mg/m³] 
bei 13% 

O2 

Cges 
mg/m³ bei 
13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 
13% O2 

CnHm NOx 
mg/m³ bei 
13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 
13% O2 

Sonstige Anforderungen 

UZ 112 - Holzpel-
letheizkessel 

Teillast ≤ 50  Pellets Kessel  88 200  5     Einstell- und Bedienungsanlei-
tung  Volllast ≤ 50  Pellets Kessel  90 90  5   150 20 

 

Tabelle 17: Speziell für Hackschnitzelheizungen relevante gesetzliche Regelungen, Förderprogramme, Normen und Labels (eigene Zusammenstellung aus Einzelinformationen) 

Gesetz, Förder-
programm, 
Label, Norm 

Teilprogramm, Gel-
tungsbereich etc. 

Leis-
tungs-

spektrum 
kW 

Beschick-
ung 

Brennstoff Anlagentyp 
(Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-
kungsgrad 

% 

CO [mg/m³] 
bei 13% O2 

Corg 
[mg/m³] bei 

13% O2 

Cges 
mg/m³ bei 

13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 

13% O2 

CnHm NOx mg/m³ 
bei 13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 

13% O2 

Sonstige Anforderungen 

1. BImSchV Feuerungsanlagen für 
naturbelassenes Holz 
nach 22/3/2010 

4-500   Holz & 
Holzproduk-
te 

Kessel & 
Öfen 

  1.000      100 Mindestwärmespeichervolumen 
(außer nur Volllastbetrieb/ 
Einhaltung auch bei Teillast) 

1. BImSchV Feuerungsanlagen für 
Festbrennstoffe nach 
31/12/2014 

≥ 4   Kohlen, 
Torf, Holz, 
Presslinge 

Kessel & 
Öfen 

  400      20 Mindestwärmespeichervolumen 
(20 l/kW - außer ausschließlich 
Volllastbetrieb/ Einhaltung auch 
bei Teillast) 

ErP: Vorläufige 
Richtwerte 
Preparatory 
Study für LOS 15 

Kleinfeuerungsanlagen 
für feste Brennstoffe: 
Base Case 10: Industri-
al Boiler 

160  Hackschnit-
zel & Kohle 

Kessel 88          

Kleinfeuerungsanlagen 
für feste Brennstoffe: 
Improvement option - 
Product case 8: 
Chips/coal boiler 

160 automatisch Hackschnit-
zel & Kohle 

Kessel 91  170   10  140 30 Maximaler Stromverbrauch von 
2 Whel/kWhth, Mindestwerte für 
saisonalen Wirkungsgrad 
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Gesetz, Förder-
programm, 
Label, Norm 

Teilprogramm, Gel-
tungsbereich etc. 

Leis-
tungs-

spektrum 
kW 

Beschick-
ung 

Brennstoff Anlagentyp 
(Öfen, 

Kessel) 

Mindest-
wirkungs-

grad % 

Mindest-
kesselwir-
kungsgrad 

% 

CO [mg/m³] 
bei 13% O2 

Corg 
[mg/m³] bei 

13% O2 

Cges 
mg/m³ bei 

13% O2 

OGC 
mg/m³ bei 

13% O2 

CnHm NOx mg/m³ 
bei 13% O2 

Staub 
mg/m³ bei 

13% O2 

Sonstige Anforderungen 

Förderprogramm 
des Landes 
Hessen 

Förderung von Holzfeu-
erungsanlagen 

50-100   Hackschnit-
zel 

Kessel  88         

Österreichisches 
UZ 37 - Holzhei-
zungen 

Teillast ≤ 400 automatisch Hackgut Kessel  90 471 16      Max. Abstrahlverluste bis 100 
kW 2,5%, 100-400 kW 1,5%, 
elektrische Leistungsaufnahme: 
händisch unter 30 kW max. 200 
Watt, über 30 kW max. 0,7% 
Nennwärmeleistung; automa-
tisch max. 1,5% Nennwärmeleis-
tung. Dämmung des Pufferspei-
chers, Anforderungen an Roh-
stoffe, Verpackung, Produktion, 
Anleitungen, Dienstleistungen 
etc. 

Volllast ≤ 400 automatisch Hackgut Kessel  90 212 8    189 47 

Schweizer 
Qualitätssiegel 
Holzenergie 
Schweiz 

Schnitzelfeuerung 
(naturbelassenes und 
Restholz) 

≤ 300  Hackschnit-
zel aus 
naturbelas-
sem und 
Restholz 

Kessel  85 300    15  60 Minimaler Pufferspeicher (kann 
entfallen wenn < 300 l), Förder-
druck, kleinste 'Wärmeleistung 
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3.5.1 Fazit und Empfehlungen für Pelletöfen und -kessel 

Beim Vergleich der für Pelletöfen und -Kessel relevanten gesetzlichen Rege-
lungen, Förderprogramme, Labels und Normen mit den derzeitigen Vergabe-
grundlagen der UZ 111 und 112 zeigt sich, dass die Umweltanforderungen des 
Blauen Engels bereits strenger sind als die der weitaus meisten anderen Rege-
lungen. So konnten aus diesem Vergleich lediglich wenige, kleinere Änderungs- 
bzw. Verschärfungspotenziale abgeleitet werden. Diese werden im Folgenden 
für die verschiedenen Umweltkategorien dargestellt. Die Veränderungsmöglich-
keiten bereits vorhandener Indikatoren sind in Tabelle 18 zusammengefasst. 

• Wirkungsgrade: in dieser Kategorie weisen lediglich die „improvement 
option product cases“ von Entwürfen der Vorstudie zur ErP-
Produktgruppe „Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe“ mit 92 % 
für Öfen und Kessel höhere Werte auf als die derzeitigen Vergabe-
grundlagen für die UZ 111 und 112. Obwohl Veränderungen dieser 
Richtwerte im Rahmen der Konsultationsverfahren für künftige ErP-
Verordnungen durchaus möglich sind, sollte eine Anhebung des Min-
destwirkungsgrades des Blauen Engels auf mindestens dieselben 
Werte in Betracht gezogen werden, da eine mit unveränderten Werten 
erlassene ErP-Richtlinie ansonsten eine erneute Anpassung der 
Vergabegrundlagen notwendig machen würde. Die Erreichbarkeit von 
Wirkungsgraden in Höhe von 92 % soll im Folgenden durch Marktana-
lysen und Herstellerbefragungen geprüft werden. 

• Kohlenstoffmonoxidemissionen: Der CO-Grenzwert des UZ 112 für 
Holzpelletkessel in Höhe von 90 mg/m³ bei Volllast wird bislang von 
keiner der identifizierten gesetzlichen Regelungen, Förderprogramme, 
Labels und Normen unterschritten. Derjenige für Holzpelletöfen (UZ 
111) in Höhe von 180 mg/m³ könnte jedoch durch eine unveränderte 
Umsetzung des vorläufigen Vorschlages von 170 mg/m³ für Verbesse-
rungsoptionen für Holzpelletöfen und -kessel in einer entsprechenden 
ErP-Richtline relativiert werden. Auch die Anforderung des Förderpro-
grammes des Landes Hamburg für Holzpelletheizungen liegt mit max. 
100 mg CO pro m³ Abgas deutlich darunter - wobei dieser Wert ein-
heitlich für Öfen und Kessel Anwendung findet. Daher ist durch einen 
Abgleich mit typischen CO-Emissionen der derzeit auf dem Markt be-
findlichen Anlagen ein Verschärfung dieses Grenzwertes zu überden-
ken. 

• Organischer Kohlenstoff: Dieser Emissionswert wird in den verschie-
denen Regelungen als OGC (organic gaseous carbons), CnHm (Koh-
lenwasserstoffe), Cges (Gesamtkohlenstoff) oder Corg (organischer 
Kohlenstoff) reglementiert - wobei diese Begriffe zum Großteil beden-
kenlos austauschbar sind. Da der für den Blauen Engel bislang ver-
wendete Indikator Cges im internationalen Raum kaum gebräuchlich 
ist wird empfohlen, als Bezeichnung OGC zu verwenden - dieser Be-
griff wird beispielsweise in der DIN EN 303-5 (Heizkessel) benutzt, die 
als Prüfgrundlage für die UZ 111 und 112 genannt wird.  

64 
 



FKZ 3709 95 302 
Ökopol - IÖW 

 

Der Grenzwert für organischen Kohlenstoff des UZ 111 für Pelletöfen 
in Höhe von 10 mg/m³ (Volllast) wird von denjenigen des österreichi-
schen UZ 37 (9 mg/m³), sowie von den allgemein für Pelletheizungen 
gültigen Grenzwerten des Förderprogramms Hamburg (5 mg/m³) so-
wie von Entwürfen der Vorstudie zur ErP-Produktgruppe „Kleinfeue-
rungsanlagen für feste Brennstoffe“ (4 mg/m³) unterschritten. Letztere 
würde ebenfalls unter der Cges-Begrenzung des UZ 112 für Holzpel-
letkessel in Höhe von 5 mg/m³ (Volllast) liegen. Eine eventuelle Ver-
schärfung dieses Grenzwertes ist durch Marktanalysen und Hersteller-
befragungen zu prüfen. 

• NOx: Stickoxidemissionen werden bislang lediglich im Rahmen zweier 
Labels (Blauer Engel, Österreichisches UZ 37 und DINplus), sowie ei-
nes Förderprogramms (Hamburg) begrenzt - alle Werte liegen bei ca. 
150 mg/m³.Ob der in Entwürfen der Vorstudie zur ErP-Produktgruppe 
„Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe“ verzeichnete Maximal-
wert für NOx-Emissionen von 140 mg/m³ durch die UZ 111 und 112 
übernommen werden könnte, sollte im Zuge der Marktanalysen über-
prüft werden. 

• Staub: Die Staubgrenzwerte der UZ 111 und 112 sind bereits sehr 
ambitioniert und werden im Moment von keiner anderen Regelung un-
terschritten. Nach Inkrafttreten der 2. Stufe der 1. BImschV am 
1.1.2015 müssen jedoch auch Pelletöfen mit Wassertasche einen 
Staubgrenzwert von 20 mg/m³ einhalten. Daher sollte eine frühzeitige 
Anpassung der Vergabegrundlage des Blauen Engels unter Berück-
sichtigung von Marktanalysen und Herstellerbefragungen geprüft wer-
den. 

• Hilfsstrombedarf/ elektrische Leistungsaufnahme: Der maximale Hilfs-
strombedarf der UZ 111 und 112 von 1 % der thermischen Leistung 
wird von den Anforderungen an die elektrische Leistungsaufnahme 
des österreichischen UZ 37 für händisch beschickte Anlagen (für 
Holzpelletanlagen jedoch wenig relevant) über 30 kW mit 0,7 % unter-
schritten, der Wert für automatisch beschickte Anlagen liegt mit 1,5% 
etwas darüber.  
In den Entwürfen der Vorstudie zur ErP-Produktgruppe „Kleinfeue-
rungsanlagen für feste Brennstoffe“ wird dagegen ein Wert für den 
Hilfsstrombedarf von 4 Whel/kWhth (entspricht 0,4 % der erzeugten 
Wärme) vorgeschlagen. 
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Tabelle 18: Indikatoren der RAL-UZ 111/112 und für ihre Überarbeitung relevanteste Regelungen/ Anforderungen 

Indikator UZ 111 
Pelletöfen 

UZ 112 
Pelletkessel 

Anforderungen relevan-
ter Regelungen 

Relevanteste Rege-
lungen 

Wirkungsgrad 
Volllast [%] 

90 90 92 
Öfen & Kessel 

Entwürfe der Vorstudie zur 
ErP-Produktgruppe „Klein-
feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe“ 

CO-Emissionen 
Volllast [mg/m³] 

180 90 170 
Öfen & Kessel 

Entwürfe der Vorstudie zur 
ErP-Produktgruppe „Klein-
feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe 

Corg / OGC 
Volllast [mg/m³] 

10 5 4 
Öfen & Kessel 

Entwürfe der Vorstudie zur 
ErP-Produktgruppe „Klein-
feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe 

5 
Öfen & Kessel 

Förderprogramm Hamburg 

5 - Kessel 
9 - Öfen 

Österreichisches UZ 37 

NOx-Emissionen 
Volllast [mg/m³] 

150 150 140 Entwürfe der Vorstudie zur 
ErP-Produktgruppe „Klein-
feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe 

Staubemissionen 
Volllast [mg/m³] 

25 20 30 - Öfen ohne Wasserta-
sche 
20 - Öfen mit Wassertasche 
20 - Kessel 

1. BImSchV ab 2015 

Hilfsstrombedarf 
Volllast [%] 

1 1 0,4 Entwürfe der Vorstudie zur 
ErP-Produktgruppe „Klein-
feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe 

 

• Zusätzliche Anforderungen 

o Pufferspeicher: Ein Mindestpufferspeichervolumen wird von meh-
reren Regelungen angegeben bzw. vorgeschrieben: 

 in der 1. BImschV: nur für Zentralheizungsanlagen, 
min. 20 l/kW, nicht notwendi bei Einhaltung der Emissi-
onsgrenzwerte auch bei Teillast, 

 der DIN EN 303-5: mit Hilfe von Nennwärmeleistung, 
kleinster Wärmeleistung, Heizlast des Gebäudes, und 
Abbrandperiode berechnet, erst ab einem Volumen von 
300 l notwendig, 

 dem Reglement des Qualitätssiegel Holzenergie 
Schweiz: Anforderungen entsprechen DIN EN 303-5 
und 

 zur Förderung im Rahmen des Marktanreizprogramms: 
Pufferspeicher mit min. 30 l/kW für Hackschnitzelanla-
gen grundlegende Voraussetzung, bei Pelletkesseln 
Grundlage für erhöhte Förderung.  

o Da Holzheizungsanlagen und Pufferspeicher jedoch meist unab-
hängig voneinander produziert und vertrieben werden, können die 
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Forderung von oder Anforderungen an Pufferspeicher nicht in ei-
nem produktbezogenen Zertifizierungsansatz wie dem Blauen En-
gel berücksichtigt werden. Es wäre jedoch möglich, Hersteller von 
nach UZ 111 und 112 gekennzeichneten Produkten dazu zu ver-
pflichten, Hinweise auf die Vorteilhaftigkeit von Pufferspeichern in 
Bezug auf Langlebigkeit und Schadstoffemissionen in ihre Installa-
tions- und  Bedienungsanleitungen aufzunehmen. 

o Lärm: In den nordischen Umweltzeichen (Schwedisches P-Symbol 
und Nordic Ecolabelling) sind neben den üblichen Anforderungen 
auch Grenzwerte in Höhe von 45 dB für Lärmemissionen von Pel-
letöfen enthalten. Da Lärmemissionen von Heizungsanlagen je-
doch maßgeblich von der Art der Aufstellung und der Verbindung 
zum Brennstofflager abhängen und somit nicht bzw. schlecht 
durch eine Produktkennzeichnung reglementiert werden können, 
wird eine Einführung von Lärmgrenzwerten in den UZ 111 und 
112 nicht empfohlen. 

o Anforderungen an Rohstoffe und Verpackung: Im österreichischen 
Umweltzeichen UZ 37 sowie in den nordischen Umweltzeichen 
(Nordic Ecolabelling) werden u. a. Anforderungen an Rohstoffe 
und Verpackung der Heizungsanlagen gestellt. Regelungen wie 
das Verbot des Einsatzes halogenisierter und krebserregender 
Stoffe oder Schwermetalle könnten durch Aufnahme in den 
Vergabegrundlagen des Blauen Engels ein zusätzliches Qualitäts- 
und Alleinstellungsmerkmal der gekennzeichneten Produkte dar-
stellen. Welche konkreten Anforderungen in Frage kommen könn-
ten, sollte im Zuge von Expertenbefragungen und Fachgesprä-
chen diskutiert werden. 

3.5.2 Fazit und Empfehlungen für Hackschnitzelheizungen 

Während speziell für Holzpelletheizungen mittlerweile eine Vielzahl gesetzlicher 
Regelungen, Förderprogramme, Labels und Normen existiert, ist die Rege-
lungsvielfalt für Hackschnitzelanlagen deutlich übersichtlicher: Lediglich das 
österreichische UZ 37 sowie das Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz legen 
mehrere Anforderungen an ausschließlich mit Hackschnitzeln betriebene Heiz-
kessel fest - wobei diejenigen des österreichischen Umweltzeichens ambitio-
nierter sind und als Basis für ein Umweltzeichen „Blauer Engel“ dienen könnten. 
In den Entwürfen der Vorstudie zur ErP-Produktgruppe „Kleinfeuerungsanlagen 
für feste Brennstoffe“ ist ein zu 55 % mit Hackschnitzeln und 45 % mit Kohle 
befeuerter Heizkessel mit einer Nennleistung von 160 kW als Basisfall enthal-
ten. Die im zugehörigen „improvement option product case“ verzeichneten 
Emissionsgrenzwerte, Wirkungsgrade und Hilfsstrombedarfe unterschreiten 
diejenigen der Umweltzeichen für reine Hackschnitzelanlagen. Die Einhaltbar-
keit dieser Anforderungen ist mit Hilfe von Marktanalyse und Herstellerbefra-
gungen zu überprüfen - vor dem Hintergrund, dass ein „Blauer Engel“ für Hack-
schnitzelanlagen wahrscheinlich auf kleinere Anlagen für den ausschließlichen 
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Einsatz von Hackschnitzeln (oder ggf. auch anderen Biobrennstoffen) ausgelegt 
wäre. 

4 MARKTÜBERSICHT UND STAND 
DER TECHNIK 

Die folgende Marktübersicht liefert einen Überblick über den Markt der Holzfeu-
erungsanlagen im Allgemeinen und über den Markt für Pellet- und Holzhack-
schnitzelfeuerungen im Speziellen. Absatzzahlen, Anlagenvielfalt und die An-
zahl der in diesem Bereich agierenden Hersteller gibt Aufschluss darüber, wie 
relevant die verschiedenen Teilmärkte sind. Dafür wurde Zahlenmaterial der 
BAFA, verschiedener Branchenverbände und Institutionen ausgewertet. Auf-
bauend auf vorhandenen Markübersichten der Fachagentur für nachwachsende 
Rohstoffe (FNR) wurden im nächsten Schritt mit Hilfe von Prüfberichten ver-
schiedener Prüfinstitutionen und Herstellerangaben Daten zum Emissionsver-
halten sowie zur rationellen Energienutzung ausgewertet, um einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Technik zu erhalten. 

4.1 Allgemeine Marktübersicht 

Der Markt für biomassebasierte Heizsysteme hat sich vor dem Hintergrund 
staatlicher Förderung sowie steigender und stark schwankender Preise für fos-
sile Brennstoffe in der vergangenen Dekade sehr dynamisch entwickelt. Mit 
Marktanteilen von 4 – 7 % ist er zu einer wahrnehmbaren Größe am deutschen 
Wärmemarkt geworden (Abbildung 3). Im Bereich der Pellet- und Hackschnit-
zelanlagen sind etwa 75 Anbieter auf dem deutschen Markt aktiv. Neben spezi-
alisierten Pionierunternehmen sind mittlerweile auch die meisten großen 
Heiztechnikanbieter auf diesem Markt vertreten. Dazu kommen ca. 60 Pel-
lethersteller, mehrere Hundert Brennstoffhandelunternehmen sowie eine Viel-
zahl von Zulieferbetrieben, welche sich auf Lagertechnik, Abgassysteme oder 
Getriebemotoren spezialisiert haben. Nach Berechnungen des Deutschen Pel-
letinstituts (DEPI) beschäftigt allein die Pelletbranche im Jahr 2009 über 8.000 
Mitarbeiter und erzielte dabei einen Umsatz von 1,2 Mrd. Euro (Bruschke-
Reimer 2010c). 
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Abbildung 3: Entwicklung der Marktanteile unterschiedlicher Heizungssysteme  
(Daten: BDH (2010b) (BAFA 2010a); Abb.: IÖW) 

Unter den Öfen sind es vor allem die auf Basis von Pellets arbeitendem Syste-
me, die aufgrund ihrer Automatisierbarkeit und kontrollierten Brennluftzufuhr 
vergleichsweise gute Wirkungsgrade und Emissionswerte erzielen. Daher exis-
tiert für Pelletöfen bis 15 kW mit dem RAL-UZ 111 bereits eine Vergabegrund-
lage für den Blauen Engel, welche im Rahmen dieser Studie überarbeitet wer-
den soll. Mit 14.000 verkauften Einheiten hatten sie im Jahr 2008 einen Anteil 
von gut 4 % am Markt für Kaminöfen und Dauerbrandöfen (HKI 2009). Die An-
zahl der von der BAFA im Rahmen des Marktanreizprogramms geförderten 
Pelletöfen betrug 2009 bereits über 24.000 Geräte, was eine weiter steigende 
Nachfrage nach solchen Anlagen belegt (Abbildung 4). 

Zunehmend populärer werden vor allem wassergeführte Pelletöfen, welche 
einen Teil der erzeugten Wärme über eine Wassertasche an das Zentralhei-
zungssystem abgeben. Zurückzuführen ist dies auf den durch die Energieein-
sparverordnung motivierten Trend Richtung Passivhaus mit einem Heizbedarf 
unter 15 kWh/m² Wohnfläche und Jahr. Mit Nennleistungen von 4 bis 6 kW sind 
wassergeführte Pelletöfen hervorragend für die Beheizung solcher Gebäude 
geeignet (Bruschke-Reimer 2010b). 
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Abbildung 4: Anzahl durch die BAFA geförderter Biomasse-Heizanlagen (Daten: BAFA (2010a); Abb.: IÖW) 

Im Bereich der Zentralheizungssysteme konnten Holzfeuerungsanlagen 2008 
mit 35.000 Einheiten einen Marktanteil von 5,7 % erreichen – die Preisschere 
zwischen fossilen und biogenen Brennstoffen war hier besonders deutlich 
(Abbildung 9). Im Jahr 2009 brach dieser Anteil mit 27.500 Anlagen auf 4,3 % 
ein, was vor allem auf den Boom der Photovoltaik sowie fallende Brennstoff-
preise bei Öl und Gas zurückgeführt wurde (BDH 2010). Im Jahr 2010 könnte 
das temporäre Aussetzen des Marktanreizprogramms den Markt weiter belas-
ten. Bisher besteht mit dem RAL-UZ 112 eine Vergabegrundlage für Pelletkes-
sel bis 50 kW Nennleistung. Die Daten der BAFA zeigen, dass 2009 Pelletöfen 
die größte Anzahl der geförderten Holzfeuerungsanlagen ausmachte (40 %), 
gefolgt von Pelletkesseln (33 %) und handbeschickten Scheitholzvergasern 
(25 %) (Abbildung 4). Gemessen an der Nennleistung der geförderten Anlagen 
dominieren hingegen die Scheitholzvergaser (38 %) noch knapp vor den Pellet-
kesseln (37 %) (Abbildung 5). Hackschnitzelanlagen machten 2009 dagegen 
nur einen geringen Anteil sowohl bei der absoluten Anzahl (2 %) als auch bei 
der Nennleistung (6 %) der geförderten Anlagen aus. Die durchschnittliche 
Nennleistung dieser Anlagen von etwa 50 kW deutet darauf hin, dass diese 
Anlagen eher zur Beheizung größerer Gebäudekomplexe genutzt werden. Die 
mittlere Nennleistung der Holzscheitvergaser liegt mit 26–28 kW dagegen deut-
lich näher an den ca. 20 kW der Pelletkessel (Abbildung 6). Aus Sicht der 
Marktrelevanz scheint es daher durchaus sinnvoll, die Einführung eines Um-
weltzeichens auch für Scheitholzvergaser zu prüfen. 
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Abbildung 5: Leistung durch die BAFA geförderter Biomasse-Heizanlagen (Daten: BAFA (2010a); Abb.: IÖW) 

 

 

Abbildung 6: Durchschnitts-Leistung MAP-geförderter Biomasseanlagen 2006–2009 (Daten: BAFA (2010a); Abb.: IÖW) 

Pellet- und Hackschnitzelanlagen werden auch bei Gewerbe und Industrie zu-
nehmend beliebter. Der Arzneimittelhersteller Pfizer nahm im Oktober 2009 in 
Freiburg den mit 3,8 MW größten Pelletkessel Europas in Betrieb. Heizungs-
technikhersteller Viessmann deckt mittlerweile den Großteil der am Firmen-
hauptsitz Allendorf benötigten der Prozess- und Raumwärme mit selbst produ-
ziertem Hackschnitzeln aus dezentralen Kurzumtriebsplantagen im nahen Um-
feld. Auch Städte und Gemeinden ersetzen zunehmend veraltete Öl- und Gas-
heizungen bspw. in Schulen und Kindergärten durch modere Pelletkessel. Laut 
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Frühjahrsgutachten des DPEV werden Ende des Jahres 2010 voraussichtlich 
150.000 Pelletheizungen in Deutschland in Betrieb sein, wobei die Mehrzahl der 
Anlagen in den Waldreichen Regionen Deutschlands anzufinden ist (Abbildung 
7 und Abbildung 8). Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen, insbesondere 
bei einer weiterhin attraktiven Förderung durch das Marktanreizprogramm, 
rechnet der Verband mit stabilen Wachstumsraten um 20 % für die nächsten 
Jahre. 

 

 

Abbildung 7: Entwicklung der Pelletheizungen in Deutschland  
(Grafik: DEPI auf Basis der Zahlen von BAFA und BDH; Stand 2010) 
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Abbildung 8: Geografische Verteilung der Pelletheizungen in Deutschland  

(Grafik: DEPI. Quelle: Biomasseatlas. Stand: März 2009) 

4.1.1 Brennstoffmarkt 

Im Gegensatz zu Erdgas und Erdöl ist Holz ein einheimischer Rohstoff, sodass 
Abhängigkeiten von Förder- und Transitländern nicht bestehen. Dementspre-
chend fallen Preisschwankungen weniger stark aus als bei den fossilen Brenn-
stoffen (Abbildung 9), während gleichzeitig die regionale Wertschöpfung ge-
stärkt wird. Für Pellets wurde die Produktion in den letzten Jahren kontinuierlich 
ausgebaut. Mittlerweile übersteigen die deutschen Produktionskapazitäten den 
eigentlichen Verbrauch um das Doppelte, sodass Brennstoffengpässe von die-
ser Seite her nicht zu befürchten sind (Abbildung 9). Darüber hinaus gehört 
Deutschland dank der Aufforstungen im 19. Jh. mit rund 11 Mio. ha Wald zur 
den waldreichsten Ländern Europas. Da laut Bundeswaldinventur derzeit nur 
etwa 60 % des jährlichen Holzzuwachses genutzt werden und die energetische 
Verwertung davon nur einen Bruchteil ausmacht, sind für die nächsten 10–15 
Jahre auch keine Rohstoffengpässe zu erwarten. Bei einem massiven Ausbau 
der energetischen Holznutzung könnte darüber hinaus auf Potenzial von etwa 
2 Mio. ha zum Anbau schnell wachsender Bäume wie Pappel und Weide auf 
sogenannten Kurzumtriebsplantagen (KUP) zurückgegriffen werden (Hilgers 
2010). Aufgrund der immer größeren Nachfrage nach Biomasse zur energeti-
schen Nutzung (z. B. Zufeuerung in Großkraftwerken) darf jedoch auf lange 
Frist die Möglichkeit von Konkurrenzen, Preissteigerungen und Nachhaltigkeits-
problemen auch im Zusammenhang mit Holzpellets und Holzhackschnitzeln 
nicht ausgeschlossen werden. 
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Abbildung 9: Brennstoffkostenentwicklung in Deutschland 2002 – 2009 (oben) und Pelletproduktion und Inlandsver-

brauch in Deutschland (unten) (DEPI 2010b) 

4.2 Relevante Umweltaspekte von Holzfeuerungen 

Jeder Lebenswegabschnitt eines Produktes ist gemeinhin mit Umweltbelastun-
gen verbunden. Dies umfasst die Rohstoffgewinnung, die Produktion, den 
Transport, die eigentliche Nutzung sowie die anschließende Entsorgung des 
Produktes. Da sich diese Umweltbelastungen nicht vollständig vermeiden las-
sen, gilt es sie auf ein Maß zu beschränken, welches für die menschliche Ge-
sundheit sowie für die uns umgebenen Ökosysteme akzeptabel ist. Da ein sol-
ches Maß häufig kaum zu bestimmen ist, sollten Hersteller und Anbieter von 
Produkten und Dienstleistungen kontinuierlich an der Reduzierung der damit 
verbundenen Umweltbelastungen arbeiten. Verbraucher können diesen Pro-
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zess positiv beeinflussen, indem sie gezielt umweltfreundliche Produkte nach-
fragen. Umweltzeichen wie der Blaue Engel helfen hier bei einer entsprechen-
den Orientierung. 

Bei Produkten zur Raumwärmeerzeugung tritt der Größte Teil der Umweltbelas-
tungen während der Nutzung der Produkte auf. Da sich diese durch Messungen 
an den Produkten recht einfach ermitteln und vergleichen lassen, eignen sie 
sich in besonderem Maße als Kriterien für die Vergabe eines Umweltzeichens. 
Natürlich sollten auch die der Nutzung vor- und nachgelagerten Lebenswegab-
schnitte nicht völlig ignoriert werden. Dies geschieht mit Hilfe von Ökobilanzen. 
Die Gesamtumweltbelastung von Holzpelletheizungen wurde vom Öko-Institut, 
Freiburg, mit dem Bewertungsmodell EcoGrade untersucht und mit anderen 
Raumwärmeerzeugern verglichen. Die Gesamtumweltbelastung einer Holzpel-
letheizung ist demnach nicht einmal halb so hoch, wie bei einer Ölheizung 
(Quack 2004; Grießhammer et al. 2004). 

Im Folgenden werden die wichtigsten Kriterien, die zur Bewertung von Umwelt-
belastungen und als Vergabegrundlage für Raumwärmeerzeuger dienen bzw. 
dienen können, kurz vorgestellt. Anschließend wird ab Kapitel 4.4 für Pelletöfen, 
Pelletkessel und Hackschnitzelanlagen der derzeitige Stand der Technik der 
einzelnen Kriterien untersucht. 

4.2.1 Leistungsgrößen 

Die Leistung von Raumwärmeerzeugern wird als Nennwärmeleistung (PN) in 
Kilowatt (kW) angegeben. Damit die Anlagen möglichst optimal ausgelastet 
sind, sollte die Leistung der Anlage möglichst nah am tatsächlichen Wärmebe-
darf liegen. Ferner kommt es unter realen Betriebsbedingungen eher selten vor, 
dass die Anlage voll ausgelastet bei Nennlast (NL) läuft. Daher sollten die An-
lagen einen möglichst weiten Regelungsbereich haben. Um Effizienz und Emis-
sionsverhalten der Anlagen auch in diesem Regelbereich vergleichbar machen 
zu können, wird die kleinste einstellbare Leistung als Teillast (TL) neben der 
Nennlast als zweiter Betriebszustand für Vergleichsmessungen definiert. Die 
Teillast darf dabei maximal 30 % der Nennlast betragen. Beide Größen werden 
nach DIN EN 303-5 (Kessel) bzw. DIN 18894 (Öfen) ermittelt. 

4.2.2 Rationelle Energienutzung 

Hauptprodukt bei der Verbrennung organischer Stoffe ist Kohlendioxid (CO2). 
Da es als Treibhausgas zum Klimawandel beiträgt sollten Energieumwand-
lungsprozesse im Allgemeinen und Verbrennungsprozesse im Speziellen so 
effizient wie möglich erfolgen. Zwar gilt die Verbrennung von Holz aus nachhal-
tiger Forstwirtschaft als weitgehend klimaneutral, trotzdem sollte aufgrund der 
begrenzten Verfügbarkeit entsprechender Bewirtschaftungsflächen ein mög-
lichst hohes Effizienzniveau angestrebt werden. Ein Maß für die Effizienz sind 
die Wirkungsgrade bei Nennlast und Teillast. Daneben Darüber hinaus ist der 
Hilfsenergiebedarf der Anlagen eine weitere sinnvolle Vergleichsgröße. 
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4.2.2.1 Wirkungsgrade 

Der Wirkungsgrad beschreibt die energetische Effizienz bzw. den Grad der 
Brennstoffausnutzung. Er ist definiert als das Verhältnis der abgegebenen nutz-
baren Wärmeleistung zur eingesetzten Feuerungsleistung des Brennstoffs 
(nach DIN EN 303-5 basierend auf dem Heizwert Hu des Brennstoffs). 

Bei Einzelfeuerungsstätten (Öfen) wird der feuerungstechnische Wirkungs-
grad angegeben. Dieser berücksichtigt die Verluste über die Abgaswärme, 
Brennbares in der Asche sowie unvollständigem Ausbrand der Holzgase. 

Bei Heizkesseln wird der in der Regel der Kesselwirkungsgrad angegeben. Er 
berücksichtigt zusätzlich zum feuerungstechnischen Wirkungsgrad die Abstrah-
lungsverluste der Kesseloberfläche und liegt daher bei Kleinanlagen etwa 3 % 
unter diesem. Bei Öfen würde eine entsprechende Angabe keinen Sinn ma-
chen, da dort eine Wärmeabgabe in den Aufstellungsraum erwünscht ist. Bei 
Kesseln, die auch einen Niedertemperaturbetrieb ermöglichen wird der Wir-
kungsgrad zur besseren Vergleichbarkeit im Normalbetrieb bei hoher Hei-
zungsvorlauf- und Abgastemperatur angegeben. Im Niedertemperaturbetrieb 
liegt er etwa 2–4 % höher (FNR 2007a). Die Wirkungsgrade von Holzfeue-
rungsanlagen konnten seit den 1980er Jahren um über 30 % erhöht werden 
(Abbildung 10) und liegen für Pelletanlagen heute in der Regel über 90 % (FNR 
2007a). 

 

 

Abbildung 10: Entwicklung der Wirkungsgrade bei Holzfeuerungen (Grafik: BLT Wieselburg (Lasselsberger 2005)) 

Für erste Holzfeuerungen werden mittlerweile auch Abgaswärmetauscher an-
geboten, sodass der gesamte Brennwert des Brennstoffes ausgenutzt werden 
kann. Da für die Berechnung des Wirkungsgrades nach DIN EN 303-5 aber nur 
der Heizwert Hu des Brennstoffs als Referenz genommen wird, können sich so 
rechnerisch Wirkungsgrade von über 100 % ergeben. 

4.2.2.2 Hilfsenergiebedarf 

Holzfeuerungsanlagen benötigen elektrischen Strom zur Steuerung und Rege-
lung sowie zum Antrieb von Gebläse, Förderschnecken, Pumpen und zur Zün-
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dung. Bisher fordern die Vergabekriterien des Blauen Engels, dass der „Hilfs-
strombedarf“ (besser/ genauer: „Hilfsenergiebedarf“) bei Nennlast ≤ 1 % der 
erzeugten thermischen Leistung ist. Darüber hinaus wird gefordert, den 
Hilfsenergiebedarf auch bei Teillast, im Schlummerbetrieb (Stand-by ohne 
Wärmeerzeugung) und für den Zündvorgang zu ermitteln und im Prüfbericht zu 
dokumentieren. Das Gleiche gilt für die elektrische Leistungsaufnahme wichti-
ger Anlagenteile. Auf Basis dieser Daten können eventuell zusätzliche Verga-
bekriterien festgelegt werden. 

Definition des Begriffs „Stand-by“ im Sinne der Vergabegrundlagen für 
Anlagen zur Raumwärmeerzeugung 
Der Begriff „Stand-by“ beschreibt bei elektrischen Geräten i. d. R. einen deakti-
vierten Zustand, in dem das Gerät nicht seine eigentliche Funktion erfüllt und 
auf Reaktivierung durch den Nutzer bspw. mittels Fernbedienung wartet. Hei-
zungsanlagen haben dagegen häufig einen Zustand, in dem sie zwar einge-
schaltet sind, aber keine Wärme erzeugen. Erst wenn ein entsprechender 
Wärmebedarf registriert wird, starten sie automatisch die Wärmeerzeugung. 
Diesen Zustand kann man als Schlummerbetrieb, Bereitschaftszustand oder 
aktiven Stand-by bezeichnen. Im Folgenden wird der Einfachheit halber von 
Stand-by gesprochen, wenn dieser Zustand gemeint ist. 

4.2.2.3 Leistungsaufnahme zentraler Verbraucher 

Der Hilfsenergiebedarf resultiert aus einer Vielzahl elektrischer Verbraucher, 
welche in den Anlagen installiert sind. Die bisherigen Anforderungen des Blau-
en Engels verlangen eine Dokumentation der Leistungsaufnahme zentraler 
Verbraucher im Prüfbericht. Tabelle 19 zeigt Leistungsaufnahme von 39 unter-
schiedlichen Verbrauchern aus insgesamt 130 Anlagen, wobei jede einzelne 
Anlage im Mittel 5,6 Verbraucher aufweist. Diese sind zunächst nach den fol-
genden Kategorien bzw. Verwendungszwecken sortiert: Rückstands-
Austragung, Brandschutz, Brennstoffeintragung, Entaschung, Gebläse, Magne-
te, Reinigungsvorrichtungen, Rostantriebe, Rüttler, Wärmetauscherreinigung 
(WTR) und Zündung. Innerhalb der Kategorien werden die Verbraucher nach 
ihrer relativen Leistungsaufnahme anteilig an der Nennleistung sortiert. Es fol-
gen Angaben zur Standardabweichung (SD), sowie zu den Absolutwerten in 
Watt. Hohe Standardabweichungen bei der relativen Leistungsaufnahme deu-
ten dabei Optimierungspotenzial, während niedrige Standardabweichungen ein 
Indiz dafür wären, dass die Leistungsaufnahme stark von der Anlagengröße 
abhängt. Bei den vorliegenden Daten scheinen sie jedoch eher einer geringen 
Stichprobenanzahl geschuldet zu sein. 
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Tabelle 19:  Elektrische Leistungsaufnahme zentraler Verbraucher  

(Daten: Eigene Erhebung für 130 Anlagen gem. Prüfprotokollen) 

 
 

Die größte elektrische Leistungsaufnahme hat mit rund 1,4 kW die Pellet-
Saugturbine, kommt aber nur in wenigen Anlagen zum Einsatz. Eine ähnlich 
hohe Leistung erfordert das Zündgebläse. Die Zündung mittels Zündstab erfor-
dert mit rund 280 W nur rund ein Fünftel der Leistung, kommt aber in wesentlich 
weniger Anlagen und i. d. R. nur bis 30 kW Anlagennennleistung zum Einsatz. 
Die Annahme, dass die Zündung mittels Zündstab generell energetisch spar-
samer ist als mit einem Zündgebläse erweist sich aber als falsch: Die Höhe des 
Energieverbrauch des Zündvorgangs korreliert weder mit der Art der Zündung 

 

Verbraucher
Anzahl

Mittelwert [%]

SD [%]

Mittelwert [W]

SD [%]

MIN [W]

Median [W]

MAX [W]
Kategorie ID

Austragsschnecke 72 0,52% ±84% 218 ±56% 29 206 447 Austragung 4
Aschenaustragschnecke 30 0,33% ±69% 173 ±46% 45 175 333 Austragung 11
Brandschutzklappe 2 0,02% ±0% 39 ±0% 39 39 39 Brandschutz 19
Pellets-Saugturbine 20 7,27% ±74% 1417 ±2% 1402 1406 1466 Eintragung 2
Stokerschnecke 126 0,29% ±70% 114 ±68% 1 98 329 Eintragung 3
Förderschneckenmotor 1 0,26% 18 18 18 18 Eintragung 7
Getriebmotor Förderschnecke/ 
Zellenradschleuse 3 0,17% ±19% 29 ±0% 29 29 29 Eintragung 15

Entaschungsschnecke 18 0,40% ±60% 198 ±23% 119 206 238 Entaschung 17
Ascheaustragung 3 0,20% ±30% 367 ±41% 216 370 515 Entaschung 5
Rostentascheung 15 0,10% ±165% 28 ±116% 3 3 73 Entaschung 6
Konvektorgebläse 1 0,66% 46 46 46 46 Gebläse 9
Abgasgebläse 1 0,54% 38 38 38 38 Gebläse 10
Saugzuggebläse 126 0,24% ±62% 92 ±67% 25 71 306 Gebläse 1
Verbrennungsluftgebläse 
(Primär/Sekudärluft) 15 0,22% ±75% 70 ±20% 51 62 86 Gebläse 42

Primärluftgeblase 30 0,16% ±85% 63 ±29% 20 61 113 Gebläse 43
Primärluftgebläse + 2x 
Sekündärluftgebläse + 
Rezirkulationsgebläse

2 0,13% ±0% 260 ±0% 260 260 260 Gebläse 35

Wirbulatoren 9 0,11% ±43% 52 ±0% 52 52 52 Gebläse 24
Sekundärluftgebläse 21 0,11% ±50% 75 ±41% 22 63 130 Gebläse 44
Primärluftgebläse + 2x 
Sekündärluftgebläse ohne 
Rezirkunlationsgebläse

2 0,10% ±0% 196 ±0% 196 196 196 Gebläse 36

Primärluft/ Sekundärluftgebläse 3 0,07% ±20% 76 ±0% 76 76 76 Gebläse 34
Sekundärluftklappengebläse 1 0,05% 12 12 12 12 Gebläse 37
Primärluftklappenspule 1 0,11% 24 24 24 24 Magnet 38
Haltemagnet 1 0,02% 14 14 14 14 Magnet 33
Kesselputzeinrichtung - Motor 3 0,33% ±19% 58 ±0% 58 58 58 Reinigung 14
Putzmotor - Wärmetauscher-
/Rostreinigung 2 0,29% ±32% 57 ±16% 50 57 63 Reinigung 21

Rostreinigung 4 0,20% ±37% 77 ±3% 75 77 79 Reinigung 23
Treppenrost 7 0,65% ±164% 347 ±161% 106 135 1613 Rost 31
Schieberost- Motor 3 0,17% ±19% 29 ±0% 29 29 29 Rost 16
Drehrost 6 0,04% ±28% 7 ±0% 7 7 7 Rost 20
Schieberost 5 0,02% ±29% 10 ±6% 9 10 10 Rost 30
Kipprost 8 0,02% ±48% 19 ±38% 15 18 36 Rost 32
Rost 3 0,02% ±24% 34 ±7% 33 33 37 Rost 22
Rüttelmotor 4 0,07% ±32% 28 ±6% 26 28 29 Rüttler 13
Steuerung 4 0,05% ±105% 19 ±40% 9 25 25 Steuerung 29
Wärmetauscherreinigung 48 0,19% ±100% 79 ±61% 7 74 216 WTR 41
Wärmetauscherabreinigung + 
Entaschung 5 0,09% ±30% 9 ±5% 8 9 9 WTR 40

Eletrische Glühkerze 1 5,33% 373 373 373 373 Zündung 8
Zündgebläse 106 4,06% ±79% 1353 ±21% 174 1508 1815 Zündung 28
Zündstab 22 2,02% ±51% 283 ±16% 200 275 425 Zündung 45
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noch mit der Anlagengröße. Interessant wäre in diesem Zusammenhang, ob Art 
oder Energieverbrauch der Zündung mit den Emissionen während des Zünd-
vorganges korrelieren. Man könnte mutmaßen, dass bei einem höheren Zünd-
energieaufwand die für eine vollständige Verbrennung notwendigen Temperatu-
ren zügiger erreicht und Emissionen dementsprechend vermindert werden. Das 
vorliegende Datenmaterial lässt darüber leider keine Aussage zu. Ohne eine 
Klärung dieser Frage scheint es aber nicht sinnvoll, im Rahmen eines Umwelt-
zeichens Vorgaben bezüglich der Zündung zu machen, welche sich im Nach-
hinein als negativ erweisen könnten. Ähnliches gilt prinzipiell auch für die ande-
ren Verbraucher, welche potenziell ebenfalls einen Einfluss auf den Verbren-
nungsvorgang bzw. das Emissionsverhalten haben könnten. Auch aufgrund der 
Vielzahl unterschiedlicher Verbraucher erscheint es daher sinnvoller, im Rah-
men des Umweltzeichens wie bisher lediglich Vorgaben durch die Summenpa-
rameter „Hilfsenergiebedarf“ bei Voll- und Teillast sowie im Stand-by zu ma-
chen.  

4.2.2.4 Abstrahlungsverluste 

Um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, sollten Heizkessel möglichst wenig 
Wärme an ihre direkte Umgebung abgeben. Dies wird durch eine gute Isolation 
des Kessels erreicht. Die trotz Kesselisolation auftretenden Abstrahlungsverlus-
te lassen sich nach DIN 4702-2:1990 ermitteln. Sie sind u. a. abhängig von der 
Güte der Isolation und der Anlagengröße (Abbildung 11). Prinzipiell sind die 
Abstrahlungsverluste des Kessels aber bereits auch im Kesselwirkungsgrad 
enthalten, was Abbildung 12 andeutungsweise zeigt: Kesselwirkungsgrade 
>93,5 % lassen sich derzeit nur mit relativen Abstrahlungsverlusten ≤1,5 % der 
Nennwärmeleistung erreichen. Die aufwendige Ermittlung der Abstrahlungsver-
luste erscheint vor diesem Hintergrund als eher unverhältnismäßig. 
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Abbildung 11: Absolute Abstrahlungsverluste über der Nennwärmeleistung  

(Daten: Eigene Erhebung für 130 Anlagen (Prüfprotokolle)) 

 

 

Abbildung 12: Relative Abstrahlungsverluste über dem Kesselwirkungsgrad  
(Daten: Eigene Erhebung für 130 Anlagen (Prüfprotokolle)) 

4.2.3 Emissionen 

Holzfeuerungen hatten lange Zeit ein negatives Image aufgrund von Nachbar-
schaftsbelästigung durch Rauch und Geruch. Dies war vor allem auf einen 
schlechten Ausbrand infolge unzureichender Technik und unsachgemäßer Be-
dienung zurückzuführen und trifft auch heute noch auf offene Feuerstellen zu. 
In Folge verschärfter immissionsschutzrechtlicher Regelungen wurde das 
Emissionsverhalten von Holzfeuerungsanlagen vor allem durch primäre Maß-
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nahmen wie Feuerraumgestaltung, Automatisierung von Luft-
/Verbrennungssteuerung sowie durch standardisierte Brennstoffqualitäten er-
heblich verbessert (FNR 2007a). Die für Holzfeuerungen wichtigsten Emissio-
nen werden im Folgenden näher betrachtet. 

4.2.3.1 Kohlenmonoxid-Emissionen 

Kohlenmonoxid (genauer Kohlenstoffmonoxid, CO) ist ein farb-, geruch- und 
geschmackloses, humantoxisches Gas. Es entsteht vor allem bei der unvoll-
ständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen. Die atmosphärische 
Verweilzeit beträgt einige Monate, sodass es sich in der gesamten unteren At-
mosphäre ausbreiten kann. Über fotochemische Reaktionen trägt es vor allem 
zur Erhöhung der troposphärischen Ozon-Konzentration und somit zum anthro-
pogenen Treibhauseffekt sowie zum fotochemischen Smog bei (UBA 1995). 

Die Humantoxizität basiert auf einer Blockade der Sauerstoffaufnahme in das 
Blut und führt je nach aufgenommener Menge zu Kopfschmerzen, Schwindel-
gefühl, Übelkeit und Tod (WHO 2000). Aufgrund der geringen Schornsteinhö-
hen von Wohngebäuden können erhöhte CO-Emissionen aus Haushaltsfeue-
rungen zu erheblichen Belästigungen für die Nachbarschaft führen. 

Analog zur Erhöhung der Wirkungsgrade konnten durch primäre Maßnahmen 
die CO-Emissionen automatisch beschickter Holzfeuerungen in den vergange-
nen Jahrzehnten von über 20.000 mg/Nm³ auf unter 200 mg/Nm³ reduziert wer-
den (Abbildung 13). 

 

 

Abbildung 13: Entwicklung der Kohlenmonoxid-Emissionen bei Holzfeuerungen  
(Grafik: BLT Wieselburg (Lasselsberger 2005))  

 

4.2.3.2 Staub-Emissionen 
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Staub wird heute im Wesentlichen für die Auswirkungen von Luftverschmutzun-
gen auf die Gesundheit verantwortlich gemacht. Zu den Auswirkungen gehören 
die Verstärkung von Allergiesymptomen, Atemwegsbeschwerden, asthmatische 
Anfälle, Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (WHO 2003). Die Toxi-
zität basiert einerseits auf der Anlagerung toxischer organischer Substanzen 
oder Schwermetalle an die Staubpartikel und anderseits auf mechanischen 
Eigenschaften (Scharfkantigkeit) und Größe der Partikel. 

Staubemissionen aus Holzfeuerungen bestehen zum überwiegenden Teil 
(95 %) aus Feinstaub mit Partikelgrößen < 2,5 µm (Baumbach et al. 1999). 
Partikel dieser Größe gelangen bis in die Lungenbläschen und haben daher ein 
besonders hohes Toxizitätspotenzial (WHO 2000). Feinstaub hat eine atmo-
sphärische Verweilzeit von mehreren Tagen bis Wochen, sodass Ferntranspor-
te internationale Relevanz haben (HLUG 2010).  

Durch primäre und teils sekundäre Minderungsmaßnahmen liegen die Staube-
missionen moderner Pelletfeuerungen heute um Faktor 10-20 unter denen von 
offenen Kaminöfen, welche im Mittel 570 mg/kWh Staub emittieren (Struschka 
et al. 2003). Bei Großanlagen kommen verschiedene Sekundärmaßnahmen zur 
Staubabscheidung zum Einsatz. Bei Kleinanlagen können speziell konstruierte 
Abgaswärmetauscher (Brennwertsysteme) zu einer moderaten  Staubreduktion 
bei gleichzeitiger Erhöhung des Wirkungsgrades beitragen, spielen aber auf-
grund hoher Kosten und weiterer Problem bislang keine nennenswerte Rolle 
(vgl. Kapitel 1.2.4).  

4.2.3.3 Stickoxid-Emissionen 

Stickoxide (NOx) sind überwiegend in Form von Stickstoffmonoxid im Abgas 
enthalten. Dieses oxidiert in Gegenwart von Sauerstoff zu Stickstoffdioxid 
(NO2). Bei der Emissionsmessung werden beide gemeinsam als NOx bestimmt.  

Stickoxide sind säurebildende Luftschadstoffe und tragen zur Versauerung von 
Boden und Wasser bei. Weiterhin leisten sie einen Beitrag zur Eutrophierung 
von Böden und Gewässern. Zudem sind NOx Vorläufersubstanzen für boden-
nahes Ozon und tragen somit zum fotochemischen Smog und zum Treibhaus-
effekt bei. NO2 ist ein stechend riechendes, toxisches Gas und wird bereis ab 
1 ppm wahrgenommen. Beim Menschen kann es Augenreizungen, Kopf-
schmerzen und Atembeschwerden verursachen (WHO 2000). Heizungen aus 
privaten Haushalten tragen etwa zu 7,5 % zu den NOx-Emissionen bei. Der mit 
über 90 % größte Anteil geht auf fossil befeuerte Kraftwerke, die Industrie und 
den Verkehr zurück. 

Die NOx-Emissionen werden bei Kleinfeuerungsanlagen in erster Linie vom 
Stickstoffgehalt des Brennstoffes bestimmt und kaum durch die Feuerungs-
technik beeinflusst. Die Emissionswerte von Pelletheizungen liegen daher unter 
denen anderer Biomassefestbrennstoff-Feuerungen, sind aber etwa doppelt so 
hoch wie die NOx-Emissionen von Ölheizungen (FNR 2007a). 

4.2.3.4 Emissionen gasförmiger organischer Verbindungen 

Gasförmige organische Verbindungen (engl. „organic gaseous carbon“, OGC) 
gehören neben Kohlenmonoxid zu den Produkten unvollständiger Verbrennung. 
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Unter dem Sammelbegriff werden alle gasförmigen Kohlenwasserstoffe im Ab-
gasstrom zusammengefasst, wobei in der Regel C1-, C2- und C6-Verbindungen 
dominieren. Viele dieser Verbindungen zeichnen sich durch intensiven Geruch, 
Toxizität und Kanzerogenität aus (WHO 2003). Als besonders Problematisch 
gelten Dioxine und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, welche in 
der Regel nur in einem sehr geringen Umfang entstehen. So ist die Dioxinbil-
dung u. a. vom Chlorgehalt des Brennstoffes abhängig, welcher bei unbehan-
deltem Holz sehr gering ist. Organische Emissionen lassen sich durch einen 
verbesserten Ausbrand, also Primärmaßnahmen, stark reduzieren und befinden 
sich heute bei modernen Pelletheizungen auf einem sehr niedrigen Niveau. 

Bisher wurden organische Emissionen unter dem Sammelbegriff „organisch 
Gesamt-C“ (Cges) im Anforderungskatalog des Blauen Engels geführt. Da neue-
re internationale Normen und Publikationen vorzugsweise den Begriff OGC 
benutzen, wird empfohlen diese Nomenklatur zu übernehmen. 

4.2.3.5 Schallemissionen 

Schallemissionen können bei Pelletfeuerungen beispielsweise durch Pumpen, 
Gebläse, Förderschnecken, Abgasschall und Saugeinrichtungen verursacht 
werden. Letztere gelten dabei als die lautesten Anlagenteile, deren Geräusch-
pegel mit dem eines Staubsaugers vergleichbar ist. Ruhestörungen lassen sich 
aber mittels einer Schallisolierung oder Zeitschaltung wirkungsvoll vermeiden. 
Zudem liegen sie meist größtenteils außerhalb bewohnter Räume (FNR 2007a). 

Moderne Pellet- oder Hackschnitzel-Kessel und Öfen verursachen typischer-
weise Schallemissionen von unter 40 dB(A) (Hoffmann et al. 2003). Damit sind 
sie außerhalb des Heizungsraumes in der Regel nicht wahrzunehmen. Da die 
Schallemissionen als eher unproblematisch gelten, gehört ihre Ermittlung auch 
nicht zum typischen Prüfumfang der Prüfinstitute. Dementsprechend lassen 
sich kaum konkrete Messwerte finden. 

Ferner ist zu beachten, dass Schallemissionen nicht nur durch das Gerät, son-
dern auch durch die konkreten Aufstellungsbedingungen beeinflusst werden. 
Die Praxiswerte können sich daher insbesondere beim Abgasschall erheblich 
von den Messwerten auf dem Prüfstand unterscheiden. Da ein Umweltzeichen 
die konkreten Aufstellungsbedingungen vor Ort nicht berücksichtigen kann und 
Schallemissionen bei Raumwärmeerzeugern keine relevante Rolle zu spielen 
scheinen, wird von einer Aufnahme der Schallemissionen in den Anforderungs-
katalog des Umweltzeichens abgeraten. Auf eine entsprechende Datenaufnah-
me wird folglich verzichtet. 

4.2.4 Wärmespeicher 

Wärme- bzw. Pufferspeicher sind wärmeisolierte Stahlbehälter und ermöglichen 
das Zwischenspeichern überschüssiger Wärmeenergie, um so die Wärmebe-
reitstellung dem tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen. Bei handbeschickten 
Scheitholzvergasern, welche nur einen Volllastbetrieb vorsehen, ist ein solcher 
Puffer zwingend erforderlich damit sichergestellt ist, dass die gesamte durch 
eine Brennraumbeladung bereitgestellte Wärmeenergie auch vom Kessel abge-
führt werden kann. Darüber hinaus ist ein Pufferspeicher auch meist bei Nied-
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rigenergiebauten erforderlich, da hier häufig Wärmemengen benötigt werden, 
welche sehr viel kleiner sind als die Leistung der Heizung. Auch die Verwen-
dung einer thermischen Solaranlage erfordert einen Pufferspeicher, damit auch 
außerhalb der Sonnenstunden Warmwasser zur Verfügung steht. 

Das erforderliche Speichervolumen wird von vielen Faktoren bestimmt. Hierzu 
zählen der Leistungsbereich der Heizung (lastvariabler oder ausschließlicher 
„Volllastkessel“), Volumen des Brennstofffüllraums, Nennwärmeleistung, ver-
wendeter Brennstoff, Komfortansprüche sowie die wirksame Temperaturdiffe-
renz im Speicher. Letztere hängt wiederum von der Auslegung des Heizungs-
systems und der Art des Speichers ab (FNR 2007b). Typische Speichergrößen 
liegen zwischen 30–100 Liter je kW Nennleistung. Je nach Anwendungszweck 
unterscheidet man zwischen einfachen Wärmespeichern für den reinen Raum-
wärmebedarf und Kombispeichern zur gleichzeitigen Bereitstellung von 
Brauchwasser. Beide Typen können zusätzlich mit einem Wärmetauscher für 
einen Solarkreislauf ausgestattet sein. Darüber hinaus ist die Ausführung als 
Schichtenspeicher zu nennen. Diese ermöglichen das Erwärmen von Brauch-
wasser mittels einer Frischwasserstation nach dem Prinzip eines Durchlaufer-
hitzers besonders effektiv. 

Moderne Pellet- und Hackschnitzelheizungen benötigen einen Pufferspeicher 
eigentlich nicht, da sie ihre Leistung i. d. R. bis auf 30 % der Nennleistung her-
untermodulieren können. Trotzdem empfehlen viele Hersteller und Installateure 
die Integration eines Puffers, damit die Heizung ihre Wärmeleistung weniger 
modulieren bzw. takten muss. Die Heizung muss dadurch wesentlich seltener 
anspringen und kann im effizienteren und emissionsärmeren Volllastbetrieb 
arbeiten. Dies wirkt sich nicht nur positiv für die Umwelt sondern auch auf die 
Lebensdauer der Anlage aus (Genath 2009). Im Marktanreizprogramm wird 
daher der Mindestsatz der Basisförderung für Pelletkessel bei gleichzeitiger 
Installation eines neuen Pufferspeichers ≥30 l/kWh von 2.000 auf 2.500 € auf-
gestockt. Laut BAFA wurde im Jahr 2009 bei rund 75 % der geförderten Pellet-
kessel diese Möglichkeit ausgenutzt. Der Effizienzgewinn führt jedoch aufgrund 
von Abwärmeverlusten durch den Puffer meist nicht zu signifikanten Brennstof-
feinsparungen. Dieser Umstand, sowie die höheren Investitionskosten und der 
zusätzliche Raumbedarf gelten als Hauptgründe für die Nichtverwendung von 
Pufferspeichern (Genath 2009). 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die theoretischen Vorzüge eines Puffer-
speichers für Pellet- oder Hackschnitzelheizungen bisher noch nicht durch un-
abhängige Studien mit belastbaren Daten belegt wurden. Die bisherigen Er-
kenntnisse gehen vor allem auf Untersuchungen an Stückholzkesseln zurück. 
Dabei wurde unter anderem gezeigt, dass sich die Kohlenmonoxid-Emissionen 
durch Installation eines Pufferspeichers um bis zu 77 % reduzieren lassen 
(Struschka et al. 2004). Rückschlüsse für Pelletheizungen lassen derzeit allen-
falls Studien zu, welche die Kombination eines Pelletkessels mit einer thermi-
schen Solaranlage untersucht haben, was einen Pufferspeicher notwendiger 
Weise mit einbezieht. So wurde am schweizerischen SPF Instituts für Solar-
technik, Rapperswil, die Kombination eines 10 kW Pelletkessels mit einer 15 m²  
Solarthermieanlage und einem Speicher von 950 Liter untersucht. Während 
Simulationen für eine optimierte Anlage eine Reduktion der Start-Stopp-Zyklen 
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des Kessels um 52 % und des Brennstoffverbrauchs um 32 % ergaben, konn-
ten in 12-tägigen Praxistests auf einem Prüfstand die Start-Stopp-Zyklen nur 
um ein Drittel reduziert werden, ohne dass signifikante Brennstoffeinsparungen 
realisiert werden konnten (Konersmann et al. 2007). 

Da Auswahl und Dimensionierung eines Pufferspeichers von einer Vielzahl von 
systembezogenen und somit produktunabhängigen Faktoren abhängig sind, 
und da aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes die Vorteilhaftigkeit eines 
Pufferspeichers bei Pelletfeuerungen nicht quantitativ beurteilt werden kann, 
wird es nicht als sinnvoll erachtet, Pufferspeicher als verbindlichen Bestandteil 
in den Anforderungskatalog des Blauen Engels aufzunehmen. Die dadurch 
notwendigen zusätzlichen Investitionskosten könnten Produkte mit einem ho-
hen Wirkungsgrad und niedrigen Emissionen preislich unnötig unattraktiv ma-
chen. Die Anforderungen der bisherigen Vergabegrundlagen, welche eine Hin-
weis- und Beratungspflicht des Herstellers bezüglich der Verwendung eines 
Wärmespeichers vorsehen, werden daher als ausreichend angesehen. 
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4.2.5 Bedienung, Wartung und Lebensdauer 

Für einen effizienten, emissionsarmen und langlebigen Betrieb ist eine sach-
gemäße Bedienung der Anlagen unerlässlich. Dies beginnt bei der Auswahl 
qualitativ hochwertiger Brennstoffe, welche den Anforderungen der Anlagen-
auslegung genügen. Ferner ist eine regelmäßige Entaschung und Kontrolle des 
ordnungsgemäßen Betriebs notwendig. Um erhöhte Emissionen und eine ver-
minderte Effizienz der Anlagen zu verhindern, sollten diese über einen mög-
lichst hohen Automatisierungsgrad verfügen. Automatische Zündung und 
Brennstoffzufuhr gehören bei den meisten Anlagen zum Standard. Auch eine 
automatische Leistungsregelung über einen Raumthermostat ist häufig vorzu-
finden. Viele Pelletkessel verfügen darüber hinaus über eine automatische Ent-
aschung und Wärmetauscherreinigung, sodass der Betreiber nur noch regel-
mäßig den Aschekasten leeren muss. Dies muss während der Heizperiode 
etwa 1–2mal monatlich erfolgen – bei Vorhandensein einer Aschekompression 
nur alle paar Monate. Erfolgt die Reinigung manuell oder halbautomatische, wie 
es bei den meisten Hackschnitzelanlagen der Fall ist, so rechnen die Hersteller 
mit einem wöchentlichen Reinigungsaufwand von 5–20 Minuten. 

Neben Kontrollen durch den Betreiber sollte einmal jährlich eine gründliche 
Reinigung und Wartung durch einen Heizungsfachmann erfolgen. Viele Fir-
men bieten bei Abschluss eines entsprechenden Wartungsvertrages eine ver-
längerte Garantie an. 

Die Lebensdauer von Festbrennstoffheizungen wird im Allgemeinen bei 10–20 
Jahren angesetzt. Auch die Ersatzteilversorgung wird meist für mindestens 10 
Jahre garantiert. Bei modulierenden Anlagen muss die Brennstoffzufuhr häufig 
schon sehr viel früher ersetzt werden (Genath 2009). Der dafür verantwortliche 
Teillastbetrieb lässt sich durch Installation eines Wärmespeichers weitgehend 
vermeiden, ist aber mit höheren Investitionskosten verbunden. Neben einer 
tendenziell höheren Anlagenlebensdauer schlägt auch der dann emissionsär-
mere und effizientere Betrieb der Anlage positiv zu Buche (s. Kapitel 4.2.4).  

4.2.6 Ascheentsorgung 

Bei der Verbrennung von Holz verbleibt ein geringer mineralischer Anteil in 
Form von Asche zurück bei Pellets sind dies 0,5–1 % der Ausgangsmasse – 
etwa 20–25 kg/Jahr bei einem Einfamilienhaus (FNR 2007a). Bei Hackschnit-
zeln ist der Ascheanteil stark von der Art und Herkunft des Holzes sowie dem 
Rindenanteil abhängig und liegt üblicherweise bei 0,5–3 %, bei Landschafts-
pflegeholz gar bei 2,5–10 % (FNR 2010a). 

Die Entsorgung von Asche aus unbehandeltem Holz ist unproblematisch und 
kann über den Hausmüll erfolgen. Alternativ ist auch die Verwendung als Dün-
ger nach Düngemittelverordnung zulässig. 

4.2.7 Produktverantwortung, Gefahrstoffe und Entsorgung 

Seit dem 16.03.2005 regelt das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) 
Rücknahme- und Entsorgungsverpflichtungen von Herstellern und Vertreibern 
entsprechender Produkte. Allerdings erstreckt sich der Geltungsbereich bezüg-
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lich der Raumwärmeerzeugung nur auf elektrische Heizgeräte/Heizkörper. Für 
eine fachgerechte Entsorgung von Kesseln und Öfen ist somit der Besitzer ver-
antwortlich. In der Praxis wird die Entsorgung der Altgeräte zumeist durch den 
Installateur der neuen Heizanlage vorgenommen. Einige Hersteller bieten auch 
die Rücknahme und Entsorgung von Altgeräten in Eigenregie oder über Inan-
spruchnahme eines Dienstleisters an. Noch funktionsfähige Anlagenteile kön-
nen dabei als Ersatzteile für noch in Betrieb befindliche Anlagen weitere Ver-
wendung finden. Inwieweit eine recyclingorientierte Produktentwicklung bei-
spielsweise nach VDI-Richtlinie 2243 (2002) bei den Anlagenherstellern eine 
Rolle spielt, wurde im Rahmen dieser Studie nicht untersucht. Bei einer ent-
sprechenden Erhebung im Jahr 2003 gaben die Hersteller an, vor allem auf 
eine geringe Materialvielfalt (11 Nennungen) und Demontagefähigkeit (6 Nen-
nungen) zu achten. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass es sich bei 
Heizungen um langlebige Produkte mit einer relativ geringen Materialvielfalt 
handelt, welche zum überwiegenden Teil auf metallischen Werkstoffen basiert. 
Diese gelten dank ihrer einfachen und wirtschaftlich teils attraktiven stofflichen 
Verwertbarkeit in der Entsorgung als unproblematisch. Auf konstruktive Anfor-
derungen wurde aus diesem Grund bei der Umweltzeichenvergabe verzichtet 
(Hoffmann et al. 2003).  

Trotzdem sollte es zum Anspruch eines Umweltzeichens gehören, durch ent-
sprechende Regelungen auf ein stärkeres Bewusstsein der Hersteller hinsicht-
lich einer ökologisch vorteilhaften Produktgestaltung hinzuwirken. Als Vorlage 
könnten die diesbezüglichen Regelungen des österreichischen Umweltzeichen 
UZ 37 (Kapitel 3.4.3) # oder des Nordic Ecolabelling (Kapitel 3.4.6)# dienen. Dort 
wird unter anderem die Verwendung potenziell problematischer Stoffe ausge-
schlossen und eine recyclinggerechte Kennzeichnung von Kunststoffen gefor-
dert. 

4.3 Allgemeine Hinweise zur Auswertung 

Im Folgenden soll ein Überblick über den Stand der Technik bezüglich Emissio-
nen und rationeller Energienutzung der am Markt verfügbaren Anlagen gege-
ben werden. Als Datengrundlage dienten entsprechende Markübersichten und 
Internetdatenbanken sowie die Internetseiten der Anlagenhersteller. Bei Pellet-
öfen und Pelletkesseln konnte darüber hinaus auf die bei der RAL gGmbH vor-
liegenden Nachweise bisheriger Zeichennehmer zurückgegriffen werden. Auf-
grund der großen Anzahl von Anlagen und Herstellern und der größtenteils 
recht guten Verfügbarkeit von Daten wurde auf eine Einbeziehung der Herstel-
ler zum Zweck der Datenaufnahme verzichtet und findet nur im Rahmen einer 
Diskussion der Kriterienvorschläge statt.  

In den folgenden Abschnitten werden immer wieder Tabellen zur statistischen 
Auswertung der Daten dargestellt und durch grafische Darstellungen ergänzt. 
Der Aufbau der meisten Tabellen wird dem von Tabelle 20 gleichen und soll 
hier kurz erläutert werden: Im oberen Abschnitt der Tabellen wird die Anzahl der 
insgesamt betrachteten Anlagen angegeben. Es folgt für jede einzelne Größe 
der Stichprobenumfang der für diese zur Verfügung stehenden Daten („Anzahl 
verwertbarer Angaben“). Als „Anteil verwertbarer Angaben“ wird das Verhältnis 
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von Stichprobenumfang zur insgesamt betrachteten Anlagenanzahl bezeichnet. 
Die Repräsentativität der darunter folgenden Auswertung kann so besser ein-
geschätzt und bewertet werden. In der Regel liegen für 35–80 % der Anlagen 
verwertbare Angaben vor, sodass man von einer relativ hohen Repräsentativität 
der Daten ausgehen kann.  

Der Auswertungsteil der Tabellen beginnt mit einer Angabe des Mittelwertes 
sowie der relativen Standardabweichung. Es folgen die bisherigen Anforderun-
gen des Blauen Engels als Vergleichswert sowie die Angabe von Minima, un-
terschiedlichen Quantilen/Quartilen, des Medians sowie des Maximums. Die 
Quantile/Quartile geben an, welche Werte jeweils von einem bestimmten Anteil 
der Anlagen eingehalten werden, d. h. über (nur beim Wirkungsgrad) bzw. unter 
dem entsprechenden Wert liegen. Ein Quartil-25-Wert von 8,0 bei der Nennleis-
tung bedeutet dementsprechend, dass 25 % der Anlagen eine Nennleistung 
≤8,0 kW aufweisen.    

4.4 Stand der Technik bei Pelletöfen 

Als Datengrundlage zur Beurteilung der Pelletöfen dienten entsprechende 
Markübersichten und Internetdatenbanken sowie die Internetseiten der Anla-
genhersteller (Bruschke-Reimer 2010b; FNR 2007a; FNR 2010c). Darüber hin-
aus wurden die bei der RAL gGmbH vorliegenden Nachweise bisheriger Zei-
chennehmer mit ausgewertet. 

4.4.1 Leistungsgrößen der Pelletöfen 

Der Geltungsbereich der Vergabegrundlagen des Blauen Engels für Pelletöfen 
erstreckt sich derzeit auf Anlagen bis zu einer Nennwärmeleistung von 15 kW. 
Mit 101 von 108 am Markt erfassten Geräten liegt die große Mehrzahl (94 %) 
unter diesem Wert. Ihre Nennleistung liegt zwischen 5 und 15 kW, im Mittel bei 
9 kW. Nur sieben Anlagen liegen mit Nennleistungen von 16–23 kW darüber. 
Da dieser Leistungsbereich eher den tendenziell effizienteren und emissions-
ärmeren Kesseln vorbehalten werden sollte, werden diese Anlagen in den fol-
genden Tabellen nicht berücksichtigt – sie würden die Bildung von Mittelwerten 
und Qantilen wohlmöglich negativ beeinflussen. Gleichwohl werden sie der 
Vollständigkeit halber in den Abbildungen mit dargestellt, da sie dort anhand 
ihrer Nennleistung eindeutig zu identifizieren sind. Eine Einordnung ihres tat-
sächlichen Emissionsverhaltens wird dadurch möglich. 

4.4.2 Rationelle Energienutzung 

Abbildung 14 zeigt das Verhältnis der kleinsten einstellbaren Leistungen (Teil-
last, TL) zur Nennleistung (NL). Bei Kesseln sollte dieses Verhältnis bei maxi-
mal 30 % liegen, um auch kleine Wärmemengen zuverlässig bereitstellen zu 
können. Bei Pelletöfen machen die derzeitigen Vergabegrundlagen des Blauen 
Engels keine diesbezüglichen Anforderungen, da eine Leistungsmodulation bei 
der Einzelraumbeheizung eine eher untergeordnete Rolle spielt. 
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Etwas anders gestaltet sich die Situation bei wassergeführten Öfen, die einen 
Teil der erzeugten Wärme über eine Wassertasche an das Zentralheizungssys-
tem abgeben und dieses so unterstützen oder gar allein versorgen. Sie stellen 
mit 57 von 108 erfassten Anlagen mittlerweile die knappe Mehrheit und werden 
zunehmend populärer – insbes. bei Niedrigenergie- und Passivhäusern. Abbil-
dung 14 macht deutlich, dass bei solchen Anlagen geringere TL/NL-
Verhältnisse erreicht werden, als dies bei reinen Öfen der Fall ist. Die knappe 
Mehrzahl (51 %) der Anlagen erreicht mittlerweile mit etwa 30 % das gleiche 
Verhältnis, wie es auch für Kessel gefordert wird. 

 

 

Abbildung 14: Verhältnis von Teil- zu Volllast über der Nennleistung bei Pelletöfen  

(Daten: Eigene Erhebung für 86 Anlagen (Herstellerangaben und Prüfprotokolle))  

 

4.4.2.1 Wirkungsgrade 

Die feuerungstechnischen Wirkungsgrade von Pelletöfen liegen in der Regel im 
Bereich zwischen 90 und 95 %. Im Gegensatz zu Kesseln liegen sie bei Teillast 
meist etwa 2 % höher als bei Nennlast. Im Mittel liegen sie bei 91,9 % bei 
Nennlast respektive 94,2 % bei Teillast (vgl. Tabelle 20, Abbildung 15).  
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Tabelle 20:  Leistung und Wirkungsgrade der erfassten Pelletöfen ≤15 kW 

 

 

 

Abbildung 15: Wirkungsgrade von Pelletöfen bei Nenn- und Teillast  
(Daten: Eigene Erhebung für 86 Anlagen (Herstellerangaben und Prüfprotokolle)) 

 

4.4.2.2 Hilfsenergiebedarf 

Für die elektrische Leistungsaufnahme von Pelletöfen liegt nur für den Nenn-
last- und Stand-by-Betrieb der Anlagen eine belastbare Datenbasis vor. Bei 
Nennlast werden demnach im Mittel 0,88 % der Nennwärmeleistung an Elektri-
zität aufgenommen, wobei die Standardabweichung mit 72 % recht hoch aus-
fällt (Tabelle 21, Abbildung 16). Im Stand-by werden im Mittel 6,1 W aufge-
nommen (Abbildung 17). Für den Teillastbetrieb konnte nur eine einzige Anga-
be von 0,2 % gefunden werden. Auch für den Zündvorgang liegt mit 23 Wh nur 
ein einziger Wert vor. 

 
Alle NL TL TL/NL NL TL

Anzahl 101 50 50% 101 79 79 69 36
101 79 79 69 36

100% 78% 78% 68% 36%
Mittelwert 9,5 3,0 32,4% 91,9 94,2
Relative Standardabweichung [%] ±24% ±31% ±31% ±2,7% ±2,8%
Bisherige Anforderung (bis 31.12.2010) 15 90 90
Minimum 5,0 1,7 18,9% 82,1 84,4
Quartil 25 8,0 2,4 26,6% 94,1 95,5
Qunatil 33,3% 33% 8,6 2,4 27,5% 93,1 95,4
Median 9,0 2,8 30,0% 91,7 95,1
Qunatil 66,6% 67% 10,0 3,3 33,3% 90,8 94,3
Quartil 75 10,6 3,7 33,7% 90,4 93,6
Maximum 15,0 5,3 83,3% 95,7 97,1

Wärmeleistung [kW]

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast

Pellet-Öfen Wirkungsgrad [%]
Zentralheizung

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
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Tabelle 21:  Hilfsenergiebedarf von Pelletöfen 

 

 

 

Abbildung 16: Hilfsenergiebedarf von Pelletöfen bei Nenn- und Teillast   
(Daten: Eigene Erhebung für 48 (TL) bzw. 47 (NL) Anlagen (Herstellerangaben)) 

 

 
Alle NL TL [%] NL [%] TL Zündung 

[Wh]
Stand-by 

[W]
Anzahl 101 50 50% 101 79 41 1 1 32

101 79 41 1 1 32
100% 78% 41% 1% 1% 32%

9,5 3,0 0,91 0,20 23 6
±24% ±31% ±72% - - ±36%

15 1,00 1,00
5,0 1,7 0,28 0,20 23 1
8,0 2,4 0,40 0,20 23 5

33% 8,6 2,4 0,50 0,20 23 5
9,0 2,8 0,56 0,20 23 5

67% 10,0 3,3 1,04 0,20 23 8
10,6 3,7 1,12 0,20 23 8
15,0 5,3 2,92 0,20 23 10

Wärmeleistung [kW] Hilfsstrombedarf *2)Pelletöfen ≤15 kW

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben

Zentralheizung

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   
*1) [%] mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennwärmeleistung

Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]

Minimum
Bisherige Anforderung (bis 31.12.2010)

Quartil 75%
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Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
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Abbildung 17: Elektrische Leistungsaufnahme von Pelletöfen im Stand-by  

(Daten: Eigene Erhebung für 37 Anlagen (Herstellerangaben)) 

4.4.3 Emissionen 

Tabelle 22 zeigt die Emissionen der Anlagen für Kohlenmonoxid, Staub, Stick-
oxide und Organik bei Nenn- und Teillast. Auf sie wird im Folgenden jeweils 
einzeln eingegangen. 

 

Tabelle 22:  Emissionen von Pelletöfen 

 
 

Die Kohlenmonoxid-Emissionen der Öfen liegen im Mittel bei 143 mg/Nm³ 
unter Nennlast (Abbildung 18). Im Teillastbetrieb liegen die CO-Emissionen im 
Schnitt bei 356 mg/Nm³ und somit etwa um Faktor 2,5 höher (Abbildung 19).  

Bei Staub-Emissionen sind die Unterschiede zwischen Nenn- und Teillastbe-
trieb mit Faktor 1,27 wesentlich geringer. Sie liegen im Mittel bei 22 bzw. 
28 mg/Nm³ unter Nenn- respektive Teillast (Abbildung 20). 

Die Emissionen von Stickoxiden sind mit rund 84 mg/Nm³ im Teillastbetrieb 
sogar 12,5 % geringer als die 96 mg/Nm³ im Nennlastbetrieb (Abbildung 21). 

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25

M
itt

le
re

 e
le

kt
ris

ch
e 

Le
is

tu
ng

sa
uf

na
hm

e 
im

 S
ta

nd
-b

y 
[W

]

Nennwärmeleistung [kW]

Stand-by [W]

Mittelwert Stand-by [W]: 6

 
Alle NL

Anzahl 101 50 50% 101 NL TL NL TL NL TL NL TL
101 69 65 66 47 37 26 4 4

100% 68% 64% 65% 47% 37% 26% 4% 4%
Mittelwert 9,5 143 356 22 28 96 84 5,0 30,0
Relative Standardabweichung [%] ±24% ±51% ±61% ±53% ±47% ±32% ±29% ±85% ±67%
Bisherige Anforderung (bis 31.12.2010) 15 180 400 25 150 10,0 15,0
Minimum 5,0 5 55 7 6 60 36 2,0 7,0
Quartil 25 8,0 88 238 15 16 78 73 2,0 19,0
Qunatil 33,3% 33% 8,6 115 282 17 19 80 73 2,0 23,0
Median 9,0 144 338 18 30 94 74 3,5 29,0
Qunatil 66,6% 67% 10,0 164 383 24 33 103 81 5,0 35,0
Quartil 75 10,6 205 422 24 40 109 111 6,5 40,0
Maximum 15,0 418 1038 63 60 223 128 11 55

NOx
PN [kW]

Zentralheizung

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben

Pellet-Öfen
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)

CO Staub
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Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Bildung von Stickoxiden vor allem vom 
Stickstoffgehalt des Brennstoffes abhängig ist, welcher im Teillastbetrieb in 
geringeren Mengen umgesetzt wird. 

Organische Emissionen sind im Teillastbetrieb mit rund 30 mg/Nm³ wiederum 
um den Faktor 6 höher als die 5 mg/Nm³ bei Nennlast (Abbildung 22). Aller-
dings ist die Datengrundlage mit nur 4 Anlagen nicht als repräsentativ zu be-
trachten. 

 

 

Abbildung 18: Kohlenmonoxid-Emissionen von Pelletöfen bei Nennlast  

(Daten: Eigene Erhebung für 75 Anlagen (Herstellerangaben)) 
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Abbildung 19: Kohlenmonoxid-Emissionen von Pelletöfen bei Teillast  

(Daten: Eigene Erhebung für 68 Anlagen (Herstellerangaben)) 

 

 

Abbildung 20: Staub-Emissionen von Pelletöfen bei Nenn- und Teillast  

(Daten: Eigene Erhebung für 73 (NL) bzw. 49 (TL) Anlagen (Herstellerangaben)) 
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Abbildung 21: Stickoxid-Emissionen von Pelletöfen bei Nenn- und Teillast  

(Daten: Eigene Erhebung für 37 (NL) bzw. 26 (TL) Anlagen (Herstellerangaben)) 

 

 

Abbildung 22: Organische Emissionen von Pelletöfen bei Nenn- und Teillast  
(Daten: Eigene Erhebung für 4 Anlagen (Herstellerangaben)) 

4.5 Stand der Technik bei Pelletkesseln 

Als Datengrundlage zur Beurteilung der Pelletkessel dienten entsprechende 
Markübersichten und Internetdatenbanken, öffentlich zugängliche Prüfprotokolle 
des BLT Wieselburg, sowie die Internetseiten der Anlagenhersteller (BLT 2010; 
FNR 2007a; FNR 2010c; Koop 2010). Darüber hinaus wurden die bei der RAL 
gGmbH vorliegenden Nachweise bisheriger Zeichennehmer mit ausgewertet 
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4.5.1 Leistungsgrößen der Pelletkessel 

Der Geltungsbereich der Vergabegrundlagen des Blauen Engels für Pelletkes-
sel erstreckt sich derzeit auf Anlagen bis zu einer Nennwärmeleistung von 
50 kW. Mit 309 von 375 am Markt erfassten Anlagen liegt die große Mehrzahl 
(82,4 %) unter diesem Wert. Mittlerweile wird aber auch eine nennenswerte 
Anzahl von Kesseln im Bereich von 50–400 kW angeboten, wobei ab 100 kW 
die Anzahl der angebotenen Anlagen stark abnimmt (Abbildung 23). Vor diesem 
Hintergrund lässt sich eine Ausdehnung des Geltungsbereichs auf Anlagen bis 
200 oder 400 kW ernsthaft in Betracht ziehen. So könnten auch Betreiber grö-
ßerer Anlagen bspw. aus Holz- und Landwirtschaft, Gewerbe, öffentlichen Ein-
richtungen, Vermieter von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden etc. von der Orien-
tierungsmöglichkeit durch den Blauen Engel profitieren. Gleichwohl werden 
diese Anlagen in den folgenden Tabellen zunächst nicht berücksichtigt – sie 
würden die Bildung von Mittelwerten und Qantilen wohlmöglich zu Lasten oder 
zu Gunsten des bisherigen Geltungsbereichs beeinflussen. In den Abbildungen, 
welche die in den Tabellen dargestellten Daten über die Nennleistung abbilden, 
wird dagegen der gesamte vom Datenmaterial abgedeckte Nennleistungsbe-
reich dargestellt. Eine Einordnung und Bewertung der Umwelteigenschaften der 
größeren Anlagenklassen wird so ermöglicht. 

 

 

Abbildung 23: Histogramm der Nennwärmeleistung der am Markt erfassten Pelletkessel  
(Daten: Eigene Erhebung für 375 Anlagen (Herstellerangaben)) 

4.5.2 Rationelle Energienutzung 

Abbildung 24 zeigt das Verhältnis der kleinsten einstellbaren Leistungen (Teil-
last, TL) zur Nennleistung (NL). Bei Kesseln sollte dieses Verhältnis bei maxi-
mal 30 % liegen, um auch kleine Wärmemengen zuverlässig bereitstellen zu 
können. Mit 122 von 170 Anlagen halten gut 72 % diese Vorgabe ein; im Mittel 
liegt das Verhältnis bei 29,7 % (Tabelle 23). Doch auch die übrigen Anlagen 
lassen sich sinnvoll betreiben, sofern ein Pufferspeicher installiert wird. Eine 
starke Modulation wird somit überflüssig. 
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Abbildung 24: Verhältnis von Teil- zu Volllast über der Nennleistung bei Pelletkesseln  

(Daten: Eigene Erhebung für 194 Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle))  

4.5.2.1 Wirkungsgrade 

Die Kesselwirkungsgrade von Pelletkesseln liegen in der Regel im Bereich zwi-
schen 90 und 95 %. Im Gegensatz zu Öfen liegen sie bei Teillast meist etwa 1 
% niedriger als bei Nennlast. Im Mittel liegen sie bei 92,6 % bei Nennlast res-
pektive 91,4 % bei Teillast (Tabelle 23, Abbildung 25).  

Tabelle 23:  Leistung und Wirkungsgrade der erfassten Pelletkessel ≤50 kW 
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Anzahl 309 100% 0% 309 188 170 227 215
309 188 170 227 215

100% 61% 55% 73% 70%
Mittelwert 21,8 6,4 29,7% 92,6 91,4
Relative Standardabweichung [%] ±50% ±63% ±32% ±1,9% ±2,8%
Bisherige Anforderung (bis 31.12.2010) 50 30% 90 88
Minimum 8 2 9,8% 85,8 82,3
Quartil 25 15 4 26,8% 93,7 93,1
Qunatil 33,3% 33% 15 4 27,6% 93,3 92,8
Median 20 5 28,7% 92,7 91,4
Qunatil 66,6% 67% 25 7 30,0% 92,0 90,6
Quartil 75 26 8 30,2% 91,5 90,2
Maximum 50 35 83,3% 102,7 99,1

Wärmeleistung [kW]

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben

Pelletkessel ≤50 kW Wirkungsgrad [%]

97 
 



Teilleistung 
Überarbeitung des Umweltzeichens für Pellet-Heizungen (RAL-UZ 111/112) 
 

 

Abbildung 25: Wirkungsgrade von Pelletkesseln ≤500 kW bei Nenn- und Teillast  

(Daten: Eigene Erhebung für 375 bzw. 212 (NL/TL) Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle)) 

Der Aufbau der meisten Tabellen in diesem Abschnitt wird dem von Tabelle 23 
folgen: Im Oberen Abschnitt wird die Anzahl der insgesamt betrachteten Anla-
gen angegeben. Es folgt für jede einzelne Größe der Stichprobenumfang der für 
diese zur Verfügung stehenden Daten („Anzahl verwertbarer Angaben“). Als 
„Anteil verwertbarer Angaben“ wird das Verhältnis von Stichprobenumfang zur 
insgesamt betrachteten Anlagenanzahl bezeichnet. Die Repräsentativität der 
darunter folgenden Auswertung kann so besser eingeschätzt und bewertet wer-
den. In der Regel liegen für 40–75 % der Anlagen verwertbare Angaben vor, 
sodass man von einer relativ hohen Repräsentativität der Daten ausgehen 
kann. Ausnahmen bilden hier vor allem die organischen Emissionen sowie An-
gaben zu Hilfsenergiebedarf. Hier wurden nur für 12–20 % der Anlagen ver-
wertbare Daten gefunden. 

Der Auswertungsteil der Tabellen beginnt mit einer Angabe des Mittelwertes 
sowie der relativen Standardabweichung. Es folgen die bisherigen Anforderun-
gen des Blauen Engels als Vergleichswert sowie die Angabe von Minima, un-
terschiedlichen Quantilen/Quartilen, des Medians sowie des Maximums. Die 
Quantile/Quartile geben an, welche Werte jeweils von einem bestimmten Anteil 
der Anlagen eingehalten werden, d. h. über (nur beim Wirkungsgrad) bzw. unter 
dem entsprechenden Wert liegen. Ein Quartil-25-Wert von 15 bei der Nennleis-
tung bedeutet dementsprechend, dass 25 % der Anlagen eine Nennleistung 
≤15 kW aufweisen.    

4.5.2.2 Hilfsenergiebedarf 

Für die elektrische Leistungsaufnahme von Pelletkesseln ist die Datenbasis mit 
einer Marktabdeckung von 12–15 % relativ gering. Bei Nennlast werden im 
Mittel 0,56 % der Nennwärmeleistung an Elektrizität aufgenommen, bei Teillast 
0,29 % (Tabelle 24, Abbildung 26). Tendenziell ist der relative Hilfsenergiebe-
darf bei kleineren Anlagen höher als bei größeren Anlagen. Im Stand-by werden 

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

W
irk

un
gs

gr
ad

 [%
]

Nennwärmeleistung [kW]

Wirkungsgrad (NL)

Wirkungsgrad (TL)

Mittelwert NL: 92,6

Mittelwert TL: 91,6

Blauer Engel (2007) NL: 90,0

Blauer Engel (2007) TL: 88,0

98 
 



FKZ 3709 95 302 
Ökopol - IÖW 

 

im Mittel 12 W aufgenommen (Abbildung 27), der Zündvorgang liegt im Mittel 
bei 94 Wh, wobei die Standardabweichung mit 87 % recht hoch ausfällt 
(Abbildung 28). Weder Zündvorgang noch Stand-by scheinen im betrachteten 
Leistungsbereich von der Nennleistung abzuhängen, sondern vielmehr von der 
technischen Umsetzung. 

Tabelle 24:  Hilfsenergiebedarf von Pelletkesseln 

 
 

 

Abbildung 26: Hilfsenergiebedarf von Pelletkesseln bei Nenn- und Teillast  
(Daten: Eigene Erhebung für 58 Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle))  

 

Alle ≤ 50 kW 50-100 
kW NL [%] NL [%] TL Zündung 

[Wh]
Stand-by 

[W]
Anzahl 309 100% 0% 309 46 46 35 46

309 46 46 35 46
100% 15% 15% 11% 15%
21,8 0,56 0,29 94 12

±50% ±47% ±51% ±87% ±48%
50 1,00 1,00
8 0,20 0,10 26 7
15 0,40 0,20 59 8

33% 15 0,40 0,20 61 9
20 0,60 0,20 80 10

67% 25 0,60 0,30 91 12
26 0,60 0,40 95 12
50 1,50 0,70 518 36

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   
*1) [%] mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennwärmeleistung

PN [kW] Hilfsstrombedarf *1)Pelletkessel ≤50 kW

Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]
Bisherige Anforderung (bis 31.12.2010)
Minimum

Quartil 75%
Maximum

Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
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Abbildung 27: Elektrische Leistungsaufnahme von Pelletkesseln im Stand-by  

(Daten: Eigene Erhebung für 58 Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle)) 

 

 

Abbildung 28: Mittlerer Energiebedarf beim Zündvorgang von Pelletkesseln  

(Daten: Eigene Erhebung für 44 Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle)) 

4.5.3 Emissionen 

Tabelle 25 zeigt die Emissionen der Anlagen für Kohlenmonoxid, Staub, Stick-
oxide und Organik bei Nenn- und Teillast. Auf sie wird im Folgenden jeweils 
einzeln eingegangen. 
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Tabelle 25:  Emissionen von Pelletkesseln ≤50 kW  

 
 

Die Kohlenmonoxid-Emissionen der Pelletkessel liegen im Mittel bei 
59 mg/Nm³ unter Nennlast (Abbildung 29). Im Teillastbetrieb liegen die CO-
Emissionen im Schnitt bei 160 mg/Nm³ und somit etwa um Faktor 2,7 höher 
(Abbildung 30). Im Vergleich sind die Emissionen der Pelletkessel nicht einmal 
halb so hoch wie bei den Öfen (vgl. S. 92). 

Bei Staub-Emissionen sind die Unterschiede zwischen Nenn- und Teillastbe-
trieb mit Faktor 1,4 wesentlich geringer. Sie liegen im Mittel bei 17 bzw. 24 
mg/Nm³ unter Nenn- respektive Teillast und somit etwa 20 % unter den der 
Pelletöfen (Abbildung 31). Der Maximalwert von 625 mg/Nm³ (bei 11 kW) liegt 
zugunsten einer verbesserten Illustration nicht mehr im Darstellungsbereich des 
Diagramms. 

Die Emissionen von Stickoxiden liegen mit rund 115 mg/Nm³ im Teillastbetrieb 
geringfügig unter den 122 mg/Nm³ im Nennlastbetrieb (Abbildung 32). Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass die Bildung von Stickoxiden vor allem vom Stick-
stoffgehalt des Brennstoffes abhängig ist, welcher im Teillastbetrieb in geringe-
ren Mengen umgesetzt wird. Im Vergleich zu Pelletöfen sind die Emissionen der 
Kessel um etwa 27–37 % höher. 

Organische Emissionen treten bei Pelletkesseln nur in sehr geringem Maße – 
bei Pelletöfen sind sie im Vergleich um Faktor 5–10 höher. Über 75 % der Kes-
sel erreichen im Nennlastbetrieb laut Prüfprotokoll Emissionen <1 mg/Nm³ und 
im Teillastbetrieb <2,8 mg/Nm³ (Abbildung 33). Laut Prüfnorm EN 12619:1999 
liegt der Genauigkeit einer TOC-Messung von <1 mg/Nm³ jedoch bei ±200 % 
und im Bereich 1–5 mg/Nm³ bei ±50 %. Darauf angesprochen kam von Herrn 
Lasselsberger vom österreichischen Prüfinstitut BLT Wieselburg der Hinweis, 
dass Messwerte <5 mg/Nm³ bei Holzfeuerungen mit heutiger Messtechnik ei-
gentlich nicht exakt bestimmbar seien. Zwar wurden für einen gewissen Zeit-
raum Messwerte „<1 mg/Nm³“ in den Prüfprotokollen dokumentiert, dies sei aus 
heutiger Sicht jedoch ein Fehler gewesen, weshalb in neueren Protokollen der 
kleinstmögliche Wert mit „<5 mg/Nm³“ angegeben werde.  

Der Mittelwert wird durch einige wenige Anlagen mit sehr hohen Emissionen 
stark beeinflusst, was sich auch in der vergleichsweise hohen Standardabwei-
chung widerspiegelt. Allerdings ist die Datengrundlage, welche mit 62 Anlagen 
gerade 20 % des Marktes ≤50 kW abdeckt, weitaus weniger gut als für die übri-
gen Emissionen. 

Alle ≤ 50 kW 50-100 
kW NL

Anzahl 309 100% 0% NL TL NL TL NL TL NL TL
309 212 192 225 108 183 118 62 62

100% 69% 62% 73% 35% 59% 38% 20% 20%
Mittelwert 21,8 59 160 17 24 122 115 3,0 3,9
Relative Standardabweichung [%] ±50% ±78% ±102% ±91% ±245% ±35% ±37% ±467% ±261%
Bisherige Anforderung (bis 31.12.2010) 50 90 200 20 150 5,0 5,0
Minimum 8 1 4 1 1 1 1 1,0 1,0
Quartil 25 15 26 51 11 10 105 91 1,0 1,0
Qunatil 33,3% 33% 15 33 72 12 12 110 98 1,0 1,0
Median 20 48 114 15 16 121 107 1,0 1,7
Qunatil 66,6% 67% 25 64 163 17 22 135 121 1,0 2,0
Quartil 75 26 74 208 20 23 141 131 1,0 2,8
Maximum 50 310 1480 205 625 312 259 110 79

NOx

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben

Pelletkessel ≤50 kW
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)

CO Staub
PN [kW]
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Abbildung 29: Kohlenmonoxid-Emissionen von Pelletkesseln ≤500 kW bei Nennlast  

(Daten: Eigene Erhebung für 266 Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle)) 

 

 

Abbildung 30: Kohlenmonoxid-Emissionen von Pelletkesseln ≤500 kW bei Teillast  

(Daten: Eigene Erhebung für 245 Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle)) 
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Abbildung 31: Staub-Emissionen von Pelletkesseln ≤500 kW bei Nenn- und Teillast  

(Daten: Eigene Erhebung für 279 bzw. 137 (TL) Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle)) 

 

 

Abbildung 32: Stickoxid-Emissionen von Pelletkesseln ≤500 kW bei Nenn- und Teillast  

(Daten: Eigene Erhebung für 222 bzw. 149 (TL) Anlagen (Herstellerangaben/ Prüfprotokolle)) 
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Abbildung 33: Organische Emissionen von Pelletkesseln ≤500 kW bei Nenn- und Teillast  

(Daten: Eigene Erhebung für 74 Anlagen (Prüfprotokolle)) 
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4.6 Stand der Technik bei Hackschnitzelanlagen 

Für Hackschnitzelanlagen existiert derzeit keine Vergabegrundlage für den 
Blauen Engel. Vom österreichischen Umweltzeichen UZ 37 werden diese Anla-
gen bereits gemeinsam mit Pelletheizungen und Scheitholzvergasern erfasst. 
Daher und aufgrund der stark gestiegenen Angebotsvielfalt erscheint es durch-
aus sinnvoll, eine Vergabegrundlage für den Blauen Engel auch für diese Anla-
gen in Erwägung zu ziehen. 

Im Folgenden soll ein Überblick über den Stand der Technik bezüglich Emissio-
nen und rationeller Energienutzung der am Markt verfügbaren Anlagen gege-
ben werden. Als Datengrundlage zur Beurteilung der Hackschnitzelanlagen 
dienten entsprechende Markübersichten und Internetdatenbanken, öffentlich 
zugängliche Prüfprotokolle des BLT Wieselburg, sowie die Internetseiten der 
Anlagenhersteller (BLT 2010; FNR 2010c; FNR 2010a).  

4.6.1 Leistungsgrößen und Brennstoffakzeptanz 

Im Gegensatz zu Pelletkesseln sind Hackschnitzelanlagen meist auf Nennleis-
tungen >50 kW ausgelegt und ermöglichen häufig den Betrieb auch mit ande-
ren Brennstoffen wie Pellets, Spänen, Miscanthus, Energiekorn oder Industrie-
restholz. Darüber hinaus sind allein beim Brennstoff Hackschnitzel große Span-
nen bezüglich Rohstoff, Qualität und Preis zu verzeichnen. Abhilfe für diesen 
Umstand erhofft man sich von der neuen europäischen Norm EN 14961 (vgl. 
Kapitel 1.1.2.1, S. 13). Abbildung 34 und Abbildung 35 geben Auskunft über die 
Brennstoffakzeptanz und Nennleistungsverteilung der am deutschen Markt 
befindlichen Anlagen, wobei alle Brennstoffe, die zusätzlich zu reinem Hackgut 
oder Pellets verfeuert werden können als „Diverse“ zusammengefasst werden. 
Es wird deutlich, dass die Mehrzahl der Anlagen (78,8 %) in einem Nennleis-
tungsbereich von 20–400 kW liegt. Mit rund 13,8 % (41 Anlagen) ist aber auch 
noch eine nennenswerte Zahl von Anlagen im Bereich zwischen 400–1.000 kW 
vertreten. 

Da Wirkungsgrade und Emissionen auch stark vom eingesetzten Brennstoff 
abhängen, wurde bei den Vergabekriterien des Blauen Engels für Pelletheizun-
gen bewusst die Einschränkung auf Anlagen vorgenommen, welche aus-
schließlich für die Verwendung mit Pellets zugelassen sind. Diese Einschrän-
kung auch bei Hackschnitzelanlagen vorzunehmen liegt zwar nahe, würde aber 
derzeit mit 62 am Markt befindlichen Anlagen gerade einmal 21 % des Marktes 
abdecken. Für die Mehrzahl der Anlagen sind auch andere Brennstoffe zuge-
lassen, Wirkungsgrade und Emissionen werden aber i. d. R. immer nur für 
Holzpellets und definierte Hackschnitzel gemessen. Da Hackschnitzelanlagen 
generell toleranter gegenüber anderen Brennstoffen sind als dies bei Pellethei-
zungen der Fall ist, besteht die Gefahr, dass auch andere, kostengünstigere 
und potenziell minderwertige Brennstoffe wie bspw. Abfall in den Anlagen (co-) 
verfeuert werden. Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf den Wirkungsgrad 
und insbes. das Emissionsverhalten der Anlage und würde die Zielsetzung ei-
nes Umweltzeichens konterkarieren (Wopienka et al. 2007). Die Einführung 
einer Vergabegrundlage für Hackschnitzelanlagen kann man daher bereits an 
diesem Punkt grundsätzlich in Frage stellen. Da jedoch die Nutzung regenerati-
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ver Brennstoffe zur Wärmeerzeugung als positiv und wünschenswert erachtet 
wird, und man den Betreibern solcher Anlagen zumindest im Regelfall ein ge-
wisses Umweltverantwortungsbewusstsein unterstellen kann, liegt es nahe, 
auch für Hackschnitzelanlagen die Einführung praxisgerechter Vergabegrund-
lagen ausführlicher zu untersuchen. 

Da die meisten Anlagen wie erwähnt nur mit definierten Hackschnitzeln (i. d. R. 
Fichte) und ggf. Holzpellets auf den Prüfständen vermessen werden, wird zu-
nächst das Verhalten der Anlagen für diese beiden Brennstoffe untersucht. Auf 
dieser Basis können potenzielle Vergabekriterien für beide Brennstoffe erarbei-
tet werden. Für die Vergabepraxis könnte man dann zusätzlich die Einschrän-
kung machen, dass Anlagen, welche auch für andere Brennstoffe freigegeben 
sind oder im Nachhinein freigegeben werden sollen, nur dann das Umweltzei-
chen (weiterhin) tragen dürfen, wenn auch die Emissionen für jeden weiteren 
freigegeben Brennstoff den Anforderungen des Umweltzeichens nachweislich 
genügen. Somit würde für künftige Untersuchungen bzw. Überarbeitungen der 
Vergabegrundlagen eine hinreichende Datenbasis auch für andere Brennstoffe 
geschaffen. 

 

Abbildung 34: Brennstoffakzeptanz der am Markt erfassten 298 Hackschnitzelanlagen  
(Daten: Eigene Erhebung (Herstellerangaben)) 

 

     

NUR 
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Abbildung 35: Brennstoffakzeptanz und Nennleistungsverteilung der am Markt erfassten 298 Hackschnitzelanlagen  
(Daten: Eigene Erhebung (Herstellerangaben)) 

 

Als potenzieller Geltungsbereich wird dabei eine Nennleistung bis 400 kW vor-
geschlagen, da so eine Marktabdeckung von rund 82 % erreicht wird und weil in 
diesem Bereich ein Großteil der Anlagen nur für Brennstoffe mit wohl bekann-
tem Emissionsverhalten (Hackschnitzel oder Pellets) freigegeben ist. Eine 
Marktabdeckung von über 90 % würde man erst erreichen, wenn man Anlagen 
bis 1 MW Nennleistung mitbetrachten würde. Zwar fallen diese Anlagen eben-
falls noch in den Geltungsbereich der „Kleinfeuerungsanlagen“ nach 
1. BImSchV, es handelt sich jedoch zu 80 % um Anlagen, welche auch für eine 
Vielzahl anderer biogener Brennstoffe freigegeben sind, deren Emissionsver-
halten bisher in den Prüfständen nicht ausführlich genug untersucht wurden, um 
den Ansprüchen eines Umweltzeichens zu genügen.  

4.6.2 Rationelle Energienutzung und Emissionen 

Bei der Betrachtung von Wirkungsgrad, Emissionen, und Hilfsenergiebedarf der 
Anlagen empfiehlt sich einerseits eine Aufteilung nach Leistungsbereich und 
andererseits eine getrennte Betrachtung von Anlagen mit unterschiedlicher 
Brennstoffakzeptanz gemäß dem geprüften Brennstoff. Ersteres soll vermeiden, 
dass kleinere Anlagen bei der Bildung von Mittelwerten und Quantilen gegen-
über größeren Anlagen benachteiligt werden, Letzteres soll den Einfluss der 
Brennstoffwahl verdeutlichen. Die folgenden Tabellen zeigen nach bekanntem 
Schema Wirkungsgrade, Emissionen, und Hilfsenergiebedarf für die folgenden 
Anlagentypen: 

• Tabelle 26: Reine Hackschnitzelanlagen ≤50 kWTabelle 27: Reine 
Hackschnitzelanlagen >50 bis ≤400 kW 
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• Tabelle 28: Anlagen mit Freigabe für Hackgut und Pellets ≤50 kW, 
geprüft mit HackgutTabelle 29: Anlagen mit Freigabe für Hackgut und 
Pellets >50 bis ≤400 kW, geprüft mit Hackgut 

• Tabelle 30: Anlagen mit Freigabe für Hackgut und Pellets ≤50 kW, 
geprüft mit PelletsTabelle 31: Anlagen mit Freigabe für Hackgut und 
Pellets >50 bis ≤400 kW, geprüft mit Pellets 

• Tabelle 32: Anlagen mit Freigabe für verschiedene Brennstoffe ≤50 
kW, geprüft mit Hackgut 

• Tabelle 33: Anlagen mit Freigabe für verschiedene Brennstoffe >50 
bis ≤400 kW, geprüft mit Hackgut 

• Tabelle 34: Anlagen mit Freigabe für verschiedene Brennstoffe >50 
bis ≤400 kW, geprüft mit Pellets 

• Für die drei Anlagen mit Freigabe für verschiedene Brennstoffe ≤50 
kW, geprüft mit Pellets, lagen keinerlei Werte vor 

Es zeigt sich, dass die größeren Anlagen insbes. in den Bereichen CO- und 
OGC-Emissionen sowie beim Hilfsenergiebedarf besser abschneiden als Anla-
gen ≤50 kW. Darüber hinaus sind Emissionen und Hilfsenergiebedarf beim 
Betrieb mit Pellets meist deutlich geringer. Letzteres geht auf die höhere Ener-
giedichte der Pellets zurück, Ersteres spricht für einen besseren Ausbrand der 
Pellets
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Tabelle 26: Rationelle Energienutzung und Emissionen reiner Hackschnitzelanlagen ≤50 kW 

 

Tabelle 27: Rationelle Energienutzung und Emissionen reiner Hackschnitzelanlagen >50 bis ≤400 kW 

 

Alle ≤ 50 kW
50-500 

kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 26 100% 0% 26 25 25 25 25 NL TL NL TL NL TL NL TL 7 7 7 7
26 25 25 25 25 25 25 25 16 24 19 9 9 7 7 7 7

100% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 62% 92% 73% 35% 35% 27% 27% 27% 27%
35,3 10,2 30,2% 92,1 91,3 84 252 24 14 122 114 1,3 2,7 0,63 0,24 150 11

±33% ±30% ±21% ±2,1% ±3,3% ±122% ±189% ±68% ±28% ±44% ±46% ±38% ±116% ±27% ±52% ±60% ±63%
13 4 21,2% 85,0 81,0 11 31 6 9 21 51 1,0 1,0 0,50 0,10 53 5
26 8 26,7% 93,1 92,8 31 72 11 10 92 85 1,0 1,0 0,50 0,15 96 6

33% 30 9 28,4% 92,9 92,8 34 77 12 11 94 101 1,0 1,0 0,50 0,20 111 6
36 11 29,1% 92,0 92,2 63 198 21 16 104 101 1,0 1,0 0,50 0,20 126 6

67% 45 12 30,7% 91,8 91,0 77 205 26 16 141 112 1,3 1,3 0,70 0,30 126 18
45 12 31,3% 91,7 90,7 77 224 29 19 143 125 2,0 2,0 0,75 0,35 202 18
50 15 52,7% 95,3 95,0 439 2471 73 19 283 255 2 9 0,90 0,40 277 19

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die thermische Leistung

Hilfsstrombedarf *2)Reine Hackschnitzelkessel
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

Alle ≤ 50 
kW

50-500 
kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 

[Wh]
Stand-by 

[W]

Anzahl 30 0% 100% 30 30 30 30 30 NL TL NL TL NL TL NL TL 5 5 5 5
30 30 30 30 30 30 30 30 24 30 26 5 5 5 5 5 5

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 87% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
148,8 45,9 30,0% 91,8 92,7 81 131 26 16 118 103 1,4 2,2 0,38 0,16 173 8
±63% ±74% ±20% ±2,6% ±1,9% ±100% ±126% ±64% ±66% ±40% ±43% ±39% ±75% ±22% ±34% ±20% ±74%

60 12 18,5% 84,0 86,4 10 29 9 3 64 52 1,0 1,0 0,30 0,10 111 5
78 26 27,0% 93,4 93,5 42 63 13 8 82 70 1,0 1,0 0,30 0,10 188 5

33% 92 28 28,1% 93,0 93,2 55 70 14 9 96 89 1,0 1,0 0,33 0,13 188 5
108 30 29,4% 92,0 92,9 60 74 21 12 111 104 1,0 1,0 0,40 0,20 188 6

67% 153 50 30,8% 91,6 92,5 63 89 31 20 135 106 1,7 3,0 0,40 0,20 189 6
188 51 32,1% 91,4 92,2 85 126 35 26 137 108 2,0 4,0 0,40 0,20 190 6
400 144 50,1% 94,2 95,0 434 789 69 44 265 252 2 4 0,50 0,20 190 19

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die thermische Leistung

Hilfsstrombedarf *2)Reine Hackschnitzelkessel
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum
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Tabelle 28: Rationelle Energienutzung und Emissionen von Anlagen mit Freigabe für Hackgut und Pellets ≤50 kW, geprüft mit Hackgut 

 

Tabelle 29: Rationelle Energienutzung und Emissionen von Anlagen mit Freigabe für Hackgut und Pellets >50 bis ≤400 kW, geprüft mit Hackgut 

 

Alle ≤ 50 kW
50-500 

kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 22 100% 0% 22 20 20 20 20 NL TL NL TL NL TL NL TL 5 5 3 3
22 20 20 20 20 22 22 22 7 22 6 5 5 5 5 3 3

100% 91% 91% 91% 91% 100% 100% 100% 32% 100% 27% 23% 23% 23% 23% 14% 14%
35,0 10,0 28,2% 91,3 91,3 51 146 18 24 125 125 1,8 3,4 0,46 0,28 129 12

±29% ±29% ±9% ±1,1% ±1,5% ±73% ±88% ±49% ±56% ±18% ±21% ±73% ±74% ±36% ±47% ±39% ±11%
15 5 20,5% 90,0 87,7 7 39 5 7 83 88 1,0 1,0 0,20 0,10 71 11
26 8 27,4% 92,1 92,3 21 92 12 14 107 114 1,0 2,0 0,40 0,20 115 11

33% 30 8 27,7% 91,7 92,1 24 96 13 15 116 116 1,0 2,0 0,43 0,23 129 11
35 10 28,5% 91,0 91,6 43 98 19 23 130 124 1,0 2,0 0,50 0,30 158 11

67% 40 11 29,2% 90,9 90,9 66 134 21 29 134 131 1,7 4,0 0,57 0,37 158 12
41 12 29,4% 90,8 90,7 74 167 23 34 140 132 2,0 5,0 0,60 0,40 158 12
50 15 33,3% 93,1 93,0 168 664 42 41 164 166 4 7 0,60 0,40 158 13

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennwärmeleistung

Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]

Hilfsstrombedarf *2)Kessel für Hack und Pellets
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]

Alle ≤ 50 
kW

50-500 
kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 

[Wh]
Stand-by 

[W]

Anzahl 47 0% 100% 47 47 47 47 47 NL TL NL TL NL TL NL TL 8 8 8 8
47 47 47 47 47 47 47 47 30 45 28 10 10 8 8 8 8

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 64% 96% 60% 21% 21% 17% 17% 17% 17%
146,6 40,3 29,6% 91,5 91,8 43 100 26 23 118 102 1,3 1,1 0,33 0,15 199 23
±59% ±52% ±22% ±1,0% ±1,2% ±87% ±84% ±46% ±53% ±27% ±28% ±74% ±29% ±27% ±38% ±26% ±54%

55 13 19,8% 89,6 89,8 6 6 5 5 69 57 1,0 1,0 0,20 0,09 160 11
84 24 28,3% 92,0 92,7 14 39 16 12 95 86 1,0 1,0 0,30 0,10 162 13

33% 93 27 28,7% 91,7 92,2 16 50 19 16 100 93 1,0 1,0 0,30 0,10 170 15
110 30 29,4% 91,4 91,9 36 68 27 24 103 105 1,0 1,0 0,30 0,15 186 20

67% 150 45 30,0% 91,2 91,2 41 95 31 26 127 118 1,0 1,0 0,30 0,20 187 23
190 53 30,0% 91,0 91,0 58 152 38 30 141 121 1,0 1,0 0,33 0,20 200 28
400 105 56,5% 93,4 94,9 137 359 45 46 192 155 4 2 0,50 0,20 310 41

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennwärmeleistung

Hilfsstrombedarf *2)Kessel für Hack und Pellets
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum
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Tabelle 30: Rationelle Energienutzung und Emissionen von Anlagen mit Freigabe für Hackgut und Pellets ≤50 kW, geprüft mit Pellets 

 

Tabelle 31: Rationelle Energienutzung und Emissionen von Anlagen mit Freigabe für Hackgut und Pellets >50 bis ≤400 kW, geprüft mit Pellets 

 

Alle ≤ 50 kW
50-500 

kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 6 100% 0% 6 6 6 6 6 NL TL NL TL NL TL NL TL 5 5 1 3
6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 3 6 6 5 5 1 3

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 100% 83% 83% 17% 50%
40,3 11,1 26,4% 92,9 91,1 26 60 13 33 103 91 1,0 1,3 0,44 0,20 86 14

±32% ±29% ±10% ±1,0% ±0,8% ±45% ±49% ±56% ±76% ±21% ±3% ±1% ±39% ±61% ±50% - ±4%
20 7 23,0% 91,7 90,6 10 11 6 4 59 88 1,0 1,0 0,20 0,10 86 13
32 9 24,1% 93,6 91,6 17 49 7 26 104 91 1,0 1,0 0,30 0,10 86 14

33% 39 10 25,8% 93,6 91,0 21 53 8 33 107 91 1,0 1,0 0,33 0,13 86 14
47 11 27,3% 93,2 90,6 28 62 11 48 111 93 1,0 1,0 0,40 0,20 86 14

67% 49 12 27,9% 92,5 90,6 33 75 17 48 114 93 1,0 1,3 0,40 0,27 86 14
50 13 28,3% 92,2 90,6 36 83 20 48 115 93 1,0 1,8 0,40 0,30 86 14
50 16 29,1% 93,8 92,1 37 88 22 48 116 93 1 2 0,90 0,30 86 14

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennwärmeleistung

Hilfsstrombedarf *2)Kessel für Hack und Pellets
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

Alle ≤ 50 
kW

50-500 
kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 

[Wh]
Stand-by 

[W]

Anzahl 12 0% 100% 12 12 12 12 12 NL TL NL TL NL TL NL TL 6 6 4 5
12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 5 12 12 6 6 4 5

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 100% 42% 100% 100% 50% 50% 33% 42%
114,8 32,9 28,5% 92,6 92,3 17 52 18 20 118 86 1,0 1,6 0,22 0,12 256 22
±41% ±47% ±9% ±1,2% ±1,3% ±85% ±76% ±26% ±106% ±13% ±5% ±1% ±57% ±35% ±35% ±56% ±52%

55 11 23,0% 90,6 90,6 3 4 7 4 94 82 1,0 1,0 0,10 0,10 119 14
90 27 27,2% 93,6 92,3 5 15 18 4 110 84 1,0 1,0 0,20 0,10 160 14

33% 96 28 27,6% 93,4 92,2 10 35 19 4 112 84 1,0 1,0 0,20 0,10 174 15
101 30 28,3% 92,6 92,2 16 52 19 14 112 85 1,0 1,0 0,20 0,10 232 17

67% 116 33 29,3% 92,0 92,1 17 68 19 23 118 86 1,0 1,3 0,23 0,10 290 21
135 33 30,0% 92,0 91,7 18 68 20 29 125 86 1,0 2,3 0,28 0,10 328 23
200 65 31,9% 94,1 95,4 51 139 23 48 152 93 1 3 0,30 0,20 440 41

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennwärmeleistung

Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]

Hilfsstrombedarf *2)Kessel für Hack und Pellets
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]
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Tabelle 32: Rationelle Energienutzung und Emissionen von Anlagen mit Freigabe für verschiedene Brennstoffe ≤50 kW, geprüft mit Hackgut 

 

Tabelle 33: Rationelle Energienutzung und Emissionen von Anlagen mit Freigabe für verschiedene Brennstoffe >50 – ≤400 kW, geprüft mit Hackgut 

 

Alle ≤ 50 kW
50-500 

kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 30 100% 0% 30 21 21 17 17 NL TL NL TL NL TL NL TL 0 0 0 0
30 21 21 17 17 17 15 16 6 11 9 0 0 0 0 0 0

100% 70% 70% 57% 57% 57% 50% 53% 20% 37% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
34,8 11,3 30,5% 91,3 90,3 83 183 21 26 132 131 - - - - - -

±36% ±69% ±41% ±2,9% ±3,5% ±143% ±74% ±40% ±41% ±43% ±38% - - - - - -
10 3 23,3% 86,0 85,0 9 27 8 14 81 87 - - - - - -
25 8 26,8% 93,2 93,5 29 111 15 19 101 97 - - - - - -

33% 26 8 27,8% 93,2 93,3 47 129 16 20 110 97 - - - - - -
35 11 28,5% 91,0 89,0 57 160 18 25 114 103 - - - - - -

67% 46 12 29,4% 91,0 88,5 63 174 26 32 119 138 - - - - - -
48 12 29,4% 90,0 88,0 95 189 27 37 128 160 - - - - - -
50 42 84,0% 95,6 94,4 528 476 33 39 255 210 - - - - - -

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennwärmeleistung

Hilfsstrombedarf *2)Kessel für Hack u. andere Brennstoffe
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

Alle ≤ 50 
kW

50-500 
kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 

[Wh]
Stand-by 

[W]

Anzahl 59 0% 100% 59 37 37 47 37 NL TL NL TL NL TL NL TL 2 2 2 2
59 37 37 47 37 37 36 37 28 34 32 2 2 2 2 2 2

100% 63% 63% 80% 63% 63% 61% 63% 47% 58% 54% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
165,5 55,3 30,9% 90,2 91,5 56 102 29 21 124 101 1,0 1,5 0,30 0,10 133 29
±56% ±113% ±46% ±2,5% ±1,9% ±88% ±72% ±54% ±44% ±32% ±43% ±1% ±47% ±47% ±0% ±44% ±57%

55 12 17,5% 85,0 88,2 7 4 3 5 47 29 1,0 1,0 0,20 0,10 91 17
90 22 25,4% 91,4 92,0 16 40 15 12 111 65 1,0 1,3 0,25 0,10 112 23

33% 100 28 27,2% 91,1 91,9 22 47 19 16 115 81 1,0 1,3 0,27 0,10 119 25
140 37 29,2% 91,0 91,6 34 89 32 24 128 87 1,0 1,5 0,30 0,10 133 29

67% 197 55 30,0% 90,5 91,0 55 148 40 25 154 117 1,0 1,7 0,33 0,10 146 32
210 60 30,0% 90,1 90,9 85 173 40 27 154 124 1,0 1,8 0,35 0,10 153 34
400 350 89,3% 94,5 95,4 181 236 63 40 178 191 1 2 0,40 0,10 174 40

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennwärmeleistung

Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]

Hilfsstrombedarf *2)Kessel für Hack u. andere Brennstoffe
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]
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Tabelle 34: Rationelle Energienutzung und Emissionen von Anlagen mit Freigabe für verschiedene Brennstoffe >50 bis ≤400 kW, geprüft mit Pellets 

 

Alle ≤ 50 
kW

50-500 
kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 

[Wh]
Stand-by 

[W]

Anzahl 9 0% 100% 9 6 6 0 0 NL TL NL TL NL TL NL TL 0 0 0 0
9 6 6 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

100% 67% 67% 0% 0% 67% 67% 67% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
231,0 50,7 30,9% - - 181 196 19 18 - - - - - - - -
±54% ±51% ±4% - - ±20% ±14% ±18% ±20% - - - - - - - -

60 20 30,2% - - 160 175 12 11 - - - - - - - -
130 33 30,3% - - 160 179 20 20 - - - - - - - -

33% 163 37 30,4% - - 160 185 20 20 - - - - - - - -
230 48 30,5% - - 165 190 20 20 - - - - - - - -

67% 287 60 30,6% - - 175 192 20 20 - - - - - - - -
300 66 30,7% - - 181 194 20 20 - - - - - - - -
400 89 33,3% - - 250 250 20 20 - - - - - - - -

Hilfsstrombedarf *2)Kessel für Hack u. andere Brennstoffe
OGC

Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1)Wirkungsgrad [%]
CO Staub NOx

Wärmeleistung [kW]

Anzahl verwertbarer Angaben
Anteil verwertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabweichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum
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4.6.3 Auswirkungen alternativer regenerativer Brennstoffe 

Wie bereits erwähnt ist ein Großteil der Hackschnitzelanlagen auch für den 
Betrieb mit anderen regenerativen Brennstoffen freigegeben. Dabei handelt es 
sich meist um landwirtschaftliche Anbauprodukte oder um Reste von solchen. 
Diese unterscheiden sich bezügliche ihrer Eigenschaften wie Brennwert und 
Gehalt an Wasser, Asche, Stickstoff, Schwefel und Chlor teils stark von einan-
der (Tabelle 35). Letztere spielen dabei vor allem bei Stroh und Heu eine be-
deutende Rolle (Weller et al. 2008). Wopienka et al. (2007) untersuchten auch 
die Auswirkungen der unterschiedlichen Brennstoffe auf das Emissionsverhal-
ten der Anlagen, wobei die Brennstoffe in pelletierter Form vorlagen. Entspre-
chend der unterschiedlichen Brennstoffeigenschaften konnten auch stark ab-
weichende Emissionswerte festgestellt werden. Niedrige Emissionen konnten 
dabei vor allem für Miscanthus und Weingehölz beobachtet werden. Mais, 
Stroh, Heu und Weizen wiesen im Vergleich dazu um Faktor 8–15 (CO) bzw. 5–
15 (Staub), 1,5–2 (NOx) und Faktor 3–10 (SO2) höhere Emissionen auf. Gleich-
zeitig ließ sich das Emissionsverhalten insbes. bei Kohlenmonoxid durch An-
passung der Luftzahl optimieren. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich 
durch weitere verbrennungstechnische und brennstoffseitige Optimierungen 
das Emissionsverhalten beim Betrieb mit alternativen Brennstoffen noch weiter 
verbessern lässt. Allerdings wird bei einigen Brennstoffen wie Heu und Stroh 
aufgrund des erhöhten Gehalts an leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen und 
Chlor in Zukunft auch die Toxizität der Staubemissionen näher untersucht wer-
den müssen. Die Entwicklung entsprechender Prüfverfahren sollte daher in den 
nächsten Jahren vorangetrieben werden (Weller et al. 2008). 

Tabelle 35: Durchschnittliche Eigenschaften verschiedener regenerativer Brennstoff (Daten: Wopienka et al. (2007)) 

Brennstoff Brennwert Wassergehalt Aschegehalt Stickstoff Schwefel Erwei-
chungs-

temperatur 
 kWh/kg Massen-% °C 
Fichtenholz 5,56  0,2 0,10 0,04 1360 
Heu 4,85 7,5 7,4 1,08 0,13 1141 
Mais (ganze Pflanze) 5,30 8,7 3,4 0,89 0,09 910 
Miscanthus 5,30 8,7 3,3 0,24 0,03 1010 
Stroh 5,17 7,9 5,7 0,66 0,10 799 
Weingehölz 5,81 8,4 2,7 0,39 0,00 796 
Weizen 5,36 13,7 5,7 3,04 0,24 971 

 

Eine andere Problematik bei der Nutzung alternativer Brennstoffe ergibt sich vor 
allem für den Anlagenbetreiber durch den niedrigeren Erweichungspunkt der 
Asche dieser Brennstoffe. Dadurch kann es zur Verschlackung der Anlage 
kommen, welche sich oft nur mit großem Aufwand wieder beheben lässt. Ins-
bes. Stroh und Weizen, aber auch Mais weisen ein deutlich erhöhtes Verschla-
ckungspotenzial auf (Wopienka et al. 2007). Ähnliches gilt für die erhöhte Kor-
rosionsneigung durch Schwefeldioxid. Man kann daher annehmen, dass ein 
Anlagenbetreiber im eigenen Interesse die Verwendung von durch den Herstel-
ler freigegebenen Brennstoffen bevorzugt. 
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5 ÄNDERUNGSVORSCHLÄGE UND 
ENTWURF DER NEUEN 
VERGABEGRUNDLAGEN 

Auf Basis der Ausführungen in den vorangegangenen Kapiteln kann man zu-
sammenfassend festhalten, dass die bereits beschlossenen respektive sich 
abzeichnenden gesetzlichen Verschärfungen bezüglich des Emissionsverhal-
tens der Anlagen auf der einen Seite und technische Verbesserungen auf der 
anderen Seite eine Anpassung der bisherigen Vergabegrundlagen für Pellethei-
zungen nahe legen.  

Ferner wird auch die Einführung eines Umweltzeichens für Hackschnitzelanla-
gen als sinnvoll erachtet. Zwar machen Hackschnitzelanlagen bisher nur einen 
sehr geringen Marktanteil aus und liegen mit Nennleistungen von meist mehr 
als 50 kW deutlich über dem Wärmebedarf von Ein- bis Zweifamilienhäusern. 
Das enorm gestiegene Angebot an solchen Anlagen sowie die Normung des 
Brennstoffs sprechen jedoch für die Einführung eines entsprechenden Umwelt-
zeichens. Dieses könnte so vornehmlich Betreibern aus Holz-/Landwirtschaft, 
Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen und Vermietern von Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden als Orientierung für ökologisch vorteilhafte Produkte dienen.  

Darüber hinaus wird aufgrund des hohen Marktanteils von handbeschickten 
Scheitholzvergasern auch die genauere Prüfung der Einführung eines Umwelt-
zeichens für diese Produktgruppe empfohlen. 

Da sich Pelletöfen, Pelletkessel und Hackschnitzelanlagen trotz einer Reihe von 
Gemeinsamkeiten recht stark voneinander unterscheiden, wird nach einer Ab-
handlung der gemeinsamen Aspekte (Kapitel 5.1) für jede dieser Produktgrup-
pen ein getrennter Vorschlag für eine entsprechende Vergabegrundlage ge-
macht (Kapitel 5.2 bis 5.4). Kapitel 5.5 fasst diese Vorschläge abschließend in 
Form von übersichtlichen Tabellen zusammen. Diese geben neben dem aktuel-
len Stand der Technik und verschiedenen Vergleichswerten auch an, wie viele 
Anlagen der jeweiligen Stichprobe das entsprechende Kriterium erfüllen wür-
den.  

Im Allgemeinen sollen mit dem Blauen Engel Produkte ausgezeichnet werden, 
die hinsichtlich ihrer Umwelteigenschaften im oberen Drittel des Gesamtmark-
tes zu bewerten sind. Da bei der Vielzahl von Anforderungen Zielkonflikte nicht 
vollständig ausgeschlossen werden können und zudem der Stichprobenumfang 
für die einzelnen Kriterien teils stark variiert, ist eine sichere Bestimmung dieses 
oberen Drittels nicht möglich. Um zu verhindern, dass ein Großteil der Anlagen 
an unterschiedlichen Einzelanforderungen scheitert, orientierten sich in der 
Vergangenheit die Vorschläge für einzelne Grenzwerte i. d. R. am 66,6%-
Quantil, also einem Wert, den mindestens zwei Drittel der Stichprobe erfüllen 
können (Hoffmann et al. 2003). Dieses Verfahren wird auch hier angewendet. 
Eine Ausnahme bildet häufig der Vorschlag für Staubemissionen. Er orientiert 
sich bereits an den ab 2015 verschärften Anforderungen der 1. BImSchV. Dar-
über hinaus wurde bei einem nur geringen Stichprobenumfang ein weniger 
strenger Wert vorgeschlagen, sodass mehr Anlagen der Stichprobe diesen 
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Wert erfüllen können. Auf entsprechende Werte wird im Folgenden gesondert 
hingewiesen, damit diese im Rahmen der anstehenden Expertenbefragung 
bzw. Fachgespräche besonders berücksichtigt werden können. 

5.1 Gemeinsame Aspekte aller betrachteten Produkt-
gruppen 

5.1.1 Allgemeiner Anpassungsbedarf aller Produktgruppen 

Seit der letzten Aktualisierung der Vergabegrundlagen haben sich im Bereich 
der Normen einige Veränderungen ergeben, welche in die Vergabegrundlagen 
eingearbeitet werden sollten. Dies betrifft vor allem die Normen bezüglich der 
Brennstoffanforderungen. Hier sollte anstelle der nationalen Normen DIN 51731 
und ÖNORM M 7135 auf die ENplus-Zertifizierung entsprechend EN 14961-2 
(Klasse A1) verwiesen werden. Der Verweis auf die DINplus-Zertifizierung kann 
dagegen bestehen bleiben, da diese im Juli 2010 aktualisiert wurde und nun 
auch auf EN 14961-2 basiert. 

Da die DIN EN 45001 im Jahre 2005 durch die DIN EN ISO 17025 zur Aner-
kennung von Prüflaboratorien abgelöst wurde, kann der Verweis auf DIN EN 
45001 gestrichen werden. 

Des Weiteren wird empfohlen, die Bezeichnung für organische Emissionen dem 
internationalen Sprachgebrauch anzupassen. Da internationale Normen und 
Publikationen vorzugsweise den Begriff „organic gaseous carbon“ (OGC) be-
nutzen, wird empfohlen diese Nomenklatur als „organischen gasförmigen Koh-
lenstoff“ unter derselben Abkürzung auch ins Deutsche zu übernehmen. Mess-
verfahren und Ergebnisse unterscheiden sich nicht von den bisherigen Anforde-
rungen, da auch hier das Ergebnis als organischer Gesamtkohlenstoff (CGes) 
der gasförmigen Bestandteile der Probe angegeben wird. Die Bezeichnung 
OGC ist jedoch eindeutiger, da unter dem Kürzel CGes in der Chemie häufig 
auch die nicht gasförmigen Bestandteile einer Probe verstanden werden. 

5.1.2 Zusätzliche Kriterien für alle Produktgruppen 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die bereits existierenden Vergabegrund-
lagen für Pelletöfen und -kessel bewährt haben. Seit der letzten Studie für 
Vergabegrundlagen des Blauen Engels in diesem Bereich (Hoffmann et al. 
2003) ist die Anzahl an Herstellern und Anlagen sowie deren Marktanteil stark 
gestiegen und es konnten teils signifikante Verbesserungen hinsichtlich Effizi-
enz und Emissionsverhalten der Anlagen festgestellt werden. Darüber hinaus 
lässt es die Datengrundlage nun zu, die Anforderungen der Vergabegrundlage 
um drei zusätzliche Kriterien zu ergänzen, für welche im Rahmen der letzten 
Studie keine ausreichende Datenbasis vorhanden war. Hierbei handelt es sich 
um die Teillastemissionen von Staub und Stickoxiden, sowie um die Leistungs-
aufnahme im Stand-by (Schlummerbetrieb ohne Wärmeerzeugung). Da auch 
die bereits bestehende Vergabegrundlage die Messung und Dokumentation 
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dieser Kriterien erfordert, entsteht kein Mehraufwand im Rahmen des Prüfver-
fahrens. 

Darüber hinaus wird empfohlen, auch Aspekte der umweltverträglichen Pro-
duktgestaltung in die Vergabegrundlagen der Anlagen aufzunehmen. Diese 
können sich am österreichischen Umweltzeichen UZ 37 (Kapitel 3.4.3) # respek-
tive am Nordic Ecolabelling (Kapitel 3.4.6)# orientieren. Zwar liegen keine gesi-
cherten Erkenntnisse über die tatsächliche Relevanz der potenziell auszu-
schließenden Stoffe im Bereich der Heizungsanlagen vor. Dennoch sollte es zu 
den Ansprüchen eines Umweltzeichens gehören, bei den Herstellern ein Be-
wusstsein für umweltgerechte Produktgestaltung zu fördern. Um den Herstel-
lern ausreichend Zeit für die Umsetzung dieser Anforderungen einzuräumen, 
sollte eine angemessene Übergangszeit vorgesehen werden. 

Es wird folgender Anforderungstext vorgeschlagen: 

 

 

Aufgrund Ermangelung entsprechender Daten empfiehlt es sich, diesen Punkt 
in der Hersteller- und Expertenbefragung intensiver zu betrachten. 

Um wertvolle Rohstoffe bzw. wieder-/weiterverwendbare Bauteile bei der Ent-
sorgung der Heizungsanlagen leichter zugänglich zu machen, werden allge-
meine Anforderungen an eine recyclinggerechte Konstruktion gestellt. Diese 
orientieren sich inhaltlich am ElektroG (Gesetz über das Inverkehrbringen, die 
Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektro-
nikgeräten) und der entsprechenden Formulierung in den Vergabegrundlagen 
des UZ 124 (Warmwasserspeicher).  

Es wird folgender Anforderungstext vorgeschlagen: 

Ab dem 01.01.2015 muss der Hersteller bei Beantragung des Umweltzei-
chens zusätzlich die Erfüllung der folgenden Anforderungen schriftlich erklä-
ren: 

1. Produktbestandteile aus Kunststoff mit einem Gewicht über 50 g 
müssen mit einem Kurzzeichen gemäß DIN EN ISO 1043-1 bzw. 
DIN ISO 1629 (Kautschuke) oder DIN ISO 2076 (Chemiefasern) ge-
kennzeichnet werden. In Kunststoffen dürfen keine Schwermetalle, 
Phthalate oder halogenierten Flammschutzmittel enthalten sein. 

2. Farbe und Beschichtung des Produkts ist frei von Cadmium, Chrom, 
Blei, Quecksilber und Nickel. 

Das Produkt ist frei von Karzinogenen der Kategorie 1 gemäß Gefahr-
stoffverordnung. 
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Ein Vorschlag für eine entsprechende Checkliste (basierend auf derjenigen des 
UZ 124) ist im Anhang zu finden. 

Des Weiteren sollten die Anforderungen an die Umwälzpumpe näher spezifi-
ziert werden. Es wird folgender Text vorgeschlagen: 

Wird die Anlage mit einer integrierten Umwälzpumpe in Verkehr gebracht, so 
hat der Einsatz einer effizienten, drehzahlgeregelten Umwälzpumpe zu erfol-
gen. Die Effizienz dieser Pumpe sollte sich an der Energieeffizienzklasse A für 
externe Umwälzpumpen orientieren. 

 

Die Einführung weiterer Anforderungen wie etwa Abstrahlungsverluste, wasser-
seitiger Widerstand, Schallemissionen oder Wärmespeicher wird dagegen nicht 
als sinnvoll erachtet (zur Begründung vgl. Kapitel 4.2). 

5.1.3 Optionale Streichung von Kriterien untergeordneter Relevanz 

Die bisherige Vergabegrundlage für Pelletöfen und -Kessel erfordert die Mes-
sung und Dokumentation einiger Parameter, ohne gleichzeitig Anforderungen 
bezüglich der Einhaltung von Obergrenzen zu stellen. Aus einigen dieser Pa-
rameter konnten neue Anforderungsgrenzwerte abgeleitet werden (Kapitel 
5.1.2). Andere Parameter scheinen dagegen hinsichtlich der Umweltrelevanz 
eher untergeordneter Bedeutung zu sein und fließen darüber hinaus indirekt in 
andere Parameter ein. Dies gilt vor allem für die Leistungsaufnahme zentraler 
Verbraucher, welche zumindest teilweise auch in den Hilfsenergiebedarf der 
Anlagen eingehen. Aufgrund der festgestellten Vielzahl der möglichen elektri-
schen Verbraucher erscheint die Einführung von Obergrenzen für deren Leis-
tungsaufnahme nicht angemessen (vgl. Kapitel 4.2.2.3, S. 77). Dem Aufwand 

Recyclinggerechte Konstruktion  

Folgende Prinzipien zum „Konstruieren recyclinggerechter technischer Pro-
dukte“ sind, sofern nicht zwingende technische Gründe dem entgegenste-
hen, zu beachten:  

• Vermeidung nicht lösbarer Werkstoffverbindungen zwischen unter-
schiedlichen Werkstoffen  

• Vermeidung von Verbundmaterialien  

• einfache Demontierbarkeit der Baugruppen, auch für den Zweck ei-
ner einfachen Reparatur  

• Verringerung der Werkstoffvielfalt  

Nachweis: Der Antragsteller erklärt die Beachtung der vorstehenden Anfor-
derung. Als Anhaltspunkt zur Überprüfung der einzelnen Merkmale dient die 
Checkliste „Recyclinggerechte Konstruktion“ gemäß Anhang zur Vergabe-
grundlage. 
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der Erfassung dieser Daten steht daher zunächst kein unmittelbarer Nutzen 
gegenüber. Dieser könnte allenfalls geschaffen werden, wenn die erfassten 
Daten in Form eines Benchmarks regelmäßig den Herstellern zur Verfügung 
gestellt werden, sodass diese eine Orientierungshilfe bei der Auswahl entspre-
chender Geräte an die Hand bekommen. Auch das Aufspüren von Optimie-
rungspotenzialen würde den Herstellern so deutlich vereinfacht. Wird jedoch auf 
einen entsprechenden Benchmark verzichtet, so wäre eine Streichung der ent-
sprechenden Forderung aus der Vergabegrundlage ernsthaft in Betracht zu 
ziehen. In diesem Fall ist der Summenparameter „Hilfsenergiebedarf“ ausrei-
chend. 

5.2 Vorschlag einer überarbeiteten Vergabegrundlage 
für Pelletöfen 

Es wird empfohlen, den Geltungsbereich wie bisher auf Geräte ≤15 kW Nenn-
leistung zu begrenzen. Zwar finden sich insbesondere im Bereich der wasser-
geführten Öfen vereinzelt auch Anlagen mit einer Leistung bis etwa 23 kW, 
diese machen aber gerade mal 6 % der am Markt verfügbaren Anlagen aus. 
Vom ökologischen Standpunkt her betrachtet sollte der Leistungsbereich 
>15 kW den effizienteren und emissionstechnisch überlegenen Kesseln vorbe-
halten bleiben. 

Die gestiegene Popularität der wassergeführten Pelletöfen legt eine getrennte 
Betrachtung wassergeführter und luftgeführter Geräte nahe, um eine Benachtei-
ligung einer Variante bei Bildung aggregierter Mittelwerte und Quantile zu ver-
meiden (Tabelle 36 und Tabelle 37, S. 124/125). Auch die BImSchV unter-
scheidet die beiden Varianten und fordert für wassergeführte Öfen deutlich 
niedrigere Staubemissionen als für Warmluftgeräte. Würde man den ab 2015 
für wassergeführte Öfen geltenden Wert von 20 mg/Nm³ auch für luftgeführte 
Geräte als Maßstab anlegen, so würden nur 12 Anlagen (39 % der Stichprobe) 
diesen Wert einhalten können. Es wird daher empfohlen innerhalb der Verga-
begrundlage für Pelletöfen die Anforderungen bzgl. Energienutzung und Emis-
sionen für beide Varianten getrennt gemäß Tabelle 36 und Tabelle 37 zu defi-
nieren. 

Wie aus Tabelle 36 und Tabelle 37 hervor geht, können die Anforderungen an 
die Wirkungsgrade leicht angehoben werden. Eine Ausnahme bildet allein der 
Wirkungsgrad von Warmluftgeräten bei Nennlast.  

Bei den Emissionen empfiehlt sich eine Absenkung zwischen 4 und 27 %. Aus-
genommen sind die organischen Teillastemissionen (OGC), da hier der Stich-
probenumfang keine qualifizierte Empfehlung zulässt. Da aber 25 Produkte von 
fünf Anbietern die bisherigen Anforderungen erfüllen, wird die Beibehaltung des 
bisherigen Wertes empfohlen. Zwar ist auch für den Nennlastbetrieb kein aus-
reichender Stichprobenumfang vorhanden, doch scheinen die wenigen vorhan-
denen Ergebnisse eine moderate Absenkung zu rechtfertigen. 

Auch für den Hilfsenergiebedarf der Warmluftgeräte ist kein genügender Stich-
probenumfang vorhanden. Es wird daher empfohlen, die bisherigen Werte bei-
zubehalten. Hinsichtlich der Leistungsaufnahme im Stand-by orientiert sich die 
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Empfehlung für Warmluftgeräte am Vorschlag für wassergeführte Öfen, wo eine 
ausreichende Datenbasis vorhanden ist. 

5.3 Vorschlag einer überarbeiteten Vergabegrundlage 
für Pelletkessel 

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Pelletkesseln >50 kW Nennleistung 
wird eine Ausweitung des Geltungsbereiches auf Anlagen bis 400 kW Nennleis-
tung empfohlen. Dadurch kann die Markabdeckung 82 % auf über 98 % gestei-
gert werden (vgl. Abbildung 23, S. 96). Um die dominierende Anzahl der Geräte 
≤50 kW bei der Bildung von Mittelwerten und Quantilen nicht zu benachteiligen, 
werden die Leistungsklassen ≤50 kW und >50 bis ≤400 kW in Tabelle 38 und 
Tabelle 39 getrennt voneinander betrachtet. Dabei zeigt sich, dass sich beide 
Klassen insbesondere bei den Kohlenmonoxid-Emissionen sowie beim 
Hilfsenergiebedarf deutlich unterscheiden. Daher wird empfohlen, innerhalb der 
entsprechenden Vergabegrundlage die Anforderungen bzgl. Energienutzung 
und Emissionen für beide Leistungsklassen getrennt gemäß Tabelle 38 und 
Tabelle 39 zu definieren (S. 126/127). Diese Praxis, bei kleineren Anlagen ten-
denziell weniger strenge Anforderungen zu stellen als größeren, findet sich in 
ähnlicher Form auch in den gesetzlichen Regelungen der 1. BImSchV wieder. 

Wie aus Tabelle 38 und Tabelle 39 hervor geht, könnten die Anforderungen an 
die Wirkungsgrade um 2–3 % angehoben werden. Allerdings wird bei solchen 
Wirkungsgraden der Messfehler zunehmend größer. Zudem kann eine Schorn-
steinsanierung aufgrund der Gefahr von Kondensatbildung notwendig werden. 
Die dafür erforderlichen Investitionen könnten sich kontraproduktiv auf die an-
gestrebte stärkere Verbreitung der Anlagen auswirken.  

Bei Anlagen größer 50 kW kann auf einen verminderten Wirkungsgrad bei Teil-
last verzichtet werden. Darüber hinaus wird empfohlen, die Anforderung der 
Vergabegrundlage an den Wirkungsgrad von Kesseln explizit auf den „Kessel-
wirkungsgrad“ zu beziehen. Die bisherige Vergabegrundlage ist hier nicht 
eindeutig genug, da die Formulierung „Wirkungsgrad“ auch als feuerungstech-
nischer Wirkungsgrad auslegbar wäre, welcher im Allgemeinen etwa 2–3 % 
über dem Kesselwirkungsgrad liegt.  

Bei den Emissionen empfiehlt sich allenfalls eine moderate Absenkung. Der 
Vorschlag, die Anforderung an die Staub-Emission bei wassergeführten Öfen 
auf 20 mg/Nm³ zu reduzieren orientiert sich an den verschärften Vorgaben der 
BImSchV ab 2015. 

Die Anforderungen an den Hilfsenergiebedarf können um 20–40 % herabge-
setzt werden. Bei Anlagen größer 50 kW lassen sich noch strengere Anforde-
rungen formulieren, da hier trotz höherer Bezugsleistung kaum eine höhere 
elektrische Leistungsaufnahme notwendig zu sein scheint. 
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5.4 Hackschnitzelanlagen und andere regenerative 
Festbrennstofffeuerungen 

 

Da sich Hackschnitzelanlagen in verschiedenen Aspekten, insbes. hinsichtlich 
der Brennstoffakzeptanz von Pelletkesseln unterscheiden, wird für sie die Ein-
führung getrennter Anforderungen innerhalb der bestehenden Vergabegrundla-
ge für Pelletkessel (RAL-UZ 112) empfohlen. Wie bei den Pelletkesseln wird 
auch hier die Einführung eines geteilten Geltungsbereichs für Anlagen ≤50 kW 
und Anlagen >50 kW bis ≤400 kW mit jeweils leicht variierenden Anforderungen 
vorgeschlagen (vgl. Kapitel 4.6.1, S. 105). Anders als bei Pelletkesseln liegt hier 
jedoch mit 64 % der Schwerpunkt bei den Anlagen größer 50 kW (vgl. Abbil-
dung 35, S. 107).  

Anders als bei Pelletkessel ist mit 79 % die Mehrzahl der Hackschnitzelanlagen 
auch für die Verwendung anderer Brennstoffe wie Pellets oder Miscanthus frei-
gegeben. Tabelle 40 und Tabelle 41 (S. 128/129) enthalten daher im oberen 
Teil Mittelwerte und Quantile für alle Anlagen der entsprechenden Leistungs-
klasse und darunter zusätzlich die 66,6%-Quantile, die sich bei gesonderter 
Betrachtung unterschiedlicher Brennstoffe (hier Fichtenhackschnitzel und 
Holzpellets) ergeben. Da diese Quantile in die Vorschläge der Anforderungen 
mit einflossen, fallen die Anforderungen etwas moderater aus als bei den Pel-
letkesseln. Dementsprechend erfüllen meist deutlich mehr als zwei Drittel der 
Anlagen die entsprechenden Anforderungen. Einzige Ausnahme bilden auch 
wieder die Anforderungen an die Staubemissionen bei Nennlast, da sich diese 
mit 20 mg/Nm³ bereits an den Vorgaben der 1. BImSchV ab 2015 orientieren. 

Da für andere Brennstoffe keine entsprechenden Messdaten erhältlich waren, 
ein pauschales Ausschließen dieser Brennstoffe aber nicht die reale Marktsitua-
tion widerspiegeln würde, wird folgende Regelung bezüglich des Geltungsbe-
reichs vorgeschlagen: 

Geltungsbereich 

Diese Vergabegrundlage gilt für Hackschnitzelkessel nach DIN EN 303-5 mit 
einer Nennwärmeleistung bis einschließlich 400 kW. Eine zentrale Anforderung 
an ein mit einem Umweltzeichen ausgezeichnetes Gerät ist, dass es auch 
beim Betrieb am Einsatzort effizient und emissionsarm arbeitet. Aus diesem 
Grund werden für die Vergabe des Umweltzeichens nur solche Geräte einbe-
zogen,  

• in denen die Zündung, Leistungs- und Verbrennungsregelung, sowie 
die Wärmetauscherreinigung vollautomatisch erfolgen, um Fehler 
durch unsachgemäße Bedienung zu vermeiden (Ausschluss von Anla-
gen mit manuell wirkenden Bedienungseinrichtungen (z. B. zur Regu-
lierung der Verbrennungsluftzufuhr durch Stellhebel) die ein vollständi-
ges System darstellen und so die Beurteilung des Systemwirkungs-
grades und der Emissionen des Systems ermöglichen (Ausschluss 
von reinen Festbrennstoffbrennern)). 

• Die ausschließlich für die Verbrennung regenerativer Brennstoffe frei-

121 
 



Teilleistung 
Überarbeitung des Umweltzeichens für Pellet-Heizungen (RAL-UZ 111/112) 
 

gegeben ist (Ausschluss der (Co-)Befeuerung mit fossilen Brennstof-
fen oder Abfällen).  

Da die Auswahl des Brennstoffes maßgeblich die Effizienz und das Emissions-
verhalten der Anlage beeinflussen kann, wird hinsichtlich der Brennstofffreiga-
be folgende Anforderung gestellt:  

• Bei Freigabe der Anlage für den Betrieb mit Hackgut gemäß 
EN 14961-1 oder Holzpellets gemäß EN 14961-2 muss die Einhaltung 
der im Folgenden [hier Tabelle 40 bzw. Tabelle 41] gemachten Anfor-
derungen nachgewiesen werden.  

• Für jeden weiteren regenerativen Brennstoff, für den die Anlage frei-
gegeben ist, muss nachgewiesen werden, dass die Anlage die im Fol-
genden [hier Tabelle 40 bzw. Tabelle 41] gemachten Emissionsanfor-
derungen nicht überschreitet. Darüber hinaus muss der Wirkungsgrad 
und der Hilfsenergiebedarf bei Nenn- und Teillast sowie die elektrische 
Arbeit des Zündvorganges für jeden weiteren freigegebenen Brenn-
stoff ermittelt und dokumentiert werden. Eine gesonderte Ermittlung 
der Leistungsaufnahme im Stand-by für andere Brennstoffe ist nicht 
erforderlich, da diese nicht von der Brennstoffwahl abhängt. 

Soll eine Anlage, die das Umweltzeichen bereits trägt im Nachhinein für weite-
re regenerative Brennstoffe freigegeben werden, so sind die entsprechenden 
Nachweise binnen drei Monaten nach Freigabe nachzureichen. Erfolgt dies 
nicht, so ist der Vertrag über die Vergabe des Umweltzeichens vorzeitig zu 
beendigen und die weitere Benutzung des Zeichens weder zur Werbung noch 
zur Kennzeichnung zulässig. 

 

Durch diese Regelung wird die häufig praktizierte Freigabe der Anlagen für 
weitere Brennstoffe nicht pauschal ausgeschlossen. Gleichzeitig wird so eine 
Datengrundlage geschaffen, um das Emissionsverhalten der Anlagen bei Nut-
zung alternativer Brennstoffe besser beurteilen zu können.  

Abgesehen von den Regelungen zur Brennstoffakzeptanz sowie den konkreten 
Untergrenzen für Wirkungsgrade bzw. Obergrenzen für Emissionen und 
Hilfsenergiebedarf wird empfohlen, die Vergabegrundlage für Hackschnitzelan-
lagen analog zu der von Holzpelletkesseln (RAL-UZ 112) zu gestalten. 

5.5 Tabellarische Übersicht über Stand der Technik, 
ausgewählte Anforderungen und Kriterien-
Vorschläge für alle betrachteten Produktgruppen 
und Leistungsbereiche 

Im Folgenden werden die in den Kapiteln 5.2 bis 5.4 gemachten Vorschläge zur 
Überarbeitung bzw. Neueinführung von Vergabegrundlagen des Blauen Engels 
tabellarisch zusammengefasst und mit relevanten Vergleichswerten in Relation 
gesetzt. Im oberen Teil der Tabellen erfolgt zunächst noch einmal eine Darstel-
lung des aktuellen Stands der Technik in Form von Mittelwerten und Quantilen 
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für Wärmeleistung, Wirkungsgrade, Emissionen und Hilfsenergiebedarf. Auch 
der zugehörige Stichprobenumfang wird in den Zeilen „Anzahl“ bzw. „Anteil 
verwertbarer Angaben“ angeführt. Es folgt eine Darstellung ausgewählten An-
forderungen durch gesetzliche Regelungen, Förderprogramme und andere 
Umweltzeichen. Ausgewählt wurden dabei nur solche Anforderungen, die ent-
weder eine besondere (verpflichtende) Relevanz haben oder zumindest in Teil-
bereichen als vergleichsweise anspruchsvoll einzustufen sind. Am Ende der 
Tabelle findet sich der eigentliche Vorschlag sowie ggf. Vergleichswerte ande-
rer Produktgruppen oder Leistungsklassen. Dabei wird auch angegeben, wie 
viele Anlagen die entsprechende Anforderung einhalten würden und ggf. die 
relative Veränderung des Vorschlags gegenüber den bisher geltenden Verga-
begrundlagen. 

Bei den Tabelle 40 und Tabelle 41 für Hackschnitzelanlagen ist anstelle der 
Vergleichswerte aus gesetzlichen Anforderungen, Normen, Förderprogrammen 
und anderen Umweltzeichen ein Vergleich der 66,6%-Quantile für den Betrieb 
von Hackschnitzelanlagen mit unterschiedlichen Brennstoffen aufgeführt. Die 
dafür entfernten Werte können den Tabelle 38 und Tabelle 39 für Pelletkessel 
entnommen werden. 

Tabelle 42 zeigt zusammenfassend noch einmal die Unter- bzw. Obergrenzen 
der bis Ende 2010 geltenden Vergabegrundlagen sowie die erarbeiteten Vor-
schläge für den Zeitraum ab 2011 für alle betrachteten Produktgruppen in einer 
Übersicht.
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Tabelle 36: Übersicht über die empfohlenen Ober- bzw. Untergrenzen für luftgeführte Pelletöfen 

 

Alle NL TL TL/NL NL TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 61 0 0% 61 46 46 40 17 NL TL NL TL NL TL NL TL 11 12
61 46 46 40 17 41 39 41 32 38 20 12 12 12 11 11 12

100% 75% 75% 66% 28% 67% 64% 67% 52% 62% 33% 20% 20% 20% 18% 18% 20%
8,4 2,6 32,2% 91,5 93,4 142 354 22 35 101 89 6,6 10,5 0,72 0,36 34 3

±21% ±28% ±32% ±2,2% ±3,0% ±53% ±60% ±43% ±42% ±23% ±24% ±49% ±134% ±20% ±43% ±16% ±111%
5,0 1,7 18,9% 85,7 84,4 32 183 7 9 62 60 2,0 5,0 0,48 0,28 30 1
7,0 2,2 26,4% 92,4 94,0 83 241 17 27 84 73 5,0 5,0 0,70 0,28 32 1

33% 8,0 2,4 27,3% 92,1 93,9 91 241 22 28 86 73 5,0 5,0 0,75 0,29 32 1
8,0 2,4 30,0% 91,5 93,9 125 257 23 30 101 79 5,0 7,0 0,75 0,33 32 1

67% 9,0 2,5 33,3% 90,5 93,9 162 343 24 35 122 99 10,0 7,0 0,78 0,35 32 2
9,5 2,5 33,3% 90,3 93,9 205 406 24 55 126 105 10,0 7,3 0,78 0,35 32 5
14,5 5,0 83,3% 95,7 97,1 418 1038 63 60 128 128 10 55 1,00 0,81 48 13

≥ 4 85 400 50
≥ 4 90 250 30

≤ 100 89 250 50
≤ 7 88
≤ 7 92 170 30 140 4,0 0,40
≤ 15 80 78 250 500
≤ 50 90 200 35 150 10,0

< 30 / ≤ 400 90 90 189 416 31 157 9,0
≤ 15 90 90 180 400 25 150 10,0 15,0 1,00 1,00

Vorschlag 15 90,0 90,0 160 350 25 55 150 8,0 13,0 0,80 0,40 5
Anzahl Anlagen, die den Wert einhalten 61 33 16 27 26 34 31 38 0 7 11 11 10 10

Anteil Anlagen, die den Wert einhalten [%] 100% 83% 94% 66% 67% 83% 97% 100% 0% 58% 92% 92% 91% 83%
Änderung der bisherigen Anforderungen um [%] 0% 0% 0% 11% 13% 0% neu 0% neu 20% 13% 20% 60% neu
Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennw ärmeleistung

Luftgeführte Pelletöfen ≤15 kW Wärmeleistung [kW] Wirkungsgrad [%] Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1) Hilfsenergiebedarf *2)
Zentralheizung CO Staub NOx OGC NL

[%]*2)
TL

[%]*2)

Anzahl verw ertbarer Angaben
Anteil verw ertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabw eichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

Anforderungen durch gesetzliche Regelungen, Förderprogramme, Normen und andere Umweltzeichen
1. BImSchV ohne WT (aktuell)
1. BImSchV ohne WT (ab 2015)
MAP (BAFA)
ErP (vorl. Entw urf, Base Case 5)
ErP (vorl. Entw urf, Improvement Option)
DIN 18894: Pelletöfen
DINplus
Österreichisches UZ 37 ≤ 200 W / ≤ 0,7
Blauer Engel (bis 31.12.2011)
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Tabelle 37: Übersicht über die empfohlenen Ober- bzw. Untergrenzen für wassergeführte Pelletöfen 

 

Alle NL TL TL/NL NL TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 77 77 100% 77 72 72 70 52 NL TL NL TL NL TL NL TL 24 54
77 72 72 70 52 69 67 67 53 43 12 26 26 63 24 24 54

100% 94% 94% 91% 68% 90% 87% 87% 69% 56% 16% 34% 34% 82% 31% 31% 70%
10,5 3,1 29,9% 93,1 94,9 114 294 20 32 105 79 5,8 9,2 0,75 0,27 66 6

±19% ±32% ±31% ±2,1% ±2,0% ±57% ±58% ±50% ±37% ±29% ±33% ±72% ±78% ±77% ±55% ±92% ±31%
5,9 2,0 20,0% 89,0 87,9 5 55 9 8 60 36 1,0 3,0 0,22 0,07 20 1
9,0 2,0 20,0% 94,2 95,7 48 167 15 16 80 74 1,3 3,3 0,32 0,20 32 5

33% 10,0 2,4 24,4% 94,2 95,6 62 191 16 27 80 74 3,0 4,0 0,38 0,20 46 5
10,0 3,0 29,4% 93,7 95,1 125 338 18 37 98 74 4,0 9,5 0,50 0,20 48 5

67% 11,2 3,6 31,2% 92,4 95,1 164 338 18 42 114 75 10,0 10,0 0,84 0,28 48 7
11,9 3,8 33,5% 91,6 95,0 164 363 20 43 126 87 10,0 10,0 0,95 0,30 60 7
15,0 5,3 52,2% 97,0 97,7 264 933 63 50 223 116 11 35 2,92 0,63 250 10

≥ 4 85 400 30
≥ 4 90 250 20

≤ 100 89 250 50
≤ 7 88
≤ 7 92 170 30 140 4,0 0,40
≤ 15 80 78 250 500
≤ 50 90 200 35 150 10,0

< 30 / ≤ 400 90 90 189 416 31 157 9,0
Blauer Engel: Vorschlag luftgeführte Öfen (ab 2012) 15 90 90 160 350 25 55 150 0 8,0 13,0 0 5

≤ 15 90 90 180 400 25 150 10,0 15,0 1,00 1,00
Vorschlag 15 90,0 90,0 160 350 20 45 150 8,0 13,0 0,90 0,70 8
Anzahl Anlagen, die den Wert einhalten 77 68 51 45 48 56 51 42 0 14 22 47 24 52

Anteil Anlagen, die den Wert einhalten [%] 100% 97% 98% 65% 72% 84% 96% 98% 0% 54% 85% 75% 100% 96%
Änderung der bisherigen Anforderungen um [%] 0% 0% 0% 11% 13% 20% neu 0% neu 20% 13% 10% 30% neu
Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennw ärmeleistung

Wassergeführte Pelletöfen ≤15 kW Wärmeleistung [kW] Wirkungsgrad [%] Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1) Hilfsenergiebedarf 
Zentralheizung CO Staub NOx OGC NL

[%]*2)
TL

[%]*2)

Anzahl verw ertbarer Angaben
Anteil verw ertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabw eichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

≤ 200 W / ≤ 0,7

Blauer Engel (bis 31.12.2011)

Anforderungen durch gesetzliche Regelungen, Förderprogramme, Normen und andere Umweltzeichen
1. BImSchV ohne WT (aktuell)
1. BImSchV mit WT (ab 2015)
MAP (BAFA)
ErP (vorl. Entw urf, Base Case 5)
ErP (vorl. Entw urf, Improvement Option)

0,80

DIN 18894: Pelletöfen
DINplus
Österreichisches UZ 37
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Tabelle 38: Übersicht über die empfohlenen Ober- bzw. Untergrenzen für Pelletkessel ≤50 kW 

 

Wärmeleistung [kW] Wirkungsgrad [%]
Alle ≤ 50 

kW
50-100 

kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 340 100% 0% 340 237 221 268 256 NL TL NL TL NL TL NL TL 109 109 92 105
340 237 221 268 256 246 231 255 151 226 114 115 116 109 109 92 105

100% 70% 65% 79% 75% 72% 68% 75% 44% 66% 34% 34% 34% 32% 32% 27% 31%
21,4 6,3 31,7% 92,7 91,7 55 144 17 23 123 116 1,4 2,4 0,59 0,30 106 12

±49% ±60% ±103% ±2,0% ±2,7% ±81% ±103% ±88% ±224% ±31% ±36% ±51% ±97% ±114% ±79% ±82% ±81%
2 2 9,8% 85,8 82,3 1 4 1 1 18 44 0,1 0,1 0,20 0,07 20 4
15 4 26,9% 93,7 93,1 24 51 10 10 106 91 1,0 1,0 0,40 0,19 59 8

33% 15 4 27,9% 93,4 92,9 28 74 12 12 111 97 1,0 1,0 0,42 0,20 59 8
20 5 29,0% 92,7 91,7 45 106 15 16 121 107 1,0 2,0 0,50 0,21 81 9

67% 25 7 30,0% 92,0 90,8 61 138 17 19 129 122 1,0 2,0 0,58 0,31 97 11
25 8 30,0% 91,8 90,6 72 166 19 23 137 131 1,6 2,3 0,60 0,39 112 12
50 35 500,0% 104,8 102,1 310 1480 205 625 312 259 3 15 7,15 2,20 518 71

Anforderungen durch gesetzliche Regelungen, Förderprogramme, Normen und andere Umweltzeichen
4-500 800 60
4-500 400 20
≤ 100 89 250 50
≤ 25 88
≤ 25 92 170 25 140 4,0 0,40
≤ 100 100 30 150 5,0
≤ 400 90 90 94 214 24 157 5,0 5,0 1,50

Blauer Engel (bis 31.12.2011) ≤ 50 30% 90 88 90 200 20 150 5,0 5,0 1,00 1,00
Vorschlag 50 30% 90,0 90,0 80 180 20 40 150 5,0 5,0 0,80 0,60 15
Anzahl Anlagen, die den Wert einhalten 340 166 262 219 198 179 204 139 202 115 107 100 106 87

Anteil Anlagen, die den Wert einhalten [%] 100% 75,1% 98% 86% 80% 77% 80% 92% 89% 100% 92% 92% 97% 83%
Änderung der bisherigen Anforderungen um [%] 0% 0% 0% 2% 11% 10% 0% neu 0% neu 0% 0% 20% 40% neu
Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennw ärmeleistung

Pelletkessel ≤50 kW Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1) Hilfsenergiebedarf *2)
CO Staub NOx OGC

Anzahl verw ertbarer Angaben
Anteil verw ertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabw eichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

1. BImSchV (aktuell)
1. BImSchV (ab 2015)
MAP (BAFA)
ErP (vorl. Entw urf, Base Case 5)
ErP (vorl. Entw urf, Improvement Option)
Förderprogramm des Landes Hamburg
Österreichisches UZ 37
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Tabelle 39: Übersicht über die empfohlenen Ober- bzw. Untergrenzen für Pelletkessel >50 bis ≤400 kW 

 

Wärmeleistung [kW] Wirkungsgrad [%]
Alle ≤ 50 

kW
50-100 

kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 62 0% 68% 62 26 26 47 44 NL TL NL TL NL TL NL TL 14 14 10 13
62 26 26 47 44 50 49 50 26 36 28 13 13 14 14 10 13

100% 42% 42% 76% 71% 81% 79% 81% 42% 58% 45% 21% 21% 23% 23% 16% 21%
116,4 22,8 25,3% 92,6 92,6 27 60 22 22 122 105 1,1 1,9 0,28 0,10 163 17
±66% ±50% ±40% ±3,2% ±2,3% ±104% ±84% ±71% ±43% ±33% ±31% ±26% ±115% ±18% ±30% ±58% ±91%

54 6 8,3% 75,2 86,0 3 5 4 10 8 49 1,0 1,0 0,20 0,03 59 5
69 17 21,3% 94,3 94,1 8 20 11 15 108 83 1,0 1,0 0,29 0,10 91 8

33% 72 18 25,2% 93,7 94,0 13 22 14 17 108 97 1,0 1,0 0,30 0,10 91 9
95 21 27,6% 93,2 93,4 19 57 17 22 114 105 1,0 1,0 0,30 0,10 132 10

67% 100 27 29,2% 92,4 92,0 25 71 26 23 134 111 1,0 1,0 0,30 0,10 155 10
128 28 29,9% 92,3 91,1 28 79 28 23 136 117 1,0 2,0 0,30 0,10 231 16
400 52 58,3% 95,1 95,6 158 255 86 45 269 181 2 9 0,38 0,18 320 49

Anforderungen durch gesetzliche Regelungen, Förderprogramme, Normen und andere Umweltzeichen
4-500 800 60
4-500 400 20
≤ 100 89 250 50
≤ 25 88
≤ 25 92 170 25 140 4,0 0,40

Förderprogramm des Landes Hamburg ≤ 100 100 30 150 5,0
≤ 400 90 90 94 214 24 157 5,0 5,0 1,50

Blauer Engel (bis 31.12.2011) ≤ 50 30% 90 88 90 200 20 150 5,0 5,0 1,00 1,00
≤ 50 30% 90 90 80 180 20 40 150 0 5,0 5,0 0,80 0,60 15

Vorschlag >50 bis ≤400 30% 90,0 90,0 70 150 20 40 150 5,0 5,0 0,60 0,30 25
Anzahl Anlagen, die den Wert einhalten 0 23 46 42 45 47 26 25 33 0 13 12 14 14 10

Anteil Anlagen, die den Wert einhalten [%] 0% 88,5% 98% 95% 90% 96% 52% 96% 92% 0% 100% 92% 100% 100% 77%
Änderung der bisherigen Anforderungen um [%] 0% 0% 2% 22% 25% 0% neu 0% neu 0% 0% 40% 70% neu
Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennw ärmeleistung

Pelletkessel >50 bis ≤400 kW Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1) Hilfsenergiebedarf *2)
CO Staub NOx OGC

Anzahl verw ertbarer Angaben
Anteil verw ertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabw eichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

1. BImSchV (aktuell)
1. BImSchV (ab 2015)
MAP (BAFA)
ErP (vorl. Entw urf, Base Case 5)
ErP (vorl. Entw urf, Improvement Option)

Österreichisches UZ 37

Blauer Engel: Vorschlag Pelletkessel ab 2012
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Tabelle 40: Übersicht über die empfohlenen Ober- bzw. Untergrenzen für Hackschnitzelanlagen ≤50 kW 

 

Wärmeleistung [kW] Wirkungsgrad [%]

Alle ≤ 50 kW
50-400 

kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 
[Wh]

Stand-by 
[W]

Anzahl 67 100% 0% 67 62 62 62 62 NL TL NL TL NL TL NL TL 12 12 10 10
67 62 62 62 62 64 62 63 29 57 34 14 14 12 12 10 10

100% 93% 93% 93% 93% 96% 93% 94% 43% 85% 51% 21% 21% 18% 18% 15% 15%
35,7 10,6 29,7% 91,6 91,0 73 197 21 19 125 120 1,5 2,9 0,56 0,26 144 11

±32% ±48% ±28% ±2,1% ±2,9% ±126% ±161% ±58% ±51% ±35% ±39% ±57% ±96% ±33% ±48% ±55% ±51%
10 3 20,5% 85,0 81,0 7 27 5 7 21 51 1,0 1,0 0,20 0,10 53 5
25 8 26,9% 92,9 92,8 25 78 12 12 95 97 1,0 1,0 0,50 0,18 88 6

33% 30 8 27,8% 92,4 92,8 32 96 14 14 103 101 1,0 1,0 0,50 0,20 111 6
35 11 28,9% 91,7 91,7 54 129 19 16 116 104 1,0 1,5 0,50 0,25 126 11

67% 45 12 29,4% 91,0 90,7 73 198 24 19 136 127 1,7 2,0 0,60 0,33 158 13
47 12 29,7% 90,9 90,0 76 205 27 20 141 132 2,0 4,3 0,63 0,40 158 17
50 42 84,0% 95,6 95,0 528 2471 73 41 283 255 4,0 9,0 0,90 0,40 277 19

Relativer Anteil der Anlagen 
37% 45 12 30,7% 92 91,0 77 205 26 16 141 112 1,3 1,3 0,70 0,30 126 18
33% 40 11 29,2% 91 90,9 66 134 21 29 134 131 1,7 4,0 0,57 0,37 158 12
0% 49 12 27,9% 92 90,6 33 75 17 48 114 93 1,0 1,3 0,40 0,27 86 14

30% 46 12 29,4% 91 88,5 63 174 26 32 119 138 - - - - - -
0% 40 15 37,5% - - - - - - - - - - - - - -

≤ 50 30,0% 90,0 88,0 90 200 20 150 5,0 5,0 1,00 1,00
≤ 50 30,0% 90,0 90,0 80 180 20 40 150 0 5,0 5,0 0,80 0,60 15

Blauer Engel: Vorschlag Pelletkessel ab 2012 >50 bis ≤400 30,0% 90,0 90,0 70 150 20 40 150 0 5,0 5,0 0,60 0,30 25
Vorschlag 50 30% 90,0 90,0 80 180 20 40 150 5,0 5,0 0,90 0,70 20
Anzahl Anlagen, die den Wert einhalten 67 51 58 47 51 40 33 28 47 0 14 11 12 12 10

Anteil Anlagen, die den Wert einhalten [%] 100% 82% 94% 76% 80% 65% 52% 97% 82% 0% 100% 79% 100% 100% 100%
Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennw ärmeleistung

Kessel für Hack u. andere Brennstoffe Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1) Hilfsenergiebedarf *2)
CO Staub NOx OGC

Anzahl verw ertbarer Angaben
Anteil verw ertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabw eichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

66,6%-Quantile für Anlagen mit unterschiedlicher Brennstoffakzeptanz
Nur Hackschnitzel
Hackgut & Pellets, geprüft mit Hackgut
Hackgut & Pellets, geprüft mit Pellets
Hackgut & Diverse, geprüft mit Hackgut
Hackgut & Diverse, geprüft mit Pellets

Vergleich zu reinen Pelletkesseln

Blauer Engel: Vorschlag Pelletkessel ab 2012
Blauer Engel: Pelletkessel (bis 31.12.10)
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Tabelle 41: Übersicht über die empfohlenen Ober- bzw. Untergrenzen für Hackschnitzelanlagen >50 bis ≤400 kW 

 
 

Wärmeleistung [kW] Wirkungsgrad [%]

Alle ≤ 50 
kW

50-400 
kW NL TL TL/NL NL TL [%] NL [%] TL Zündung 

[Wh]
Stand-by 

[W]

Anzahl 157 0% 100% 157 132 132 136 126 NL TL NL TL NL TL NL TL 21 21 19 20
157 132 132 136 126 132 131 132 92 121 91 29 29 21 21 19 20

100% 84% 84% 87% 80% 84% 83% 84% 59% 77% 58% 18% 18% 13% 13% 12% 13%
156,5 45,6 30,0% 91,2 92,0 59 108 26 20 120 101 1,2 1,5 0,30 0,14 197 19
±59% ±87% ±30% ±2,2% ±1,7% ±103% ±97% ±54% ±55% ±31% ±38% ±52% ±63% ±34% ±37% ±40% ±63%

55 11 17,5% 84,0 86,4 3 4 3 3 47 29 1,0 1,0 0,10 0,09 91 5
90 24 27,2% 92,2 92,9 16 45 15 11 98 73 1,0 1,0 0,20 0,10 162 11

33% 99 28 28,3% 91,9 92,5 22 53 19 12 103 85 1,0 1,0 0,30 0,10 174 14
120 33 29,4% 91,4 91,9 38 74 22 20 112 95 1,0 1,0 0,30 0,10 186 17

67% 180 46 30,0% 91,0 91,4 59 138 31 25 134 110 1,0 1,0 0,30 0,20 188 22
200 55 30,0% 90,9 91,0 69 157 38 26 146 118 1,0 2,0 0,40 0,20 190 23
400 350 89,3% 94,5 95,4 434 789 69 48 265 252 4,0 4,0 0,50 0,20 440 41

Relativer Anteil der Anlagen 
19% 153 50 30,8% 92 92,5 63 89 31 20 135 106 1,7 3,0 0,40 0,20 189 6
30% 150 45 30,0% 91 91,2 41 95 31 26 127 118 1,0 1,0 0,30 0,20 187 23
8% 116 33 29,3% 92 92,1 17 68 19 23 118 86 1,0 1,3 0,23 0,10 290 21

38% 197 55 30,0% 91 91,0 55 148 40 25 154 117 1,0 1,7 0,33 0,10 146 32
6% 287 60 30,6% - - 175 192 20 20 - - - - - - - -

≤ 50 30,0% 90,0 88,0 90 200 20 150 5,0 5,0 1,00 1,00
≤ 50 30,0% 90,0 90,0 80 180 20 40 150 0 5,0 5,0 0,80 0,60 15

>50 bis ≤400 30,0% 90,0 90,0 70 150 20 40 150 0 5,0 5,0 0,60 0,30 25
Blauer Engel: Vorschlag Hackschnitzelanlagen ≤ 50 30,0% 91,0 90,0 70 160 20 25 140 140 4,0 4,0 0,80 0,60 15
Vorschlag >50 bis ≤400 30% 90,0 90,0 70 160 30 40 190 5,0 5,0 0,80 0,40 30
Anzahl Anlagen, die den Wert einhalten 0 103 122 115 100 99 83 88 117 0 29 29 21 21 16

Anteil Anlagen, die den Wert einhalten [%] 0% 78% 90% 91% 76% 76% 63% 96% 97% 0% 100% 100% 100% 100% 80%
Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas   *2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennw ärmeleistung

Kessel für Hack u. andere Brennstoffe Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1) Hilfsenergiebedarf *2)
CO Staub NOx OGC

Anzahl verw ertbarer Angaben
Anteil verw ertbarer Angaben
Mittelwert
Relative Standardabw eichung [%]
Minimum
Quartil 25%
Quantil 33,3%
Median
Quantil 66,6%
Quartil 75%
Maximum

66,6%-Quantile für Anlagen mit unterschiedlicher Brennstoffakzeptanz
Nur Hackschnitzel
Hackgut & Pellets, geprüft mit Hackgut
Hackgut & Pellets, geprüft mit Pellets

Blauer Engel: Pelletkessel (bis 31.12.10)

Hackgut & Diverse, geprüft mit Hackgut
Hackgut & Diverse, geprüft mit Pellets

Blauer Engel: Vorschlag Pelletkessel ab 2012
Blauer Engel: Vorschlag Pelletkessel ab 2012

Vergleich zu reinen Pelletkesseln
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Tabelle 42: Übersicht über die vorgeschlagenen Grenzwerte für die überarbeiteten Vergabegrundlagen für alle betrachteten Produktgruppen 

Leistung
NL NL TL

[kW] [%] [%] NL TL NL TL NL TL NL TL
≤15 90,0 90,0 180 400 25 150 10 15 1,0 1,0
≤15 90,0 90,0 160 350 25 55 150 8 13 0,8 0,4 5
≤15 90,0 90,0 160 350 20 45 150 8 13 0,9 0,7 8
≤50 90,0 88,0 90 200 20 150 5 5 1,0 1,0
≤50 90,0 90,0 80 180 20 40 150 1000 5 5 0,8 0,6 15

>50 bis ≤500 90,0 90,0 70 150 20 40 150 1000 5 5 0,6 0,3 25
≤50 90,0 90,0 80 180 30 40 190 1000 5 5 0,9 0,7 20

>50 bis ≤500 90,0 90,0 70 150 30 40 190 1000 5 5 0,8 0,4 30

Regenerative Festbrennstoffheizungen: Vergleich der 
bisherigen Vergabegrundlagen sowie der Entwürfe (ab 
2012)

Wirkungsgrad Emissionen bei NL/TL [mg/Nm³]*1) Hilfsenergiebedarf
CO Staub NOx OGC NL

[%]*2)
TL

[%]*2)

Entw urf UZ 112 für Pelletkessel >50 bis ≤400 kW (ab 2012)
Entw urf UZ 112 für Hackschnitzelkessel ≤50 kW (ab 2012)
Entw urf UZ 112 für Hackschnitzelkessel >50 bis ≤400 kW (ab 2012)

Erläuterungen:   NL = Nennlast;   TL = kleinste einstellbare Teillast;   *1) bezogen auf 13% O2, 1013 mbar, trockenes Abgas;   
*2) [%]: mittlere elektrische Leistungsaufnahme bezogen auf die Nennw ärmeleistung; Anforderung entfällt sofern der Hilfsenergiebedarf bei Öfen  ≤ 50 W  bzw . bei Kesseln  ≤ 80 W

Stand-by 
[W]

Vergabegrundlage UZ 111 für Pelletöfen (bis 31.12.2011)
Entw urf UZ 111 für luftgeführte Pelletöfen (ab 2012)
Entw urf UZ 111 für w assergeführte Pelletöfen (ab 2012)
Vergabegrundlage UZ 112 für Pelletkessel (bis 31.12.2011)
Entw urf UZ 112 für Pelletkessel ≤50 kW (ab 2012)
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5.6 Weiteres Vorgehen 

Auf der Basis der vorliegenden Vorschläge für eine Überarbeitung der Umwelt-
zeichen kann nun das Umweltbundesamt eine Rückmeldung zum bisherigen 
Arbeitsstand und den Vorschlägen unterbreiten, die dann im Rahmen der weite-
ren Arbeitsschritte Berücksichtigung finden soll. 

Als weitere Arbeitsschritte folgen: 

1. Überarbeitung der Vergabegrundlagen auf Basis der vorliegenden Vor-
schläge und Rückmeldungen vom Umweltbundesamt. 

2. Diese Entwürfe der überarbeiteten Vergabegrundlagen werden Herstel-
lern, Anbietern, Verbänden und Experten zur Kenntnisnahme zur Ver-
fügung gestellt.  

3. Im Rahmen einer Anhörung werden die endgültigen Entwürfe der 
Vergabegrundlagen unter Beteiligung interessierter Kreise abgestimmt, 
welche dann der Jury Umweltzeichen zum Beschluss vorgelegt werden. 

Nach dem Beschluss durch die Jury Umweltzeichen werden die überarbeiteten 
Vergabegrundlagen voraussichtlich ab 01.01.2012 in Kraft treten und ab 2011 
auf der Website des Blauen Engels13 veröffentlicht. 

  

13 www.blauer-engel.de  
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7 ANHANG 

7.1 Kontakt-Verzeichnis 

Tabelle 43: Übersicht der kontaktieren Experten 

Sparte Institution Name, ggf. Funktion 
Experte C.A.R.M.E.N. e.V., Straubing Sebastian Kilburg 
Experte Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. Herman Hansen 
Experte/ 
Behörde 

Umweltbundesamt (UBA), Dessau Anja Behnke, Emissionsschutz 

Experte/ 
Behörde 

Umweltbundesamt (UBA), Dessau Jens Schuberth, Energieeffizienz 

Experte/ 
Verbraucher 

Stiftung Warentest, Berlin Dr. Peter Schick, Projektleiter Bereich 
Untersuchungen 

Verband Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und 
Umwelttechnik e.V., Köln 

Lothar Breidenbach, Geschäftsführer 

Verband Deutsches Pelletinstitut GmbH Sebastian Proske 
Wissenschaft/ 
Prüfinstitut 

BLT Francisco Josephinum, Bereich Feuerungen für biogene 
Brennstoffe, Wieselburg (Österreich) 

Leopold Lasselsberger 

Wissenschaft/ 
Prüfinstitut 

DBFZ Deutsches Biomasse Forschungszentrum, Leipzig Dr. Justus von Sonntag 

7.2 Checkliste „Recyclinggerechte Konstruktion“ 

Anhang 3 zur Vergabegrundlage RAL-UZ 61: Checkliste „Recyclingge-
rechte Konstruktion“ 

Die Checkliste ist anhand folgender Anforderungsgruppen strukturiert:  

A. Baustruktur und Verbindungstechnik  
B. Werkstoffauswahl und -kennzeichnung  
C. Demontage  
 
A, B, C  Anforderung Erfüllt? 

Ja Nein 
 
A. Baustruktur und Verbindungstechnik  
 
A1  Sind Baugruppen aus miteinander unverträglichen Werk-

stoffen lösbar oder über Trennhilfen verbunden oder sind 
alle verwendeten Werkstoffe mittels Aufbereitungstechno-
logien separierbar? 

Ja Nein 

Angesprochen werden alle Verbindungen zwischen Baugruppen. Geklebte 
Schilder (z.B. Firmenlogos und Etiketten) sind ebenfalls betroffen. Unter Trenn-
hilfe werden z.B. Sollbruchstellen verstanden.  

 
A2  Sind potentiell schadstoffhaltige Baugruppen (z. B. Steue-

rung) vom Pelletofen entfernbar? 
Ja Nein 
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Elektrobaugruppen und Einrichtungen zur Messung und Regelung sollten leicht 
aufgefunden und separiert werden können. 

 
B. Werkstoffauswahl und –kennzeichnung  
 
B1  Ist die Werkstoffvielfalt bei Kunststoffen vergleichbarer 

Funktion auf ein Polymer oder Polymerblend begrenzt? 
Ja Nein 

Je geringer die Vielfalt der eingesetzten Kunststoffe, desto effizienter gestalten 
sich Trenn- und Sortierprozesse. 

 
B2  Sind Bauteile, die aus dem gleichen Kunststoff gefertigt 

sind, einheitlich oder verträglich gefärbt? 
Ja Nein 

Verträgliche Einfärbungen sind unterschiedliche Helligkeitsstufen einer Farbe 
(z.B. Grau und Anthrazit). Weisen unterschiedliche Kunststofftypen auch unter-
schiedliche Farben auf, so ist diese Farbcodierung vorteilhaft für eine gesicher-
te sortenreine Trennung der Kunststoffe.  

 
B3 Ist die Beschichtung von Kunststoffbauteilen auf ein not-

wendiges Minimum beschränkt? 
Ja Nein 

Großflächige Lackschichten, Bedampfungen und Bedruckungen auf Kunststoff-
bauteilen machen zusätzliche Verfahren zur Entfernung notwendig, wenn ein 
werkstoffliches Recycling gewährleistet werden soll. Kennzeichnungen zur 
Werkstoffidentifizierung oder Demontagehinweise gelten nicht als Bedruckun-
gen.  

 
B4  Sind stofflich auf hohem Niveau kreislauffähige Werkstoffe 

und Werkstoffverbunde eingesetzt? 
Ja Nein 

Als stofflich kreislauffähig gelten Werkstoffe, deren stoffliche Verwertung im 
industriellen Maßstab durchführbar und somit technisch und wirtschaftlich 
machbar ist. Dies wird im Falle von Stahl bzw. Edelstahl als gegeben ange-
nommen.  

 
B5  Ist der anteilige Einsatz von Recyclatmaterial bei den 

verwendeten Kunststoffen erlaubt und in der Produktspezi-
fikation zugelassen? Achtung: Lebensdauer darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

Ja Nein 

Der Stoffkreislauf kann erst hergestellt werden, wenn der Einsatz von Recyc-
latware angestrebt wird.  

 
B6  Sind Kunststoffe nach ISO 11469 gekennzeichnet? Ja Nein 

Die Kennzeichnung von Kunststoffen erlaubt allen Recyclingunternehmen eine 
sortenreine Trennung der Kunststoffe.  

 
B7  Wurde auf den Einsatz von Kunststoffadditiven und Farb-

pigmenten, die Pb oder Cd enthalten, verzichtet? 
Ja Nein 
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C. Demontage  
 
C1  Sind potentiell schadstoffhaltige Baugruppen leicht auffind-

bar und separierbar? 
Ja Nein 

Als Mindestanforderung an eine recyclinggerechte Konstruktion sollten Bauteile, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie gefährliche Stoffe enthalten, 
leicht aufgefunden und separiert werden können.  

 
C2 Sind zu lösende Verbindungen gut auffindbar? Ja Nein 

Bei der Demontage zu lösende Verbindungen sollten einfach und schnell auf-
findbar sein. Sind sie versteckt, sollten am Produkt entsprechende Hinweise 
angebracht werden. 

 
C3  Kann die Demontage zum Recycling ausschließlich mit 

Universalwerkzeugen erfolgen? 
Ja Nein 

Unter „Universalwerkzeug“ werden allgemein übliche, im Handel erhältliche 
Werkzeuge verstanden. Ausgenommen hiervon sind Verbindungen, bei denen 
rechtsverbindliche Vorschriften die Wahl der Verbindungstechnik beeinflussen. 
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